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Zuletzt geandert am 10. Marz 2006
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ERSTER TEIL: Allgemeine Vorschriften
Art. 1: Anwendungsbereich

(1) 1Dieses Gesetz qilt fur alle baulichen Anlagen und Bauprodukte. 2Es gilt auch fur Grundstiicke sowie fur
andere Anlagen und Einrichtungen, an die nach diesem Gesetz oder in Vorschriften auf Grund dieses
Gesetzes Anforderungen gestellt werden.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht fur

1. Anlagen des 6ffentlichen Verkehrs sowie ihre Nebenanlagen und Nebenbetriebe, ausgenommen
Gebaude an Flugplatzen,

Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen,

Rohrleitungsanlagen sowie Leitungen aller Art, ausgenommen in Gebauden,
Krane und Krananlagen,

Geruste,

Feuerstatten, die nicht der Raumheizung oder der Brauchwassererwarmung dienen, ausgenommen Gas-
Haushalts-Kochgerate.

Art. 2: Begriffe

(1) 1Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten hergestellte Anlagen.
20rtsfeste Anlagen der Wirtschaftswerbung (Werbeanlagen) einschliellich Automaten sind bauliche
Anlagen. 3Als bauliche Anlagen gelten Anlagen, die nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt sind,
Uberwiegend ortsfest benutzt zu werden, sowie

1. Aufschittungen, soweit sie nicht unmittelbare Folge von Abgrabungen sind,
2. Lagerplatze, Abstellplatze und Ausstellungsplatze,

3. Campingplatze und Wochenendplatze,

4. Stellplatze fur Kraftfahrzeuge.

ook wd

(2) Gebaude sind selbstandig benutzbare, Uberdeckte bauliche Anlagen, die von Menschen betreten werden
kénnen.

(3) 1Gebaude geringer Hohe sind Gebaude, bei denen der Fulboden keines Geschosses, in dem
Aufenthaltsrdume im Sinn des Art. 45 Abs. 2 mdglich sind, an einer Stelle mehr als 7 m, Hochhduser solche,
bei denen dieser FuBboden mehr als 22 m uber der natirlichen oder festgelegten Gelandeoberflache liegt.
2Alle anderen Gebaude sind Geb&dude mittlerer Hohe.

(4) 1Vorhaben geringer Schwierigkeit sind

1. einfache bauliche Anlagen einschlieBlich einfacher Anderungen anderer baulicher Anlagen,

2. Wohngebaude geringer Hohe, auch in der Form von Doppelhausern oder Hausgruppen,

3. Gebaude geringer Hohe, die neben einer Wohnnutzung teilweise oder ausschlieBlich freiberuflich oder
gewerblich im Sinn des § 13 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) genutzt werden,

4. nicht oder nur zum voriibergehenden Aufenthalt einzelner Personen bestimmte eingeschossige Gebaude
mit freien Stitzweiten von nicht mehr als 12 m , soweit sie keine einfachen baulichen Anlagen und keine
Sonderbauten sind.

2Sonderbauten sind

1. bauliche Anlagen mit mehr als 30 m Héhe,

Hochhauser,

Hochregale mit mehr als 7,50 m Lagerhdhe (Oberkante Lagergut),

bauliche Anlagen und Radume mit mehr als 1.600 m? Grundflache, ausgenommen Wohngebaude,
Verkaufsstatten, Messe- und Ausstellungsbauten mit mehr als 2.000 m? Geschol3flache,
Versammlungsstatten, einschliellich Kirchen, fir mehr als 100 Personen,

Sportstatten mit mehr als 400 m? Hallensportflache oder mehr als 100 Zuschauerplatzen,
Freisportanlagen mit mehr als 400 Zuschauerplatzen,

Krankenhauser, Entbindungs- und Sauglingsheime, Pflegeeinrichtungen,

9. Heime und Tageseinrichtungen flr Kinder, Behinderte und alte Menschen, Einrichtungen zur
vorUbergehenden Unterbringung von Personen sowie Kindergarten mit mehr als 2 Gruppen oder mit dem
Aufenthalt von Kindern dienenden Raumen aulerhalb des Erdgeschosses,

10. Gaststatten mit mehr als 60 Gastplatzen oder mehr als 30 Gastbetten,

No g~ DN
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11. Schulen, Hochschulen und dhnliche Ausbildungseinrichtungen,
12. Justizvollzugsanstalten,

13. Garagen mit mehr als 1.000 m? Nutzflache,

14. Fliegende Bauten auf3er nach Art. 85 Abs. 3,

15. Camping- und Wochenendplatze,

16. Bauliche Anlagen und Raume, deren Nutzung mit erhdhter Brand-, Explosions-, Gesundheits- oder
Verkehrsgefahr verbunden ist, und Anlagen, die in der Vierten Verordnung zur Durchfiihrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes am 1. Januar 1997 enthalten waren.

3Alle anderen baulichen Anlagen sind Vorhaben mittlerer Schwierigkeit.

(5) 1Vollgeschosse sind Geschosse, die vollstandig Uber der natlirlichen oder festgelegten
Gelandeoberflache liegen und Uber mindestens zwei Drittel ihrer Grundflache eine Hohe von mindestens
2,30 m haben. 2Als Vollgeschosse gelten Kellergeschosse, deren Deckenunterkante im Mittel mindestens
1,20 m héher liegt als die naturliche oder festgelegte Gelandeoberflache.

(6) Bauprodukte sind

1. Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt werden, um dauerhaft in bauliche Anlagen eingebaut zu
werden,

2. aus Baustoffen und Bauteilen vorgefertigte Anlagen, die hergestellt werden, um mit dem Erdboden
verbunden zu werden, wie Fertighauser, Fertiggaragen und Silos.

(7) Bauart ist das Zusammenfligen von Bauprodukten zu baulichen Anlagen oder Teilen von baulichen
Anlagen.

Art. 3: Allgemeine Anforderungen

(1) 1Bauliche Anlagen, andere Anlagen und Einrichtungen im Sinn von Art. 1 Abs. 1 Satz 2 sowie ihre Teile
sind so anzuordnen, zu errichten, zu andern und instandzuhalten, daf} die offentliche Sicherheit und
Ordnung, insbesondere Leben oder Gesundheit, und die nattrlichen Lebensgrundlagen nicht gefahrdet
werden. 2Sie miussen bei ordnungsgemaler Instandhaltung die allgemeinen Anforderungen des Satzes 1
ihrem Zweck entsprechend angemessen dauerhaft erfiillen und ohne MiRstdnde benutzbar sein. 3Sie sind
einwandfrei zu gestalten und durfen das Gesamtbild ihrer Umgebung nicht verunstalten.

(2) 1Die vom Staatsministerium des Innern oder der von ihm bestimmten Stelle durch 6ffentliche
Bekanntmachung als Technische Baubestimmungen eingefiihrten technischen Regeln sind zu beachten.
2Bei der Bekanntmachung kann hinsichtlich ihres Inhalts auf die Fundstelle verwiesen werden. 3Art. 19 Abs.
3, Art. 23 und Art. 70 Abs. 1 bleiben unberthrt. saWerden die allgemein anerkannten Regeln der Technik und
Baukunst beachtet, gelten die entsprechenden bauaufsichtlichen Anforderungen dieses Gesetzes und der
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften als eingehalten.

(3) Fur den Abbruch baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen im Sinn des Art. 1 Abs. 1
Satz 2, fur die Anderung ihrer Benutzung und fir Baustellen und Baugrundstiicke gelten Absatz 1 Satz 1 und
Absatz 2 sinngeman.

ZWEITER TEIL: Das Grundstiick und seine Bebauung
Art. 4: Bebauung der Grundstiicke mit Gebauden

(1) Gebaude durfen nur unter folgenden Voraussetzungen errichtet werden:

1. Das Grundstick muf nach Lage, Form, Grof3e und Beschaffenheit fir die beabsichtigte Bebauung
geeignet sein;

2. das Grundstiick muf in einer angemessenen Breite an einer befahrbaren 6ffentlichen Verkehrsflache
liegen.

(2) Innerhalb des raumlichen Geltungsbereichs eines Bebauungsplans im Sinn der §§ 12 und 30 Abs. 1 des
Baugesetzbuchs (BauGB) und innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils kdnnen insbesondere
folgende Abweichungen von Absatz 1 gestattet werden:

1. Bei Wohnwegen von begrenzter Lange kann auf die Befahrbarkeit verzichtet werden, wenn keine
Bedenken wegen des Brandschutzes oder des Rettungsdienstes bestehen;

2. bei Wohnwegen von begrenzter Lange kann auf die Widmung verzichtet werden, wenn von dem
Wohnweg nur Wohngebaude geringer Hohe erschlossen werden und gegeniber dem Rechtstrager der
Bauaufsichtsbehdrde rechtlich gesichert ist, dal? der Wohnweg sachgerecht unterhalten wird und
allgemein benutzt werden kann.
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(3) Im AufRenbereich gentgt eine befahrbare, gegentber dem Rechtstrager der Bauaufsichtsbehdérde
rechtlich gesicherte Zufahrt zu einem befahrbaren 6ffentlichen Weg.

Art. 5: Nicht (iberbaute Flachen der bebauten Grundstiicke

(1) 1Die nicht Uberbauten Flachen der bebauten Grundstiicke sollen als Griinflachen oder gartnerisch
angelegt und unterhalten werden, soweit diese Flachen nicht fur eine andere zuldssige Nutzung, wie
Stellplatze und Arbeits- oder Lagerflachen, bendtigt werden. 2Ausreichend grof3e Flachen sollen mit Baumen
und Strduchern bepflanzt werden, insbesondere wenn Larmschutz und Luftreinhaltung das erfordern.

(2) 1Die Bauaufsichtsbehorde kann verlangen, dal® auf diesen Flachen Baume nicht beseitigt werden, die fur
das StralRen-, Orts- oder Landschaftsbild oder fur den Larmschutz oder die Luftreinhaltung bedeutsam oder
erforderlich sind. 2Unter diesen Voraussetzungen kann sie auch verlangen, dal3 die Flachen ganz oder
teilweise nicht unterbaut werden.

Art. 6: Abstandsflachen

(1) 1Vor den AulRenwanden von Gebauden sind Abstandsflachen von oberirdischen baulichen Anlagen
freizuhalten. 2Eine Abstandsflache ist nicht erforderlich vor AulRenwanden, die an den Grundstiicksgrenzen
errichtet werden, wenn nach planungsrechtlichen Vorschriften das Gebaude an die Grenze gebaut werden
muf’ oder gebaut werden darf. sDarf nach planungsrechtlichen Vorschriften nicht an die Grenze eines
Nachbargrundsticks gebaut werden, ist aber auf diesem Grundstick ein Gebaude an der Grenze
vorhanden, so kann gestattet oder verlangt werden, dafl® angebaut wird. 4Muf} nach planungsrechtlichen
Vorschriften an die Grenze eines Nachbargrundstlickes gebaut werden, ist aber auf diesem Grundstick ein
Gebaude mit Abstand zu dieser Grenze vorhanden, so kann gestattet oder verlangt werden, dal eine
Abstandsflache eingehalten wird.

(2) 1Die Abstandsflachen mussen, soweit sie sich nicht auf Nachbargrundstuicke erstrecken durfen, auf dem
Grundstick selbst liegen. 2Die Abstandsflachen dirfen sich nicht berdecken; das gilt nicht fir AuRenwande,
die in einem Winkel von mehr als 75 Grad zueinander stehen.

(3) 1Die Tiefe der Abstandsflache bemifl3t sich nach der Wandhdéhe; sie wird senkrecht zur Wand gemessen.
2Als Wandhohe gilt das Maf3 von der natirlichen oder festgelegten Gelandeoberflache bis zum Schnittpunkt
der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluf® der Wand. sFir Gebdude oder Gebaudeteile mit
versetzten AuRenwandteilen ist die Wandhdhe fir jeden Wandteil entsprechend zu ermitteln. 4Die H6he von
Dachern mit einer Neigung von mehr als 75 Grad wird voll, von Dachern mit einer Neigung von mehr als 45
Grad wird zu einem Drittel hinzugerechnet. sDie Hohe von Giebelflachen im Bereich des Dachs ist bei einer
Dachneigung von mehr als 75 Grad voll, im tbrigen nur zu einem Drittel anzurechnen. sDas sich so
ergebende Mal ist H. 7Vor die AuRenwand vortretende Bauteile und Vorbauten, wie Pfeiler, Gesimse,
Dachvorspriinge, Blumenfenster, Hauseingangstreppen und deren Uberdachungen, Erker und Balkone
bleiben auRer Betracht, wenn sie im Verhaltnis zu der ihnen zugehoérigen AulRenwand untergeordnet sind,
nicht mehr als 1,50 m vortreten und von den Grundstliicksgrenzen mindestens 2 m entfernt bleiben.

(4) 1Die Tiefe der Abstandsflachen betragt 1 H, mindestens 3 m. 2In Kerngebieten genlgt eine Tiefe von 0,50
H, mindestens 3 m, in Gewerbe- und Industriegebieten eine Tiefe von 0,25 H, mindestens 3 m. 3In
Sondergebieten, die nicht der Erholung dienen, kénnen geringere Tiefen als nach Satz 1, jedoch nicht
weniger als 3 m, gestattet werden, wenn die Nutzung des Sondergebietes dies rechtfertigt.

(5) 1Vor zwei Auflenwanden von nicht mehr als je 16 m Lange genigt als Tiefe der Abstandsflache die Halfte
der nach Absatz 4 erforderlichen Tiefe, mindestens jedoch 3 m; das gilt nicht in Kerngebieten und Gewerbe-
und Industriegebieten. 2Wird ein Gebaude mit einer Aulenwand an eine Grundstlicksgrenze gebaut, gilt Satz
1 nur noch fur eine AuRenwand; wird ein Gebaude mit zwei Aulenwanden an Grundstlicksgrenzen gebaut,
so ist Satz 1 nicht anzuwenden; Grundstlicksgrenzen zu 6ffentlichen Verkehrsflachen, 6ffentlichen
Grunflachen und 6ffentlichen Wasserflachen bleiben hierbei unbericksichtigt. sAneinandergebaute Gebaude
sind wie ein Gebaude zu behandeln.

(6) Liegen sich in Gewerbe- und Industriegebieten auf einem Grundstick Gebaude oder Gebaudeteile mit
feuerbestandigen Wanden ohne Offnungen gegeniiber, so ist abweichend von Absatz 4 ein Abstand
zwischen diesen Wanden von 3 m zulassig.

(7) In die Abstandsflachen werden abweichend von Absatz 2 Satz 1 6ffentliche Verkehrsflachen, 6ffentliche
Grunflachen und 6éffentliche Wasserflachen zur Halfte eingerechnet.

(8) In den Abstandsflachen sind abweichend von Absatz 1 untergeordnete oder unbedeutende bauliche
Anlagen zulassig.

(9) Die Absatze 1 bis 8 gelten fiir andere bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen
sinngemal, wenn von diesen Wirkungen wie von Gebduden ausgehen.
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Art. 7: Abweichungen von den Abstandsflachen

(1) 1Werden von den Festsetzungen einer stadtebaulichen Satzung oder einer Satzung nach Art. 91
AuRenwande zugelassen oder vorgeschrieben, vor denen Abstandsflachen grélerer oder geringerer Tiefe
als nach Art. 6 liegen muften, finden Art. 6 Abs. 4 und 5 keine Anwendung, es sei denn, die Satzung ordnet
die Geltung dieser Vorschriften an. 2Eine ausreichende Belichtung und Liftung missen gewahrleistet sein.
3Die Flachen fir notwendige Nebenanlagen, insbesondere fir Kinderspielplatze, Garagen und Stellplatze,
dirfen nicht eingeschrankt werden. 4Art. 91 Abs. 1 Nr. 5 bleibt unberthrt.

(2) 1Gebaude mit einer Traufhdhe von nicht mehr als 5 m fur die drtliche Versorgung mit Elektrizitat, Warme,
Gas und Wasser, Gewachshauser fir den Erwerbsgartenbau und Garfutterbehalter fir die Landwirtschaft
sind in den Abstandsflachen und ohne eigene Abstandsflachen zuldssig. 2Dies gilt nicht fur Garfutterbehalter
bezuglich der Abstandsflachen zu Nachbargrundstuicken.

(3) Liegen sich Gebaude oder Gebaudeteile auf einem Grundstliick gegenlber, von denen mindestens eines
nicht mehr als ein Vollgeschol} aufweist und nicht dem Wohnen dient, so kann gestattet werden, daR die
nach Art. 6 Abs. 4 und 5 erforderlichen Abstandsflachen in ihrer Tiefe bis auf eine halbe Wandhdhe dieses
Gebaudes vermindert werden, soweit nicht dadurch Brandschutz, Belichtung und Liftung beeintrachtigt
werden.

(4) 1Garagen einschlieBlich deren Nebenrdume, Gberdachte Tiefgaragenzufahrten und Aufziige zu
Tiefgaragen mit einer Gesamtnutzflache bis zu 50 m? sowie Nebengebdude ohne Feuerstatte mit einer
Nutzflache bis zu 20 m? brauchen zur Grundstiicksgrenze keine Abstandsflachen einzuhalten, wenn an der
Grenze eine Wandhohe von 3 m im Mittel nicht Uberschritten wird; die Héhe von Dachern mit einer Neigung
bis 75 Grad und Giebelflachen im Bereich des Daches mit einer Neigung bis zu 75 Grad bleibt auer
Betracht. 2lnsgesamt darf diese Grenzbebauung auf dem Grundstiick 50 m? Gesamtnutzflache sowie eine
Gesamtlange von 8 m je Grundstiicksgrenze nicht tiberschreiten; dabei werden Nutzflachen in Dach- und
Kellerrdumen nicht angerechnet. 3Die bauliche Verbindung dieser Grenzbebauung mit einem Hauptgebaude
oder einem weiteren Nebengebaude ist zulassig, soweit diese Gebaude fir sich betrachtet die auf sie
treffenden Abstandsflachen einhalten.

(5) 1Die Abstandsflachen nach Art. 6 Abs. 4 und 5 oder die Abstandsflachen auf Grund von értlichen
Bauvorschriften nach Art. 91 kdnnen sich ganz oder teilweise auf das Nachbargrundstick erstrecken, wenn
der Nachbar gegeniber der Bauaufsichtsbehdérde schriftlich, aber nicht in elektronischer Form zustimmt oder
sie aus rechtlichen oder tatsachlichen Griinden nicht Uberbaut werden kdnnen; die Zustimmung des
Nachbarn gilt auch fir und gegen seinen Rechtsnachfolger. 2Sie mussen zuséatzlich zu den fir die Bebauung
des Nachbargrundstiicks vorgeschriebenen Abstandsflachen von der Bebauung freigehalten werden. 3Art. 6
Abs. 1 Satze 3 und 4 bleiben unberihrt.

Art. 8: Kinderspielplatze

(1) Werden Gebaude mit insgesamt mehr als drei Wohnungen errichtet, so ist auf dem Baugrundstiick ein
Kinderspielplatz in geeigneter Lage anzulegen und zu unterhalten; die Art, Grof3e und Ausstattung des
Kinderspielplatzes richten sich nach Zahl, Art und GréRe der Wohnungen auf dem Grundstick.

(2) 1Der Bauherr darf den Kinderspielplatz auch auf einem geeigneten Grundsttck in unmittelbarer Nahe des
Baugrundstiicks herstellen, wenn dessen Benutzung fir diesen Zweck gegeniber dem Rechtstrager der
Bauaufsichtsbehdrde rechtlich gesichert ist. 2Kann der Bauherr den Kinderspielplatz nicht auf seinem
Grundstiick oder auf einem geeigneten Grundstlick in der unmittelbaren Nahe herstellen, so kann er seine
Verpflichtung nach Absatz 1 auch dadurch erfiillen, dal® er sich der Gemeinde gegenuber verpflichtet, die
Kosten fir die Anlage und Unterhaltung eines Kinderspielplatzes in angemessener Hohe zu tragen. 3Das gilt
nur, wenn die Gemeinde in der Nahe des Baugrundstiicks an Stelle des Bauherrn den vorgeschriebenen
Kinderspielplatz oder einen der Allgemeinheit zuganglichen Kinderspielplatz herstellt oder herstellen lafRt.
4Die Gemeinde kann Sicherheitsleistung in angemessener H6he verlangen.

(3) 1Fur bestehende Gebaude mit insgesamt mehr als drei Wohnungen auf einem Grundstiick kann die
Bauaufsichtsbehdrde die Anlage oder Erweiterung und Unterhaltung eines Kinderspielplatzes verlangen. 2Die
Absatze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden.

(4) Die Absatze 1 bis 3 gelten nicht, wenn die Art der Wohnungen oder ihre Umgebung die Anlage eines
Kinderspielplatzes nicht erfordern.

Art. 9: Einfriedung der Baugrundstiicke

(1) Die Bauaufsichtsbehorde kann verlangen, daf Baugrundstiicke entlang 6ffentlicher Wege, Stralen oder
Platze sowie Sport- und Spielplatze, Campingplatze und Wochenendplatze, Lager- und Abstellplatze und
Aufschittungen im Sinn des Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 eingefriedet oder abgegrenzt werden, wenn die 6ffentliche
Sicherheit und Ordnung es erfordern.
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(2) Bei Vorgarten kann die Bauaufsichtsbehdrde die Errichtung von Einfriedungen untersagen, wenn die
Sicherheit des Verkehrs oder die einheitliche Gestaltung des StralRenbilds dies erfordert.

(3) Fur Einfriedungen oder Abgrenzungen, die keine baulichen Anlagen sind, gelten die Art. 11 und 17
sinngeman.

Art. 10: Hohenlage des Grundstiicks und der baulichen Anlagen

(1) Werden bauliche Anlagen errichtet oder geandert, so kann verlangt werden, dal} die Oberflache des
Grundsticks erhalten oder in ihrer Hohenlage verandert wird, um eine Stérung des Stral3en-, Orts- oder
Landschaftsbildes zu vermeiden oder zu beseitigen oder um die Oberflache der Héhe der Verkehrsflache
oder der Nachbargrundstliicke anzugleichen.

(2) 1Die Hohenlage der baulichen Anlagen ist, soweit erforderlich, von der Bauaufsichtsbehdrde im
Einvernehmen mit der Gemeinde festzulegen. 2Die Héhenlage der Verkehrsflachen und die Anforderungen
an die Abwasserbeseitigung sind dabei zu beachten.

DRITTER TEIL: Bauliche Anlagen
ABSCHNITT I: Baugestaltung
Art. 11: Baugestaltung

(1) Bauliche Anlagen sind nach den anerkannten Regeln der Baukunst durchzubilden und so zu gestalten,
dal sie nach Form, Maf3stab, Verhaltnis der Baumassen und Bauteile zueinander, Werkstoff und Farbe nicht
verunstaltend wirken.

(2) 1Bauliche Anlagen sind mit ihnrer Umgebung derart in Einklang zu bringen, dal} sie das Strafen-, Orts-
oder Landschaftsbild oder deren beabsichtigte Gestaltung nicht verunstalten. 2Verunstaltend sind auch die
stérende Haufung von Werbeanlagen und Werbeanlagen an Ortsrandern, soweit sie in die freie Landschaft
hineinwirken.

ABSCHNITT II: Aligemeine Anforderungen an die Bauausfiihrung
Art. 12: Baustelle

(1) Baustellen sind so einzurichten, daf} bauliche Anlagen ordnungsgeman errichtet, gedndert, abgebrochen
oder instand gehalten werden kénnen und dalk keine Gefahren, vermeidbaren Nachteile oder vermeidbaren
Belastigungen entstehen.

(2) Offentliche Verkehrsflachen, Versorgungs-, Abwasserbeseitigungs- und Meldeanlagen,
Grundwassermeflistellen, Vermessungszeichen, Abmarkungszeichen und Grenzzeichen sind fur die Dauer
der Bauausfiihrung zu schiitzen und, soweit erforderlich, unter den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen
zuganglich zu halten.

(3) Wahrend der Ausfihrung genehmigungspflichtiger oder nach Art. 64 genehmigungsfreier Vorhaben hat
der Bauherr an der Baustelle eine Tafel, die die Bezeichnung des Vorhabens und die Namen und Anschriften
des Bauherrn und des Entwurfsverfassers enthalten muf3, dauerhaft und von der 6ffentlichen Verkehrsflache
aus sichtbar anzubringen.

Art. 13: Standsicherheit

1Jede bauliche Anlage mul im ganzen, in ihren einzelnen Teilen und fir sich allein standsicher sein. 2Die
Standsicherheit muR auch wahrend der Errichtung und bei der Anderung und dem Abbruch gewahrleistet
sein. 3Die Standsicherheit anderer baulicher Anlagen und die Tragfahigkeit des Baugrundes des
Nachbargrundstiicks dirfen nicht gefahrdet werden.

Art. 14: Schutz gegen Einwirkungen

(1) Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu &ndern und zu unterhalten, daf durch chemische,
physikalische, pflanzliche oder tierische Einwirkungen keine Gefahren, vermeidbaren Nachteile oder
vermeidbaren Belastigungen entstehen.

(2) Bauprodukte sind so zu wahlen und zusammenzuftgen, dal} sie sich gegenseitig nicht chemisch oder
physikalisch schadlich beeinflussen kdnnen.

Art. 15: Brandschutz
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(1) Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu dndern und zu unterhalten, dal der Entstehung
und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen
und Tieren und wirksame L&scharbeiten méglich sind.

(2) 1Jede Nutzungseinheit mit Aufenthaltsrdumen wie Wohnungen, Praxen, selbstandigen Betriebs- und
Arbeitsstatten muf} in jedem Geschol} Giber mindestens zwei voneinander unabhangige Rettungswege
verfigen; ein zweiter Rettungsweg ist nicht erforderlich, wenn die Rettung tber einen Treppenraum mdglich
ist, in den Feuer und Rauch nicht eindringen kdnnen (Sicherheitstreppenraum). 2Der erste Rettungsweg muf}
fur Nutzungseinheiten, die nicht zu ebener Erde liegen, Giber mindestens eine notwendige Treppe fihren.
sDer zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige Treppe sein oder eine mit Rettungsgeraten der
Feuerwehr erreichbare Stelle, wenn die Feuerwehr Uber die erforderlichen Rettungsgerate verfigt.

(3) 1Fur die Feuerwehr ist von 6ffentlichen Verkehrsflachen aus eine ausreichende Zu- oder Durchfahrt, zu
Gebauden geringer Hohe ein ausreichender Zu- oder Durchgang zu allen Gebaudeseiten zu schaffen, von
denen aus es notwendig werden kann, Menschen zu retten. 2FUhrt der zweite Rettungsweg Uber eine nur fur
Hubrettungsgerate erreichbare Stelle, so sind die dafir erforderlichen Aufstell- und Bewegungsflachen
vorzusehen. 3Zu- und Durchfahrten, Bewegungsflachen und Aufstellflachen mussen fir Feuerwehrfahrzeuge
ausreichend befestigt und tragfahig sein; sie sind standig frei zu halten.

(4) 1Die Verwendung brennbarer Baustoffe ist zuldssig, soweit dieses Gesetz oder Vorschriften auf Grund
dieses Gesetzes nichts anderes bestimmen. 2Leichtentflammbare Baustoffe dirfen nicht verwendet werden.
3Dies gilt nicht fUr solche Baustoffe, die in Verbindung mit anderen Baustoffen nicht mehr leichtentflammbar
sind.

(5) Fur Hochhduser missen die fur die Brandbekdmpfung und fir die Rettungsmalinahmen erforderlichen
besonderen Feuerlésch- und Rettungsgerate vorhanden sein.

(6) Feuerbestandige Bauteile mussen in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen;
dies gilt nicht fir feuerbestandige Abschliisse von Offnungen.

(7) Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitzeinschlag leicht eintreten oder zu
schweren Folgen fihren kann, sind mit dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen.

Art. 16: Warme-, Schall- und Erschiitterungsschutz

(1) 1Bei der Errichtung oder Anderung baulicher Anlagen oder bei einer Nutzungsénderung ist ein den
klimatischen Verhaltnissen, dem Standort und der vorgesehenen Nutzung entsprechender ausreichender
Warmeschutz vorzusehen. 2Der Warmeverlust soll niedrig gehalten werden.

(2) 1Bei der Errichtung oder Anderung baulicher Anlagen oder bei einer Nutzungsénderung ist ein der
vorgesehenen Nutzung und dem Standort entsprechender ausreichender Schallschutz vorzusehen.
2Larmschutzmauern, bepflanzte Larmschutzwalle oder ahnliche Anlagen kénnen verlangt werden, wenn Lage
und Nutzung von Gebauden mit Aufenthaltsraumen das erfordern.

(3) Erschitterungen, Schwingungen oder Gerausche, die von ortsfesten Einrichtungen (Anlagen und
Geraten) in baulichen Anlagen oder auf Baugrundstiicken ausgehen, sind so zu dammen, daf keine
Gefahren, vermeidbaren Nachteile oder vermeidbaren Belastigungen entstehen.

Art. 17: Verkehrssicherheit

(1) 1Bauliche Anlagen und die dem Verkehr dienenden nicht Gberbauten Flachen bebauter Grundsticke
mussen ihrem Zweck entsprechend verkehrssicher sein. 2In, an und auf baulichen Anlagen sind Flachen, die
im allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und unmittelbar an mehr als 50 cm tiefer liegende Flachen
angrenzen, ausreichend hoch und fest zu umwehren, es sei denn, da® die Umwehrung dem Zweck der
Flachen widerspricht. slst mit der Anwesenheit von Kleinkindern auf der zu sichernden Flache Ublicherweise
zu rechnen, missen Umwehrungen so ausgebildet werden, daB sie Kleinkindern das Uber- oder
Durchklettern nicht erleichtern; das gilt nicht innerhalb von Wohngebauden mit bis zu zwei Wohnungen und
innerhalb von Wohnungen.

(2) Bauliche Anlagen und ihre Benutzung dirfen die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs nicht
gefahrden.

Art. 18: Beheizung, Beleuchtung und Liftung

Raume missen beheizt, beliftet und mit Tageslicht belichtet werden kdnnen, soweit das nach der Nutzung
erforderlich ist.

ABSCHNITT Ill: Bauprodukte und Bauarten
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Art. 19: Bauprodukte

(1) 1Bauprodukte diirfen fiir die Errichtung, Anderung und Instandhaltung baulicher Anlagen nur verwendet
werden, wenn sie fur den Verwendungszweck

1. von den nach Absatz 2 bekanntgemachten technischen Regeln nicht oder nicht wesentlich abweichen
(geregelte Bauprodukte) oder nach Absatz 3 zulassig sind und wenn sie auf Grund des

Ubereinstimmungsnachweises nach Art. 24 das Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) tragen oder
2. nach den Vorschriften
a) des Bauproduktengesetzes (BauPG),

b) zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten Uber Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie) vom 21.
Dezember 1988 (ABI. EG Nr. L 40 S. 12) durch andere Mitgliedsstaaten der Europaischen Union und
andere Vertragsstaaten des Abkommens Uber den Européischen Wirtschaftsraum oder

c) zur Umsetzung sonstiger Richtlinien der Europaischen Union, soweit diese die wesentlichen
Anforderungen nach § 5 Abs. 1 BauPG berticksichtigen,

in den Verkehr gebracht und gehandelt werden diirfen, insbesondere das Zeichen der Europaischen
Union (CE-Zeichen) tragen und dieses Zeichen die nach Absatz 7 Nr. 1 festgelegten Klassen und
Leistungsstufen ausweist.

2Sonstige Bauprodukte, die von allgemein anerkannten Regeln der Technik nicht abweichen, dirfen auch
verwendet werden, wenn diese Regeln nicht nach Absatz 2 bekanntgemacht sind. 3Sonstige Bauprodukte,
die von allgemein anerkannten Regeln der Technik abweichen, bedirfen keines Nachweises ihrer
Verwendbarkeit nach Absatz 3.

(2) Das Deutsche Institut fiir Bautechnik macht im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern fir
Bauprodukte, fur die nicht nur die Vorschriften nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 malgebend sind, in der
Bauregelliste A die technischen Regeln bekannt, die zur Erflillung der in diesem Gesetz und in Vorschriften
auf Grund dieses Gesetzes an bauliche Anlagen gestellten Anforderungen erforderlich sind.

(3) 1Bauprodukte, fiir die technische Regeln in der Bauregelliste A nach Absatz 2 bekanntgemacht worden
sind und die von diesen wesentlich abweichen oder fiir die es allgemein anerkannte Regeln der Technik oder
Technische Baubestimmungen nach Art. 3 Absatz 2 nicht gibt (nicht geregelte Bauprodukte), miissen

1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Art. 20),
2. ein allgemeines bauaufsichtliches Priifungszeugnis (Art. 21) oder
3. eine Zustimmung im Einzelfall (Art. 22)

haben. 2Ausgenommen sind Bauprodukte, die fur die Erfullung der Anforderungen dieses Gesetzes oder auf
Grund dieses Gesetzes nur eine untergeordnete Bedeutung haben und die das Deutsche Institut fir
Bautechnik im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern in einer Liste C 6ffentlich
bekanntgemacht hat.

(4) Das Staatsministerium des Innern kann durch Rechtsverordnung vorschreiben, daf fir bestimmte
Bauprodukte, auch soweit sie Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen, hinsichtlich
dieser Anforderungen bestimmte Nachweise der Verwendbarkeit und bestimmte
Ubereinstimmungsnachweise nach MaRgabe der Art. 19 bis 22 und der Art- 24 bis 27 zu filhren sind, wenn
die anderen Rechtsvorschriften diese Nachweise verlangen oder zulassen.

(5) 1Bei Bauprodukten nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1, deren Herstellung in aulRergewdhnlichem Maf3 von der
Sachkunde und Erfahrung der damit betrauten Personen oder von einer Ausstattung mit besonderen
Vorrichtungen abhangt, kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im
Einzelfall oder durch Rechtsverordnung des Staatsministeriums des Innern vorgeschrieben werden, daf} der
Hersteller Uber solche Fachkrafte und Vorrichtungen verflgt und den Nachweis hierflr gegeniber einer
Prifstelle nach Art. 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 zu erbringen hat. 2In der Rechtsverordnung kénnen
Mindestanforderungen an die Ausbildung, die durch Prifung nachzuweisende Beféhigung und die
Ausbildungsstatten einschlief3lich der Anerkennungsvoraussetzungen gestellt werden.

(6) Fur Bauprodukte, die wegen ihrer besonderen Eigenschaften oder ihres besonderen
Verwendungszweckes einer aultergewohnlichen Sorgfalt bei Einbau, Transport, Instandhaltung oder
Reinigung beddrfen, kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall
oder durch Rechtsverordnung des Staatsministeriums des Innern die Uberwachung dieser Tatigkeiten durch
eine Uberwachungsstelle nach Art. 27 Abs. 1 Satz Nr. 5 vorgeschrieben werden.

(7) Das Deutsche Institut fir Bautechnik kann im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern in der
Bauregelliste B

Bayern - Version 4.1 - 01.10.2006 -12- © 2006 FeuerTRUTZ GmbH



1. festlegen, welche der Klassen und Leistungsstufen, die in Normen, Leitlinien oder europaischen
technischen Zulassungen nach dem Bauproduktengesetz oder in anderen Vorschriften zur Umsetzung
von Richtlinien der Europaischen Union enthalten sind, Bauprodukte nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 erflllen
mussen, und

2. bekannt machen, inwieweit andere Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der Europaischen Union
die wesentlichen Anforderungen nach § 5 Abs. 1 BauPG nicht bertcksichtigen.

Art. 20: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

(1) Das Deutsche Institut fur Bautechnik erteilt eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fur nicht geregelte
Bauprodukte, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des Art. 3 Abs. 1 Satze 1 und 2 nachgewiesen ist.

(2) 1Die zur Begrundung des Antrags erforderlichen Unterlagen sind beizufigen. 2Soweit erforderlich, sind
Probestlicke vom Antragsteller zur Verfligung zu stellen oder durch Sachverstandige, die das Deutsche
Institut fir Bautechnik bestimmen kann, zu entnehmen oder Probeausflihrungen unter Aufsicht der
Sachverstandigen herzustellen. 3Art. 69 Abs. 3 gilt entsprechend.

(3) Das Deutsche Institut fur Bautechnik kann fur die Durchfiihrung der Prifung die sachverstandige Stelle
und fiir Probeausflihrungen die Ausfihrungsstelle und Ausfiihrungszeit vorschreiben.

(4) 1Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich und fiir eine bestimmte Frist erteilt, die in der
Regel funf Jahre betragt. 2Die Zulassung kann mit Nebenbestimmungen erteilt werden. 3Sie kann auf
schriftlichen Antrag in der Regel um finf Jahre verlangert werden; Art. 77 Abs. 2 gilt entsprechend.

(5) Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

(6) Das Deutsche Institut fur Bautechnik macht die von ihm erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen nach Gegenstand und wesentlichem Inhalt 6ffentlich bekannt.

(7) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen nach dem Recht anderer Lander gelten auch im Freistaat
Bayern.

Art. 21: Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

(1) 1Bauprodukte,

1. deren Verwendung nicht der Erfullung erheblicher Anforderungen an die Sicherheit baulicher Anlagen
dient, oder

2. die nach allgemein anerkannten Prifverfahren beurteilt werden,

bedtrfen an Stelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses. 2Das Deutsche Institut fir Bautechnik macht dies mit der Angabe der malRgebenden
technischen Regeln und, soweit es keine allgemein anerkannten Regeln der Technik gibt, mit der
Bezeichnung der Bauprodukte im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern in der Bauregelliste A
bekannt.

(2) 1Ein allgemeines bauaufsichtliches Prufzeugnis wird von einer Prifstelle nach Art. 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
fur nicht geregelte Bauprodukte nach Absatz 1 erteilt, wenn deren Verwendbarkeit im Sinn des Art. 3 Abs. 1
Satze 1 und 2 nachgewiesen ist. 2Art. 20 Abs. 2 bis 7 gelten entsprechend.

Art. 22: Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall

(1) 1Mit Zustimmung des Staatsministeriums des Innern dirfen im Einzelfall

1. Bauprodukte, die ausschlieRlich nach dem Bauproduktengesetz oder nach sonstigen Vorschriften zur
Umsetzung von Richtlinien der Europaischen Union in Verkehr gebracht und gehandelt werden durfen,
jedoch deren Anforderungen nicht erfiillen und

2. nicht geregelte Bauprodukte

verwendet werden, wenn deren Verwendbarkeit im Sinn des Art. 3 Abs. 1 Satze 1 und 2 nachgewiesen ist.
2Wenn Gefahren im Sinn des Art. 3 Abs. 1 Satz 1 nicht zu erwarten sind, kann das Staatsministerium des
Innern im Einzelfall erklaren, daf seine Zustimmung nicht erforderlich ist.

(2) Die Zustimmung fur Bauprodukte nach Absatz 1, die in Baudenkmalern einschlief3lich Ensembles im Sinn
des Denkmalschutzgesetzes verwendet werden sollen, erteilt die untere Bauaufsichtsbehdrde.

Art. 23: Bauarten

(1) 1Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen nach Art. 3 Abs. 2 Satz 1 wesentlich abweichen oder
fur die es allgemein anerkannte Regeln der Technik nicht gibt (nicht geregelte Bauarten), durfen bei der
Errichtung, Anderung und Instandhaltung baulicher Anlagen nur angewendet werden, wenn fir sie
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1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder
2. eine Zustimmung im Einzelfall

erteilt worden ist. 2An Stelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genigt ein allgemeines
bauaufsichtliches Prifzeugnis, wenn die Bauart nicht der Erfullung erheblicher Anforderungen an die
Sicherheit baulicher Anlagen dient oder nach allgemein anerkannten Prufverfahren beurteilt wird. sDas
Deutsche Institut fur Bautechnik macht diese Bauarten mit der Angabe der mafligebenden technischen
Regeln und, soweit es keine allgemein anerkannten Regeln der Technik gibt, mit der Bezeichnung der
Bauarten im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern in der Bauregelliste A bekannt. 4Art. 19
Abs. 5 und 6 sowie Art. 20, 21 Abs. 2 und Art. 22 gelten entsprechend. sWenn Gefahren im Sinn des Art. 3
Abs. 1 Satz 1 nicht zu erwarten sind, kann das Staatsministerium des Innern im Einzelfall oder fir genau
begrenzte Falle allgemein festlegen, dal} eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder eine Zustimmung
im Einzelfall nicht erforderlich ist.

(2) Das Staatsministerium des Innern kann durch Rechtsverordnung vorschreiben, daf} fur bestimmte
Bauarten, auch soweit sie Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen, Absatz 1 ganz oder
teilweise anwendbar ist, wenn die anderen Rechtsvorschriften dies verlangen oder zulassen.

Art. 24: Ubereinstimmungsnachweis

(1) Bauprodukte bediirfen einer Bestatigung inrer Ubereinstimmung mit den technischen Regeln nach Art. 19
Abs. 2, den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen
oder den Zustimmungen im Einzelfall; als Ubereinstimmung gilt auch eine Abweichung, die nicht wesentlich
ist.

(2) 1Die Bestatigung der Ubereinstimmung erfolgt durch

1. Ubereinstimmungserklarung des Herstellers (Art. 25) oder

2. Ubereinstimmungszertifikat (Art. 26).

2Die Bestatigung durch Ubereinstimmungszertifikat kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in
der Zustimmung im Einzelfall oder in der Bauregelliste A vorgeschrieben werden, wenn dies zum Nachweis
einer ordnungsgemafen Herstellung erforderlich ist. sBauprodukte, die nicht in Serie hergestellt werden,
bedurfen nur der Ubereinstimmungserklarung des Herstellers nach Art. 25 Abs. 1, sofern nichts anderes
bestimmt ist. aDas Staatsministerium des Innern kann im Einzelfall die Verwendung von Bauprodukten ohne
das erforderliche Ubereinstimmungszertifikat gestatten, wenn nachgewiesen ist, daR diese Bauprodukte den
technischen Regeln, Zulassungen, Prufzeugnissen oder Zustimmungen nach Absatz 1 entsprechen.

(3) Fur Bauarten gelten die Absatze 1 und 2 entsprechend.

(4) Die Ubereinstimmungserklarung und die Erklarung, daf ein Ubereinstimmungszertif_i'kat erteilt ist, hat der
Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

(5) Das U-Zeichen ist auf dem Bauprodukt, auf einem Beipackzettel oder auf seiner Verpackung oder, wenn
dies nicht mdglich ist, auf dem Lieferschein oder auf einer Anlage zum Lieferschein anzubringen.

(6) U-Zeichen aus anderen Landern und aus anderen Staaten gelten auch im Freistaat Bayern.

Art. 25: Ubereinstimmungserklarung des Herstellers

(1) Der Hersteller darf eine Ubereinstimmungserklarung nur abgeben, wenn er durch werkseigene
Produktionskontrolle sichergestellt hat, dal? das von ihm hergestellte Bauprodukt den mafRgebenden
technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht.

(2) 1In den technischen Regeln nach Art. 19 Abs. 2, in der Bauregelliste A, in den allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen, in den allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen oder in den
Zustimmungen im Einzelfall kann eine Prufung der Bauprodukte durch eine Prifstelle vor Abgabe der
Ubereinstimmungserklarung vorgeschrieben werden, wenn dies zur Sicherung einer ordnungsgemaien
Herstellung erforderlich ist. 2In diesen Fallen hat die Prifstelle das Bauprodukt daraufhin zu tUberprifen, ob
es den maligebenden technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht.

Art. 26: Ubereinstimmungszertifikat

(1) Ein Ubereinstimmungszertifikat ist von einer Zertifizierungsstelle nach Art. 27 zu erteilen, wenn das
Bauprodukt
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1. den maligebenden technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht und

2. einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer Fremdiiberwachung nach Mal3gabe des Absatzes 2
unterliegt.

(2) 1Die Fremduberwachung ist von Uberwachungsstellen nach Art. 27 durchzufiihren. 2Die
Fremduiberwachung hat regelmafig zu tberprifen, ob das Bauprodukt den mafigebenden technischen
Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis oder
der Zustimmung im Einzelfall entspricht.

Art. 27: Priif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen

(1) 1Das Staatsministerium des Innern kann eine Person, Stelle oder Uberwachungsgemeinschaft als
1. Prifstelle fur die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prufzeugnisse,

Priifstelle fir die Uberpriifung von Bauprodukten vor Bestétigung der Ubereinstimmung,
Zertifizierungsstelle,

Uberwachungsstelle fiir die Fremdiiberwachung,

Uberwachungsstelle fiir die Uberwachung nach Art. 19 Abs. 6 oder

Priifstelle fir die Uberpriifung nach Art. 19 Abs. 5

anerkennen, wenn sie oder die bei ihr Beschaftigten nach ihrer Ausbildung, Fachkenntnis, personlichen
Zuverlassigkeit, ihrer Unparteilichkeit und ihren Leistungen die Gewahr dafur bieten, dafl diese Aufgaben den
offentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechend wahrgenommen werden, und wenn sie tUber die
erforderlichen Vorrichtungen verfligen. 2Soweit und solange Stellen im Sinn von Satz 1 von privaten Tragern
nicht zur Verfigung stehen, kdnnen auch Behérden entsprechend Satz 1 anerkannt werden, wenn sie
ausreichend mit geeigneten Fachkraften besetzt und mit den erforderlichen Vorrichtungen ausgestattet sind.

ook wd

(2) 1Die Anerkennung von Priif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen anderer Lander gilt auch im
Freistaat Bayern. 2Pr(if-, Zertifizierungs- und Uberwachungsergebnisse von Stellen, die nach Artikel 16 Abs.
2 der Bauproduktenrichtlinie von einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder von einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum anerkannt worden sind,
stehen den Ergebnissen der in Absatz 1 genannten Stellen gleich. 3Dies gilt auch fur Pruf-, Zertifizierungs-
und Uberwachungsergebnisse von Stellen anderer Staaten, wenn sie in einem Art. 16 Abs. 2 der
Bauproduktenrichtlinie entsprechenden Verfahren anerkannt worden sind.

(3) 1Das Staatsministerium des Innern erkennt auf Antrag eine Person, Stelle, Uberwachungsgemeinschaft
oder Behorde als Stelle nach Art. 16 Abs. 2 Bauproduktenrichtlinie an, wenn in dem in Art. 16 Abs. 2 der
Bauproduktenrichtlinie vorgesehenen Verfahren nachgewiesen ist, da die Person, Stelle,
Uberwachungsgemeinschaft oder Behdrde die Voraussetzungen erfiillt, nach den Vorschriften eines anderen
Mitgliedstaates der Europaischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens Uber den
Europaischen Wirtschaftraum zu prifen, zu zertifizieren oder zu Uberwachen. 2Dies gilt auch fir die
Anerkennung von Personen, Stellen, Uberwachungsgemeinschaften oder Behérden, die nach den
Vorschriften eines anderen Staates zu prifen, zu zertifizieren oder zu Uberwachen beabsichtigen, wenn der
erforderliche Nachweis in einem Art. 16 Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie entsprechenden Verfahren gefihrt
wird.

ABSCHNITT IV: Wande, Decken, Dacher und Rettungswege
Art. 28: Tragende Wande, Pfeiler und Stiitzen

(1) Tragende Wande sind feuerbestandig, in Gebauden mit geringer Héhe feuerhemmend herzustellen.

(2) 1 Tragende Wande ohne Anforderung an die Feuerwiderstandsdauer sind zulassig

1. in Wohngebduden mit bis zu zwei Wohnungen, soweit sie nicht Uber einem zweiten Vollgeschol}
Aufenthaltsrdume haben kénnen,

2. in land- und forstwirtschaftlichen sowie gartnerischen Betriebsgebauden.

2FUr andere Gebaude sind tragende Wande ohne Feuerwiderstandsdauer zuzulassen, soweit sie nicht Giber
einem zweiten Vollgeschol} Aufenthaltsrdume haben kénnen und keine sonstigen Bedenken wegen des
Brandschutzes bestehen. 3sTragende Wande in Kellergeschossen von Gebauden nach den Satzen 1 und 2
muissen mindestens feuerhemmend sein.

(3) Fur aussteifende Wande, tragende Pfeiler und Stltzen sowie die Unterstiitzung tragender und
aussteifender Wande gelten die Absatze 1 und 2 entsprechend.

Art. 29: AuBenwande
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(1) 1Nichttragende AuRenwande und nichttragende Teile tragender AuRenwande sind aus nichtbrennbaren
Baustoffen oder mindestens feuerhemmend herzustellen. 2Das gilt nicht

1. fur Gebaude geringer Hohe,

2. wenn eine Brandiibertragung nicht zu beflirchten ist oder durch geeignete Vorkehrungen, wie
vorkragende feuerbestandige Bauteile, verhindert wird.

sAullenwandverkleidungen einschliellich der Dammstoffe sowie AuRenwandoberflachen sind aus
mindestens schwerentflammbaren Baustoffen herzustellen. 4Die Unterkonstruktion der Verkleidungen darf
aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen, die Halterungen und Befestigungen mussen aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. sDie Satze 3 und 4 gelten nicht flir Gebaude geringer Hoéhe.

(2) 1Gebaude mit AuRenwanden ohne Feuerwiderstandsdauer aus brennbaren Baustoffen missen
unbeschadet der Anforderungen der Art. 6 Abs. 3 und 4 zu Gebauden auf demselben Grundstiick

1. mit gleichartigen Aulenwanden einen Abstand von mindestens 10 m,

2. mit mindestens feuerhemmenden AufRenwanden einen Abstand von mindestens 8 m,

3. mit 6ffnungslosen feuerbestandigen Auflenwanden einen Abstand von mindestens 5 m

einhalten.

2Gegenuber der Grundsticksgrenze ist ein Abstand von mindestens 5 m erforderlich; Art. 6 Abs. 2 Satz 1
und Satz 2 Halbsatz 1, Abs. 7 und Art. 7 Abs. 5 gelten entsprechend. 3Satze 1 und 2 gelten nicht fur

Nebengebdude ohne Aufenthaltsrdume, ohne Aborte und ohne Feuerungsanlagen mit einem umbauten
Raum bis zu 50 m3.

(3) 1AulRenwande von Gebauden mit Aufenthaltsrdumen missen warmedammend sein. 2Das gilt nicht fur
Auflenwande solcher Arbeitsrdume, fir die ein Warmeschutz unmdglich oder unnétig ist.

(4) Fur AuRenwande von Aufenthaltsrdumen sind SchallschutzmalRhahmen nur vorzusehen, wenn Lage und
Nutzung der Raume dies erfordern.

Art. 30: Trennwande

(1) 1Feuerbestandige Trennwande sind zu errichten
1. zwischen Wohnungen sowie zwischen Wohnungen und fremden Raumen (Wohnungstrennwande),

2. zum Abschlufd von Raumen mit erhohter Brand- oder Explosionsgefahr; das gilt nicht fir Trennwande
zwischen Stallen und Scheunen,

3. zwischen Wohnungen, Wohn- oder Schlafrdumen und den land- und forstwirtschaftlichen oder
gartnerischen Betriebsgebauden oder Betriebsraumen eines Gebaudes.

2Die Trennwénde sind bis zur Rohdecke oder zur Unterkante der Dachhaut zu fiihren. 3Offnungen sind
zulassig, wenn sie zur Nutzung des Gebaudes erforderlich sind. 4Sie sind mit mindestens feuerhemmenden
und selbstschlieRenden Abschlissen zu versehen, wenn der Brandschutz nicht auf andere Weise
gewahrleistet ist.

(2) In Gebauden geringer Hohe sind Wohnungstrennwande in der Feuerwiderstandsdauer der tragenden
Bauteile des Gebaudes zulassig.

(3) 1Trennwande missen warmedammend sein

1. als Wohnungstrennwande,

2. zwischen Aufenthaltsraumen und im allgemeinen unbeheizten Rdumen, soweit die unbeheizten Rdume
nicht innerhalb der Wohnung liegen oder zu den Aufenthaltsraumen gehdren,

3. zwischen Aufenthalts- und Treppenraumen oder Durchfahrten.
2Dies gilt nicht fur Trennwande zwischen Aufenthalts- und Treppenrdumen in Wohngebduden mit bis zu zwei
Wohnungen sowie von fremden Aufenthaltsraumen, die nicht an Wohnraume grenzen, wenn wegen der Art
der Benutzung ein Warmeschutz unmdglich oder unnétig ist.

(4) 1Trennwande mussen schallddmmend sein

1. als Wohnungstrennwande,

2. zwischen Aufenthalts- und Treppenraumen, Aufzugsschachten oder Durchfahrten.

2Flr andere Trennwande von Aufenthaltsraumen sind SchallschutzmaRnahmen nur vorzusehen, wenn Lage
und Nutzung der Rdume das erfordern. 3Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.

Art. 31: Brandwande
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(1) 1Brandwande mussen feuerbestandig und so beschaffen sein, dal} sie bei einem Brand ihre
Standsicherheit nicht verlieren und die Ausbreitung von Feuer auf andere Gebaude oder Gebaudeabschnitte
verhindern. 2Sie mussen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

(2) 1Brandwande sind zu errichten als AbschluRwande von Gebauden, die an der Nachbargrenze oder in
einem Abstand bis zu 2,50 m gegenlber der Nachbargrenze errichtet werden, es sei denn, daf} ein Abstand
von mindestens 5 m zu bestehenden oder nach den baurechtlichen Vorschriften zuldssigen kunftigen
Gebauden gesichert ist. 2Art. 6 Abs. 7 und Art. 7 Abs. 5 gelten entsprechend. 3Satze 1 und 2 gelten nicht fur
Nebengebaude ohne Aufenthaltsraume, Aborte und Feuerungsanlagen mit einem umbauten Raum bis zu 50
m3.

(3) Innere Brandwande sind zu errichten

1. zwischen aneinandergereihten Gebauden, soweit sie aneinandergebaut sind,

2. innerhalb von Gebauden in Abstanden von hdchstens 40 m; gréRere Abstande sind zuzulassen, wenn
die Nutzung des Gebaudes es erfordert und keine Bedenken wegen des Brandschutzes bestehen,

3. zwischen Wohngebduden und angebauten land- und forstwirtschaftlichen oder gartnerischen
Betriebsgebauden sowie zwischen dem Wohnteil und dem land- und forstwirtschaftlichen oder
gartnerischen Betriebsteil eines Gebaudes, wenn der umbaute Raum des Betriebsteils groRRer als 2.000
m? ist.

4. zur Unterteilung land- und forstwirtschaftlicher oder gartnerischer Betriebsgebaude in Brandabschnitte
von héchstens 10.000 m® umbauten Raums.

(4) 1FUr Wohngebaude geringer Hohe sind abweichend von Absatz 2 und Absatz 3 Nr. 1 an Stelle von
Brandwéanden feuerbestandige Wande zulassig; zwischen aneinandergereihten Gebauden missen diese
Gebaudetrennwande insgesamt so dick wie Brandwande sein. 2Fir Wohngebaude geringer Héhe mit bis zu
zwei Wohnungen in der offenen Bauweise geniigen 6ffnungslose Wande, die vom Gebaudeinneren die
Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F 30 und vom GebaudeaulReren der Feuerwiderstandsklasse F
90 erfullen; die sonstigen Wande, die Decken und die Dacher, sofern diese traufseitig aneinanderstolen,
mussen mindestens feuerhemmend sein.

(5) 1An Stelle durchgehender innerer Brandwande nach Absatz 3 Nr. 2 sind zur Bildung von
Brandabschnitten Wande in Verbindung mit 6ffnungslosen Decken zuzulassen, wenn die Nutzung des
Gebaudes dies erfordert und eine senkrechte Brandibertragung von Geschol3 zu Geschol} nicht zu
befurchten ist. 2Die Wande, Decken und ihre Unterstutzungen sowie die Abschlisse der Treppenrdaume
mussen feuerbesténdig sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 3Die Abséatze 7 bis 9 gelten
entsprechend.

(6) Missen Gebaude oder Gebaudeteile, die Uber Eck zusammenstof3en, durch eine Brandwand getrennt
werden, so muf® der Abstand der Brandwand von der inneren Ecke mindestens 5 m betragen; dies gilt nicht,
wenn der Winkel der inneren Ecke mehr als 120 Grad betragt oder mindestens eine AbschlulRwand auf 5 m
Lange als Brandwand ausgebildet wird.

(7) 1Brandwande sind 30 cm uber Dach zu fuhren oder in Hohe der Dachhaut mit einer beiderseits 50 cm
auskragenden feuerbestandigen Platte abzuschlief3en; dartiber dirfen brennbare Teile des Daches nicht
hinweggeflhrt werden. 2Bei Gebauden mit weicher Bedachung sind sie 50 cm Uber Dach zu fuhren. 3Bei
Gebauden geringer Héhe sind Brandwande sowie Wande, die an Stelle von Brandwanden zulassig sind, bis
unmittelbar unter die Dachhaut zu fuhren.

(8) 1Bauteile mit brennbaren Baustoffen durfen Brandwande nicht tGberbriicken. 2Bauteile dirfen in
Brandwéande nur soweit eingreifen, dafd der verbleibende Wandquerschnitt feuerbestandig bleibt; fir
Leitungen, Leitungsschlitze und Kamine gilt dies entsprechend.

(9) 1Offnungen in Brandwénden und in Wanden an Stelle von Brandwénden sind unzuldssig. 2In inneren
Brandwéanden sind Offnungen nur zuldssig, soweit sie fir die Nutzung des Geb&udes erforderlich sind; die
Offnungen miissen mit selbstschlieRenden, feuerbestandigen Abschliissen versehen, die Wande und
Decken anschlieRender Raume aus nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt werden.

(10) In Brandwanden sind kleine Teilflachen aus lichtdurchldssigen, nichtbrennbaren Baustoffen zulassig,
wenn diese Flachen feuerbestandig sind, der Brandschutz gesichert ist und Rettungswege nicht gefahrdet
werden.

(11) Leitungen durfen durch Brandwande hindurchgefiihrt werden, wenn gewabhrleistet ist, daf} Feuer und
Rauch nicht in andere Brandabschnitte Ubertragen werden kénnen.

Art. 32: Decken und Boden

(1) Decken sind feuerbestandig, in Gebduden mit geringer Héhe feuerhemmend herzustellen.
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(2) Im dbrigen sind Decken und ihre Unterstitzungen feuerbestandig herzustellen

1. Uber und unter Rdumen mit erhdhter Brandgefahr; das gilt nicht fir Decken zwischen Stéllen und
Scheunen,

2. zwischen Wohnungen, Wohn- und Schlafrdumen und den land- und forstwirtschaftlichen oder
gartnerischen Betriebsrdumen eines Gebaudes.

(3) 1Decken ohne Feuerwiderstandsdauer sind zulassig

1. in Wohngebauden mit bis zu zwei Wohnungen, soweit sie nicht tiber einem zweiten Vollgeschol
Aufenthaltsraume haben konnen,

2. in land- und forstwirtschaftlichen oder gartnerischen Betriebsgebduden.

2FUr andere Gebaude mit bis zu zwei Vollgeschossen, soweit sie nicht iber dem zweiten Vollgeschol}
Aufenthaltsraume haben kénnen, sind Decken ohne Feuerwiderstandsdauer zuzulassen, wenn keine
Bedenken wegen des Brandschutzes bestehen. sDecken von Kellergeschossen in Gebduden nach den
Satzen 1 und 2 mussen mindestens feuerhemmend sein.

(4) Deckenverkleidungen, Dammschichten und FuRbodenbeldge aus brennbaren Baustoffen sind zuldssig,
wenn dieses Gesetz oder Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes nichts anderes bestimmen.

(5) Decken Uber und unter Wohnungen und Aufenthaltsrdumen und Boéden nicht unterkellerter
Aufenthaltsraume missen warmedammend sein.

(6) 1Decken Uber und unter Wohnungen, Aufenthaltsrdumen und Nebenrdumen muissen schallddmmend
sein; ausgenommen sind Decken zwischen Raumen derselben Wohnung und Decken gegen nichtnutzbare
Dachraume. 2F Ur Decken zwischen Aufenthaltsrdumen und nicht nutzbaren Dachrdumen sind
Schallschutzmaflinahmen nur vorzusehen, wenn Lage und Nutzung der Raume dies erfordern.

(7) Die Absatze 5 und 6 gelten nicht fir Decken Uber und unter Arbeitsrdumen, die nicht an Wohnrdume
grenzen, wenn wegen der Art der Benutzung der Arbeitsrdume ein Warme- oder Schallschutz unméglich
oder unndtig ist.

(8) Offnungen in begehbaren Decken sind sicher abzudecken oder zu umwehren.

(9) 1Offnungen in Decken, fiir die eine Feuerwiderstandsdauer vorgeschrieben ist, sind unzulassig; das gilt
nicht fur Offnungen in Decken von Wohngebauden geringer Hohe und Decken innerhalb von Wohnungen.
20ffnungen sind nur zulassig, soweit sie fiir die Nutzung des Gebaudes erforderlich sind; sie sind mit
selbstschlieRenden Abschlissen in der Feuerwiderstandsdauer der Decken zu versehen.

(10) Leitungen durfen durch Decken, fiir die eine Feuerwiderstandsdauer vorgeschrieben ist, hindurchgefuhrt
werden, wenn gewahrleistet ist, dafd Feuer und Rauch nicht in andere Geschosse lbertragen werden
kénnen.

(11) Bildet den oberen Raumabschluf’ keine Decke, sondern das Dach, so gelten die Abséatze 1 bis 10 nicht.

Art. 33: Dacher

(1) 1Die Dachhaut mufd gegen Flugfeuer und strahlende Warme widerstandsfahig sein (harte Bedachung).
2Teilflachen der Bedachung und Vordéacher, die diesen Anforderungen nicht entsprechen, sind zulassig,
wenn Belange des Brandschutzes nicht beeintrachtigt sind.

(2) 1Fur freistehende Gebdude geringer Hohe ist eine Dachhaut, die den Anforderungen des Absatzes 1 nicht
entspricht (weiche Bedachung) zulassig, wenn zu Gebauden auf demselben Grundstiick

1. mit harter Bedachung ein Abstand von mindestens 12 m,
2. mit weicher Bedachung ein Abstand von mindestens 24 m

eingehalten wird. 2Gegentber der Grundstiicksgrenze ist ein Abstand von mindestens 12 m erforderlich; Art.
29 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 gilt entsprechend. 3Satze 1 und 2 gelten nicht fir Nebengebaude ohne
Aufenthaltsraume, Aborte und Feuerungsanlagen mit einem umbauten Raum bis zu 50 m?.

(3) 1Tragende und aussteifende Teile von Dachern, die den oberen Raumabschluf3 von Aufenthaltsraumen
bilden, sind auch in Gebauden, deren tragende Bauteile eine Feuerwiderstandsdauer aufweisen missen,
ohne Feuerwiderstandsdauer zuldssig, wenn Belange des Brandschutzes nicht beeintrachtigt sind.
2Dachflachen, Gber die Rettungswege flihren, missen mindestens die Feuerwiderstandsdauer der Decken
des Gebdudes aufweisen.

(4) 1Dachvorspriinge, Dachgesimse und Dachaufbauten, lichtdurchlassige Dachflachen, Lichtkuppeln und
Oberlichte sind so anzuordnen und herzustellen, dafl3 Feuer nicht auf andere Gebaudeteile und
Nachbargebaude Ubertragen werden kann. 2VVon Brandwanden und von Wanden an Stelle von Brandwanden
mussen mindestens 1,25 m entfernt sein
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1. Oberlichte, Lichtkuppeln und Offnungen in der Dachhaut, wenn diese Wande nicht mindestens 30 cm
Uber Dach gefiihrt sind,

2. Dachgauben und ahnliche Dachaufbauten aus brennbaren Baustoffen, wenn sie nicht durch diese
Wande gegen Brandlbertragung geschutzt sind.

(5) 1Fur lichtdurchlassige Bedachungen aus nichtbrennbaren Baustoffen gilt Absatz 1 Satz 1 nicht.
2Lichtdurchlassige Dachflachen oder Oberlichte aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen sind
innerhalb einer harten Bedachung zulassig, wenn sie hdchstens ein Funftel der Dachflache einnehmen und

1. hochstens 6 m? GrundriRflache haben und untereinander und vom Dachrand einen Abstand von
mindestens 1,25 m haben oder

2. hdchstens 2 m breit und 20 m lang sind und untereinander und vom Dachrand einen Abstand von
mindestens 2 m haben.

(6) 1Die Dacher von Anbauten, die an Wande mit Offnungen oder ohne Feuerwiderstandsdauer anschlieRen,
sind in einem Abstand bis zu 5 m von diesen Wanden mindestens so widerstandsfahig gegen Feuer wie die
Decken des anschlieRenden Gebdudes herzustellen. 2Dies gilt nicht fir Anbauten an Wohngebaude geringer
Hohe.

(7) 1Dacher, die zum Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, miissen umwehrt werden. 20ffnungen und
nichtbegehbare Flachen dieser Dacher sind gegen Betreten zu sichern.

(8) 1Fur die vom Dach aus vorzunehmenden Arbeiten sind sicher benutzbare Vorrichtungen anzubringen. 2In
Gebauden mit mehr als einem Vollgescholf3 sind fir Arbeiten, die vom Dach aus vorzunehmen sind,
ausreichend grofe Ausstiegs6ffnungen vorzusehen.

(9) 1Dacher missen warmedammend sein, wenn sie Aufenthaltsrdume abschlielen. 2Dacher Gber
Arbeitsrdumen brauchen nicht warmedammend zu sein, wenn das wegen der Art der Benutzung der Rdume
unmaoglich oder unnétig ist. sFir Dacher, die Aufenthaltsraume abschlieRen, sind Schallschutzmallnahmen
nur vorzusehen, wenn Lage und Nutzung der Rdume das erfordern.

(10) 1Der Dachraum muR zu liften und vom Treppenraum aus zuganglich sein. 2In Wohngebauden mit bis
zu zwei Wohnungen ist der Zugang auch von anderen Rdumen aus zulassig.

Art. 34: Vorbauten

1FUr Balkone, Erker und andere Vorbauten sowie fur Loggien gelten die Vorschriften fir Wande, Decken und
Dacher sinngemal. 2Die Verwendung brennbarer Baustoffe oder die Verwendung nichtbrennbarer Baustoffe
an Stelle einer Bauart mit Feuerwiderstandsdauer ist zulassig, wenn keine Bedenken wegen des
Brandschutzes bestehen.

Art. 35: Treppen

(1) 1Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschold und der benutzbare Dachraum eines Gebaudes miissen
Uber mindestens eine Treppe zuganglich sein (notwendige Treppe); weitere Treppen oder ein
Sicherheitstreppenraum sind erforderlich, wenn die Rettung von Menschen im Brandfall nicht auf andere
Weise moglich ist. 2An Stelle von Treppen sind Rampen mit flacher Neigung zulassig.

(2) 1Einschiebbare Treppen und Rolltreppen sind als notwendige Treppen unzuldssig. 2Einschiebbare
Treppen und Leitern sind in Wohngebauden mit bis zu zwei Wohnungen als Zugang zum nichtausgebauten
Dachraum zulassig. 3Sie sind als Zugang zu einem Geschol’ ohne Aufenthaltsraume zuldssig, wenn sie flur
die Benutzung des Geschosses genigen.

(3) 1Notwendige Treppen sind in einem Zuge zu allen angeschlossenen Geschossen zu flihren; sie missen
mit der Treppe zum Dachraum in unmittelbarer Verbindung stehen. 2Dies gilt nicht fir Gebaude bis zu zwei
Vollgeschossen, soweit sie nicht iber dem zweiten Vollgeschol3 Aufenthaltsraume haben kénnen.

(4) 1Die tragenden Teile notwendiger Treppen missen in Gebduden mit mehr als funf Vollgeschossen
feuerbestandig, im Ubrigen mindestens feuerhemmend sein; in Gebauden geringer Hohe ist statt dessen eine
Ausfiuihrung aus nichtbrennbaren Baustoffen ausreichend. 2Umwehrungen, wie Gelander oder Brustungen,
mit Ausnahme von Handlaufen, sowie Belage von Setzstufen, miissen in Gebauden mit mehr als finf
Vollgeschossen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, mit Ausnahme von Umwehrungen fir Treppen
innerhalb einer Wohnung. 3Satz 1 gilt nicht in Wohngebauden mit bis zu zwei Wohnungen und in Gebauden,
an deren tragende Bauteile keine Anforderungen gestellt werden.

(5) Die nutzbare Breite der Treppenlaufe und Treppenabsatze notwendiger Treppen mul fiir den gréflten zu
erwartenden Verkehr ausreichen.
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(6) 1Treppen mussen einen festen und griffsicheren Handlauf haben. 2Fir Treppen mit groRer nutzbarer
Breite sind Handlaufe auf beiden Seiten und Zwischenhandlaufe vorzusehen, soweit die Verkehrssicherheit
dies erfordert.

(7) 1Die freien Seiten der Treppenlaufe, Treppenabsatze und Treppendffnungen (Treppenaugen) missen
durch Umwehrungen, wie Gelander oder Brustungen, gesichert werden. 2Fenster, die unmittelbar an Treppen
liegen und deren Briistungen unter der notwendigen Umwehrungshohe liegen, sind zu sichern. 3ln
Gebauden, in denen Ublicherweise mit der Anwesenheit von Kleinkindern zu rechnen ist, darf bei Treppen
ohne Setzstufen das lichte MaR der Offnungen zwischen den Stufen 12 cm nicht Ubersteigen; das gilt nicht
fur Treppen innerhalb von Wohngebauden mit bis zu zwei Wohnungen und innerhalb von Wohnungen.

Art. 36: Treppenraume und Ausgange

(1) 1Jede notwendige Treppe muld in einem eigenen, durchgehenden Treppenraum liegen, der einschlief3lich
seiner Zugange und des Ausgangs ins Freie so angeordnet und ausgebildet ist, dal} er gefahrlos als
Rettungsweg benutzt werden kann. 2Treppen ohne eigenen Treppenraum sind zuldssig

1. in Gebduden mit bis zu zwei Vollgeschossen, soweit sie darlber keine Aufenthaltsrdume haben kénnen,

2. fur die innere Verbindung von Geschossen derselben Wohnungen, wenn die Rettung von Personen aus
jedem Geschofd im Brandfall noch auf andere Weise gesichert ist.

(2) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines Kellergeschosses muf} der Treppenraum
mindestens einer notwendigen Treppe oder ein Ausgang ins Freie in héchstens 35 m Entfernung erreichbar
sein.

(3) 1Jeder Treppenraum nach Absatz 1 mufl auf moglichst kurzem Weg einen sicheren Ausgang ins Freie
haben. 2Der Ausgang mufd mindestens so breit sein wie die zugehdrigen notwendigen Treppen und darf nicht
eingeengt werden. 3Verschlage und Einbauten aus brennbaren Baustoffen sind in Treppenraumen und in
ihren Ausgangen ins Freie unzuldssig.

(4) 1Die Wande von Treppenraumen notwendiger Treppen mit ihren Ausgangen ins Freie missen in der
Bauart von Brandwéanden, in Gebauden geringer Héhe in der Feuerwiderstandsdauer der tragenden Wande
hergestellt sein. 2Fir AuRenwande, die im Brandfall von Feuer nicht beansprucht werden kdnnen, gilt Art. 29
Abs. 1 entsprechend. 3Verkleidungen, Putze, Dammstoffe und Unterdecken missen aus nichtbrennbaren
Baustoffen, Bodenbelage, ausgenommen Gleitschutzprofile, aus mindestens schwerentflammbaren
Baustoffen bestehen.

(5) 1Der obere Abschluf® von Treppenrdumen muf die Feuerwiderstandsdauer der Decken des Gebaudes
haben. 2Das gilt nicht, wenn der obere Abschlul® das Dach ist und die Treppenraumwande bis dicht unter die
Dachhaut reichen.

(6) 10ffnungen in Treppenraumwanden und -decken zum KellergeschoR und zu nichtausgebauten
Dachraumen, Werkstatten, Laden, Lagerraumen und ahnlichen Raumen missen selbstschlielliende und
mindestens feuernemmende Abschliisse erhalten. 2Alle anderen Offnungen, die nicht ins Freie fiihren,
mussen dichte, vollwandige und selbstschlieRende Turen erhalten; das gilt nicht fir Gebaude geringer Héhe.

(7) 1Treppenrdume mussen luftbar und beleuchtbar sein; sie missen in der AuRenwand Fenster erhalten, die
geoffnet werden kdnnen. 2In Gebauden mit mehr als funf Vollgeschossen und in innenliegenden
Treppenrdumen ist an der obersten Stelle des Treppenraums eine Rauchabzugsvorrichtung anzubringen.
slnnenliegende Treppenrdume mussen in Gebauden mit mehr als funf Vollgeschossen eine von der
allgemeinen Beleuchtung unabhangige Beleuchtung haben.

(8) 1Der Sicherheitstreppenraum muf} durch die Anordnung von offenen Balkonen, Vorraumen, Galerien,
Schéachten und Luftungseinrichtungen oder auf andere Weise auch bei gedffneten Zugangen aus den
Geschossen gegen das Eindringen von Feuer und Rauch aus den Geschossen gesichert sein. 2Weitere
Treppen nach Art. 35 Abs. 1 (zweiter Rettungsweg) sind auch ohne Treppenraum als offene Treppen im
Freien vor einer AuRenwand zulassig.

(9) 1Ubereinanderliegende Kellergeschosse miissen mindestens zwei getrennte Ausgéange haben. 2Von je
zwei Ausgangen jedes Kellergeschosses mul® mindestens einer unmittelbar oder durch einen eigenen, an
der AuRenwand liegenden Treppenraum ins Freie fuhren. 3Eigene Treppenraume fur jedes Kellergeschol}
sind nicht erforderlich, wenn Belange des Brandschutzes nicht beeintrachtigt sind.

(10) Die Absatze 1 bis 9 gelten nicht fir Wohngebaude mit bis zu zwei Wohnungen und fir land- und
forstwirtschaftliche oder gartnerische Betriebsgebaude.

Art. 37: Notwendige Flure

(1) 1Notwendige Flure sind Flure, Gber die Rettungswege von Aufenthaltsraumen zu Treppenraumen
notwendiger Treppen oder zu Ausgangen ins Freie fihren. 2Als notwendige Flure gelten nicht
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1. Flure innerhalb von Wohnungen oder Nutzungseinheiten von vergleichbarer GroRe,

2. Flure innerhalb von Nutzungseinheiten, die einer Blro- oder Verwaltungsnutzung dienen und deren
Nutzflache in einem Geschol} nicht mehr als 400 m? betragt.

(2) 1Die nutzbare Breite notwendiger Flure mul fir den gréften zu erwartenden Verkehr ausreichen. 2Flure
von mehr als 30 m Lange sind durch nichtabschlie3bare, selbstschlieRende und dichte Tlren zu unterteilen.
3Eine Folge von weniger als drei Stufen ist unzulassig.

(3) 1Die Wande notwendiger Flure sind mindestens feuerhemmend, in Gebauden mit mehr als finf
Vollgeschossen feuerbestandig herzustellen; Abweichungen, insbesondere fur Taren und lichtdurchlassige
Flachen, sind zulassig, wenn Belange des Brandschutzes nicht beeintrachtigt sind. 2Verkleidungen,
Dammestoffe und Unterdecken missen aus mindestens schwerentflammbaren Baustoffen bestehen. 3Satze 1
und 2 gelten nicht fur Gebaude mit bis zu zwei Vollgeschossen, soweit sie dariber keine Aufenthaltsraume
haben kénnen.

Art. 38: Fenster, Tiiren und Kellerlichtschachte

(1) 1Fenster und Tlren, die von Aufenthaltsrdumen unmittelbar ins Freie fihren, missen ausreichend
warmedammend sein. 2Das gilt nicht fur Fenster und Turen solcher Arbeitsraume, firr die ein Warmeschutz
unmdglich oder unnétig ist. 3SchallschutzmaRnahmen sind nur vorzusehen, wenn Lage und Nutzung der
Aufenthaltsraume dies erfordern.

(2) 1Fenster und Fenstertiiren mussen gefahrlos gereinigt werden kénnen. 2An Glastiren und grof3en
Glasflachen sind Schutzmaflnahmen nur vorzusehen, wenn dies wegen der Verkehrssicherheit erforderlich
ist.

(3) 1Fenster, die zur Rettung von Menschen dienen, missen im Lichten in einer Richtung mindestens 0,60 m,
in der anderen Richtung mindestens 1 m gro und von innen zu 6ffnen sein. 2Die Unterseite der lichten
Offnung darf nicht mehr als 1,10 m uber dem FuRRboden liegen.

(4) Gemeinsame Kellerlichtschachte fur Ubereinanderliegende Kellergeschosse sind unzulassig, es sei denn,
daf} Bedenken wegen des Brandschutzes nicht bestehen.

ABSCHNITT V: Haustechnische Anlagen, Feuerungsanlagen und andere Anlagen

Art. 39: Aufzige

(1) 1Aufzige im Innern von Gebauden missen eigene Schéchte in feuerbestandiger Bauart haben. 2In einem
Aufzugsschacht dirfen bis zu drei Aufziige liegen. 3ln Gebauden bis zu flinf Vollgeschossen diirfen Aufziige
ohne eigene Schéachte innerhalb der Umfassungswande des Treppenraumes liegen; sie missen sicher
umkleidet sein, ausgenommen Treppenaufzige fur Behinderte in Wohngebauden mit bis zu zwei
Wohnungen.

(2) 1Der Fahrschacht darf nur fir Aufzugseinrichtungen benutzt werden. 2Er muR zu liften und mit
Rauchabzugsvorrichtungen versehen sein.

(3) Fahrschachttiiren und andere Offnungen in feuerbestandigen Fahrschachtwéanden sind so herzustellen,
dafd Feuer und Rauch nicht in andere Geschosse ubertragen werden kdnnen.

(4) Der Triebwerksraum muf von benachbarten Rdumen feuerbestandig abgetrennt sein; Turen mussen
mindestens feuerhemmend sein.

(5) Fur Aufzige, die aufierhalb von Gebauden liegen oder die nicht mehr als drei unmittelbar
Ubereinanderliegende Geschosse verbinden, und fir vereinfachte Guteraufziige, Kleinguteraufziige,
Muhlenaufziige, Lagerhausaufzige und Behindertenaufziige sind Abweichungen nach den Absatzen 1 und 2
zuzulassen, wenn wegen der Betriebssicherheit und des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen.

(6) 1In Gebauden mit mehr als flinf Vollgeschossen miissen Aufzlige in ausreichender Zahl und Grof3e so
eingebaut und betrieben werden, dal} jedes Geschol} von der Eingangsebene aus erreichbar ist.
2Mindestens einer der Aufziige muf’ auch zur Aufnahme von Rollstiihlen oder Lasten geeignet sein. 3Dieser
Aufzug ist so einzubauen, daf3 er von der 6ffentlichen Verkehrsflache und méglichst von allen Wohnungen im
Gebaude stufenlos zu erreichen ist. 4aDie Satze 1 und 2 gelten nicht fur das oberste Vollgeschof} und beim
nachtraglichen Ausbau von Dachgeschossen in bestehenden Gebauden.

(7) Aufzugsanlagen mussen gegeniiber Aufenthaltsraumen ausreichend schallgedammt sein.

Art. 40: Liftungsanlagen, Installationsschachte und -kanale, Leitungsanlagen

(1) 1Leitungen durfen durch Brandwande, durch Wande anstelle von Brandwanden, durch
Treppenraumwande sowie durch Trennwande und Decken, flr die eine Feuerwiderstandsdauer
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vorgeschrieben ist, nur hindurchgefiihrt werden, wenn eine Ubertragung von Feuer und Rauch nicht zu
befiirchten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen sind; das gilt nicht fiir Decken innerhalb von
Wohnungen. 2In Treppenrdumen notwendiger Treppen und in notwendigen Fluren sind Leitungsanlagen nur
zulassig, wenn keine Bedenken wegen des Brandschutzes bestehen.

(2) Luftungsanlagen missen betriebssicher und brandsicher sein; sie durfen den ordnungsgemafen Betrieb
von Feuerungsanlagen nicht beeintrachtigen.

(3) Luftungsanlagen, aul3er in Gebauden geringer Héhe, und Luftungsanlagen, die Brandwande
Uberbriicken, sind so herzustellen, daf3 Feuer und Rauch nicht in Treppenraume, andere Brandabschnitte
oder andere Geschosse Ubertragen werden kénnen.

(4) 1Luftungsanlagen sind so anzuordnen und herzustellen, dal} sie Gerliche und Staub nicht in andere
Raume Ubertragen. 2Die Weiterleitung von Schall in fremde Rdume mul} geddmmt sein.

(5) 1LUftungsleitungen dirfen nicht in Kamine eingefiihrt werden. 2L iftungsleitungen dirfen gemeinsam zur
Luftung und zur Ableitung von Abgasen von Gasfeuerstatten benutzt werden, wenn sie den Anforderungen
an diese Abgasanlagen entsprechen. 3Die Abluft ist ins Freie zu fihren. sNicht zur Liftungsanlage
gehdrende Einrichtungen sind in Liftungsleitungen unzulassig.

(6) Luftungsschachte, die aus Mauersteinen oder aus Formstiicken fiir Rauchkamine hergestellt sind,
mussen den Anforderungen an Rauchkamine entsprechen und gekennzeichnet werden.

(7) Fur raumlufttechnische Anlagen und Warmluftheizungen gelten die Absatze 1 bis 6 sinngemaRi.

(8) 1Installationsschachte und -kanéle sind aus nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen. 2Absatz 3 gilt
sinngemaR. 3Die Weiterleitung von Schall in fremde Rdume muflt gedammt sein.

Art. 41: Feuerungsanlagen, Warme- und Brennstoffversorgungsanlagen

(1) 1Feuerstatten, Verbindungsstiicke und Kamine oder andere Abgasanlagen (Feuerungsanlagen) sowie
Behalter und Rohrleitungen fur brennbare Gase und Flissigkeiten mussen betriebssicher und brandsicher
sein. 2Die Weiterleitung von Schall in fremde Raume muf} ausreichend gedammt sein. sVerbindungsstiicke
sowie Kamine und andere Abgasanlagen mussen leicht und sicher zu reinigen sein. 4Abgasanlagen von
Gasfeuerstatten missen gekennzeichnet sein.

(2) Fur die Anlagen zur Verteilung von Warme und zur Warmwasserversorgung gelten Absatz 1 Satze 1 und
2 sinngemal.

(3) Feuerstatten, ortsfeste Verbrennungsmotoren und Verdichter sowie Behalter fur brennbare Gase und
Flussigkeiten dirfen nur in Raumen aufgestellt werden, bei denen nach Lage, Grofde, baulicher
Beschaffenheit und Benutzungsart Gefahren nicht entstehen.

(4) Abgase von Feuerstatten sowie ortsfester Verbrennungsmotoren sind durch Verbindungsstiicke und
Kamine oder andere Abgasanlagen oder dichte Leitungen so ins Freie zu fuhren, dall Gefahren oder
unzumutbare Belastigungen nicht entstehen.

(5) 1Kamine und andere Abgasanlagen sind in solcher Zahl und Lage herzustellen, dal} die Feuerstatten des
Gebaudes ordnungsgemal angeschlossen werden kénnen. 2Fir Einzelfeuerstatten, die zusatzlich zu einer
zentralen Heizungsanlage aufgestellt werden sollen, mul der Anschluf® an einen eigenen Rauchkamin
moglich sein, der nicht zugleich der zentralen Heizungsanlage dient.

(6) Brennstoffe sind so zu lagern, da® Gefahren oder unzumutbare Belastigungen nicht entstehen.

Art. 42: Nicht an Sammelkanalisation angeschlossene Anwesen

(1) Die einwandfreie Beseitigung des Abwassers einschliellich des Fakalschlamms innerhalb und auf3erhalb
des Grundstlicks muf} gesichert sein.

(2) Hausabwasser aus abgelegenen landwirtschaftlichen Anwesen oder abgelegenen Anwesen, die friiher
einem landwirtschaftlichen Betrieb dienten und deren Hausabwasser bereits in Gruben eingeleitet worden
sind, durfen in Gruben eingeleitet werden, wenn

1. das Abwasser in einer Mehrkammerausfaulgrube vorbehandelt wird und

2. die ordnungsgemalfie Entsorgung oder Verwertung des geklarten Abwassers und des Fakalschlamms
gesichert ist.

Art. 43: Abfallschachte

(1) 1Abfallschachte, ihre Einfulléffnungen und die zugehdérigen Sammelrdume sind auf3erhalb von
Aufenthaltsrdumen anzulegen. 2Abfallschachte und Sammelrdume muissen aus feuerbestéandigen Bauteilen
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bestehen. sEinrichtungen innerhalb des Schachtes und des Sammelraumes missen aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen.

(2) 1Abfallschachte sind bis zur obersten Einfulléffnung ohne Querschnittsdnderungen senkrecht zu fhren.
2Eine standig wirkende Liftung mul gesichert sein. sAbfallschachte sind so herzustellen, dal? sie Abfalle
sicher abfuhren, dafl} Feuer, Rauch, Geruch und Staub nicht nach au3en dringen und daf} die Weiterleitung
von Schall gedammt wird.

(3) 1Die Einfalléffnungen sind so einzurichten, da® Staubbelastigungen nicht auftreten und sperrige Abfalle
nicht eingebracht werden kénnen. 2Am oberen Ende des Abfallschachtes ist eine Reinigungséffnung
vorzusehen. 3Alle Offnungen sind mit Verschlissen aus nichtbrennbaren Baustoffen zu versehen.

(4) 1Der Abfallschacht muf} in einen ausreichend groRen Sammelraum minden. 2Die Zugange des
Sammelraumes sind mit selbstschlieRenden, feuerbesténdigen Turen zu versehen, soweit sie nicht
unmittelbar ins Freie fuhren. 3Der Sammelraum muf von aulRen zuganglich und entleerbar sein. 4Die
Abfallstoffe sind in beweglichen Abfallbehaltern zu sammelin.

Art. 44: Abfallbehalter

1FUr die erforderlichen Abfallbehalter ist ein befestigter Platz an nichtstérender Stelle auf dem Grundsttick
vorzusehen. 2Innerhalb von Gebauden kénnen sie in besonderen, gut liftbaren, feuerbestandigen Raumen
aufgestellt werden. 3Die Standplatze missen leicht sauber gehalten werden kdnnen.

ABSCHNITT VI: Aufenthaltsraume und Wohnungen
Art. 45: Aufenthaltsraume

(1) Aufenthaltsraume sind Rdume, die nicht nur zum vortibergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt
sind oder nach Lage und GréRRe dazu benutzt werden kdnnen.

(2) 1Aufenthaltsrdume mussen eine fur ihre Benutzung ausreichende Nutzflache und eine lichte Hohe von
mindestens 2,40 m, im Dachgeschof} mindestens 2,20 m haben. 2Eine grdl3ere lichte Hbhe ist vorzusehen,
wenn es die besondere Nutzung der Raume, insbesondere als Arbeitsraume, erfordert.

(3) 1Aufenthaltsrdume mussen unmittelbar ins Freie fuhrende und senkrecht stehende Fenster haben, und
zwar in solcher Zahl, Grofie und Beschaffenheit, dal die Raume ausreichend belichtet und geliftet werden
kénnen (notwendige Fenster). 2Geneigte Fenster und Oberlichte anstelle von Fenstern sind zuldssig, wenn
keine Bedenken wegen des Brandschutzes, der Verkehrssicherheit und der Gesundheit bestehen.
3sVeranden oder dhnliche Vorbauten und Hauslauben (Loggien) sind vor Fenstern zuldssig, wenn eine
ausreichende Belichtung und Luftung gewahrleistet ist.

(4) 1Das lichte Maf} der Fensteréffnungen von Aufenthaltsrdumen mufd mindestens ein Achtel der Nutzflache
des Raumes betragen; hierbei sind die Rohbaumalle zugrundezulegen. 2Fir Aufenthaltsraume im Dachraum
ist von einer Nutzflache auszugehen, die sich bei einer angenommenen allseitig senkrechten Umschliel3ung
von 1,50 m Hoéhe ergibt. sDie Fensteréffnungen missen grof3er sein, wenn das wegen der Art der Benutzung
des Aufenthaltsraums oder wegen der Lichtverhaltnisse erforderlich ist. 4sKleinere Fensterdffnungen sind
zuzulassen, wenn wegen der Lichtverhaltnisse keine Bedenken bestehen.

(5) 1Aufenthaltsrdume, deren Benutzung eine Beleuchtung mit Tageslicht verbietet, sind ohne notwendige
Fenster zulassig, wenn das durch besondere Maflnahmen, wie den Einbau von raumlufttechnischen Anlagen
und Beleuchtungsanlagen, ausgeglichen wird. 2FUr Aufenthaltsraume, die nicht dem Wohnen dienen, ist an
Stelle einer Beleuchtung mit Tageslicht und Liftung nach Absatz 3 eine Ausfiihrung nach Satz 1 zulassig,
wenn Bedenken wegen des Brandschutzes und der Gesundheit nicht bestehen.

(6) Aufenthaltsraume dirfen von Raumen, in denen grofiere Mengen leichtbrennbarer Stoffe verarbeitet oder
gelagert werden, oder von Stéllen aus nicht unmittelbar zuganglich sein.

Art. 46: Wohnungen

(1) 1Wohnungen mussen von anderen Wohnungen oder fremden Radumen baulich abgeschlossen sein und
einen eigenen, abschlieBbaren Zugang unmittelbar vom Freien, von einem Treppenraum oder von einem
allgemein zuganglichen Flur haben; das gilt nicht fir Wohngebaude mit bis zu zwei Wohnungen und bei der
Errichtung von zusatzlichem Wohnraum in bestehenden Wohngebauden. 2Fir gewerblich genutzte Raume
und fur Wohnrdume im selben Gebaude kdnnen eigene Treppen verlangt werden.

(2) In Gebauden mit mehr als zwei Wohnungen mussen die Wohnungen eines Geschosses barrierefrei
erreichbar sein. In diesen Wohnungen mussen die Wohn- und Schlafrdume, eine Toilette, ein Bad und die
Kuche oder Kochnische sowie der Raum mit Anschlussmdglichkeit fir eine Waschmaschine mit dem
Rollstuhl zuganglich sein. Die Satze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Anforderungen, insbesondere wegen
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schwieriger Gelandeverhaltnisse, wegen des Einbaus eines sonst nicht erforderlichen Aufzugs oder wegen
ungunstiger vorhandener Bebauung, nur mit unverhaltnismalkigem Mehraufwand erfillt werden kénnen.

(3) 1Jede Wohnung mufR eine fir ihre Bestimmung ausreichende Groe und eine entsprechende Zahl
besonnter Aufenthaltsrdume haben. 2Es durfen nicht alle Aufenthaltsrdume nach Norden liegen.
sWohnungen missen ausreichend durchliftet werden kénnen. sDiese Vorschriften gelten auch fir
Einraumwohnungen. sAn verkehrsreichen Stra3en sollen die Aufenthaltsraume einer Wohnung tberwiegend
auf der vom Verkehrslarm abgewandten Seite des Gebaudes liegen.

(4) 1Jede Wohnung mul eine Kiiche und ausreichenden Abstellraum haben. 2Fensterlose Kichen und
Kochnischen sind zulassig, wenn sie selbstandig luftbar sind.

(5) 1Fir Gebaude mit mehr als zwei Wohnungen sind fiir den Zu- und Abfahrtsverkehr mit Fahrradern
ausreichende Abstellplatze zu schaffen. 2Fir Gebaude mit Wohnungen, die nicht zu ebener Erde liegen, sind
leicht erreichbare und gut zugangliche Abstellrdume fir Kinderwagen und Fahrrader herzustellen. 3sSoweit sie
im Kellergeschol} liegen und die Grundsticksverhaltnisse es zulassen, mussen sie durch eine Auf3entreppe
zuganglich sein, mit der Moglichkeit, Fahrrad und Kinderwagen leicht zu schieben.

(6) 1ln Gebauden mit mehr als zwei Wohnungen soll entweder die Mdglichkeit geschaffen werden, dal? eine
Waschmaschine in den Wohnungen aufgestellt werden kann oder statt dessen ein diesem Zweck dienender
gemeinschaftlich nutzbarer Raum vorgesehen wird. 2Ferner soll ein ausreichender Trockenraum eingerichtet
werden, soweit keine gleichwertigen Einrichtungen vorhanden sind.

Art. 47: Aufenthaltsraume und Wohnungen im KellergeschoR

(1) 1Wohnungen und Aufenthaltsrdume sind in Kellergeschossen zulassig, wenn die natirliche oder
festgelegte Gelandeoberflache, die sich an die Auflenwande mit notwendigen Fenstern anschlief3t, in einer
ausreichenden Entfernung nicht mehr als 0,70 m ber dem Fuf3boden liegt. 2Ein Lichteinfallwinkel von
hdchstens 45 Grad zur Waagrechten ist einzuhalten.

(2) 1Aufenthaltsraume, deren Benutzung eine Belichtung durch Tageslicht verbietet, sind unbeschadet der
Satze 2 und 3 auch in Kellergeschossen zulassig; Verkaufsrdume, Gaststatten, arztliche Behandlungs- und
ahnliche Aufenthaltsraume sind in Kellergeschossen zuzulassen, wenn Nachteile nicht zu beflirchten sind
oder durch besondere MaRnahmen ausgeglichen werden. 2Die Rdume mussen von anderen Raumen im
Kellergeschol feuerbestandig, in Gebauden geringer Hoher mindestens feuerhemmend abgetrennt sein.
3Die Bauaufsichtsbehérde kann verlangen, da® die Rdume auf mdglichst kurzem Weg mindestens einen
sicheren Ausgang ins Freie haben; sie kann an die Turen dieser Rdume besondere Anforderungen stellen.

Art. 48: Aufenthaltsraume und Wohnungen im Dachraum

(1) Aufenthaltsraume im Dachraum mussen die erforderliche lichte Hohe Gber mindestens der Halfte ihrer
Nutzflache haben; Raumteile mit einer lichten Hohe unter 1,50 m bleiben dabei aul3er Betracht.

(2) 1Aufenthaltsraume und zugehdrige Nebenraume sowie Wohnungen im Dachraum missen einschlief3lich
ihrer Zugénge mindestens feuerhemmende Wande, Decken und Dachschragen haben und mit mindestens
feuerhemmenden Bauteilen gegen den nichtausgebauten Dachraum abgetrennt sein; Art. 28 Abs. 1 und Art.
32 Abs. 1 sind nicht anzuwenden. 2Wohnungstrennwande missen mindestens feuerhemmend sein; Art. 30
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ist nicht anzuwenden. 3Das gilt nicht fir Gebaude mit nur einem Vollgeschol’ unterhalb
des Dachraums.

(3) Aufenthaltsraume und Wohnungen in einem zweiten Dachgeschol sind nur zulassig, wenn die tragenden
Wande, die Decke und die Dachschragen des ersten Dachgeschosses feuerbestandig, in Gebauden
geringer Héhe mindestens feuerhemmend sind.

(4) Bei Wohngebauden mit bis zu zwei Wohnungen sind Abweichungen zuzulassen, wenn keine Bedenken
wegen des Brandschutzes und des Gesundheitsschutzes fiir Bewohner bestehen.

Art. 49: Abortraume

(1) 1Jede Wohnung und jede selbstandige Betriebs- oder Arbeitsstatte mull mindestens einen Abort haben.
2Abortrdume fir Wohnungen muissen innerhalb der Wohnungen liegen. sFir Gebaude, die fur eine gréere
Anzahl von Personen bestimmt sind, sind ausreichend viele Aborte herzustellen.

(2) Fensterlose Abortrdume sind nur zuldssig, wenn die Aborte eine Wasserspulung haben und eine
wirksame Luftung gewahrleistet ist.

(3) Aborte mit Wasserspulung duarfen auch in Badern (Art. 50) von Wohnungen eingerichtet werden.

Art. 50: Bader

Bayern - Version 4.1 - 01.10.2006 -24 - © 2006 FeuerTRUTZ GmbH



(1) 1Jede Wohnung muf ein Bad mit Badewanne oder Dusche haben, wenn eine ausreichende
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung maoglich ist. 2Fensterlose Raume sind nur zulassig, wenn eine
wirksame Luftung gewahrleistet ist.

ABSCHNITT VII: Besondere bauliche Anlagen

Art. 51: Barrierefreies Bauen

(1) Bauliche Anlagen und andere Anlagen und Einrichtungen, die 6ffentlich zuganglich sind, missen in den
dem allgemeinen Besucherverkehr dienenden Teilen so errichtet und instand gehalten werden, dass sie von
Menschen mit Behinderung, alten Menschen und Personen mit Kleinkindern barrierefrei erreicht und ohne
fremde Hilfe zweckentsprechend genutzt werden kdnnen. Diese Anforderungen gelten insbesondere fur

1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens,
Tageseinrichtungen fur Kinder,

Sport- und Freizeitstatten,

Einrichtungen des Gesundheitswesens,

Biro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebaude,
Verkaufsstatten,

Stellplatze, Garagen und Toilettenanlagen.

No g~

Sie gelten nicht bei Nutzungsanderungen, wenn die Anforderungen nur mit unverhaltnismaRigem Aufwand
erfillt werden kénnen. Die Anforderungen an Gaststatten sind im Rahmen der gaststattenrechtlichen
Erlaubnis zu beachten.

(2) Fur bauliche Anlagen und andere Anlagen und Einrichtungen, die Gberwiegend oder ausschlie3lich von
Menschen mit Behinderung, alten Menschen und Personen mit Kleinkindern genutzt werden, wie

1. Tagesstatten, Werkstatten und Heime fiir Behinderte,
2. Altenheime, Altenwohnheime und Altenpflegeheime,

gilt Absatz 1 nicht nur fur die dem allgemeinen Besucherverkehr dienenden Teile, sondern fur alle Teile, die
von diesem Personenkreis genutzt werden.

(3) Bei bereits bestehenden baulichen Anlagen im Sinn der Absatze 1 und 2 soll die Bauaufsichtsbehoérde
verlangen, dal} ein gleichwertiger Zustand hergestellt wird, wenn das technisch mdglich und dem Eigentiimer
wirtschaftlich zumutbar ist.

(4) Bauliche Anlagen und andere Anlagen nach den Abs. 1 und 2 missen durch einen Eingang mit einer
lichten Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m stufenlos erreichbar sein. Vor Tiren muss eine
ausreichende Bewegungsflache vorhanden sein. Rampen durfen nicht mehr als 6 v. H. geneigt sein; sie
mussen mindestens 1,20 m breit sein und beidseitig einen festen und griff sicheren Handlauf haben. Am
Anfang und am Ende jeder Rampe ist ein Podest, alle 6 m ein Zwischenpodest anzuordnen. Die Podeste
mussen eine Lange von mindestens 1,50 m haben. Treppen missen an beiden Seiten griffsichere Handlaufe
erhalten, die Uber Treppenabsatze und Fensteréffnungen sowie Uber die letzte Stufe zu flhren sind. Die
Treppen missen Setzstufen haben. Flure miissen mindestens 1,50 m breit sein. Ein Toilettenraum muss
auch fur Benutzer von Rollstihlen geeignet und erreichbar sein; er ist zu kennzeichnen. Art. 39 Abs. 6 gilt
auch fir Gebaude mit weniger als sechs Vollgeschossen, soweit Geschosse fliir Menschen mit Rollstiihlen
stufenlos erreichbar sein missen.

(5) Die Abs. 1, 2 und 4 gelten nicht, soweit die Anforderungen wegen schwieriger Gelandeverhaltnisse,
ungunstiger vorhandener Bebauung oder im Hinblick auf die Sicherheit von Menschen mit Behinderung oder
alten Menschen nur mit einem unverhaltnismaRigen Mehraufwand erfullt werden kénnen.

Art. 52: Garagen und Stellplatze fiir Kraftfahrzeuge

(1) 1Garagen sind ganz oder teilweise umschlossene Rdume zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. 2Stellplatze
sind Flachen, die dem Abstellen von Kraftfahrzeugen auflerhalb der 6ffentlichen Verkehrsflachen dienen.

(2) 1Werden bauliche Anlagen oder andere Anlagen errichtet, bei denen ein Zu- und Abfahrtsverkehr zu
erwarten ist, so sind Stellplatze in ausreichender Zahl und GréRRe und in geeigneter Beschaffenheit
herzustellen. 2Anzahl und Grofe der Stellplatze richten sich nach Art und Zahl der vorhandenen und zu
erwartenden Kraftfahrzeuge der standigen Benutzer und Besucher der Anlagen.

(3) 1Bei Anderungen baulicher Anlagen oder ihrer Benutzung sind Stellplatze in solcher Zahl und GroRe
herzustellen, daB die Stellplatze die durch die Anderung zusatzlich zu erwartenden Kraftfahrzeuge
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aufnehmen kdnnen. 2Das gilt nicht, wenn sonst die Schaffung oder Erneuerung von Wohnraum auch unter
Bericksichtigung der Mdglichkeit einer Ablésung nach Art. 53 erheblich erschwert oder verhindert wirde.

(4) 1Die Stellplatze und Garagen sind auf dem Baugrundstiick herzustellen. 2Die Herstellung ist auf einem
geeigneten Grundstiick in dessen Nahe zulassig, wenn dessen Benutzung fur diesen Zweck gegenuber dem
Rechtstrager der Bauaufsichtsbehdrde rechtlich gesichert ist.

(5) 1Stellplatze, Garagen und ihre Nebenanlagen missen verkehrssicher sein und entsprechend der
Gefahrlichkeit der Treibstoffe, der Zahl und der Art der abzustellenden Kraftfahrzeuge dem Brandschutz
genugen. 2Abfliellende Treibstoffe und Schmierstoffe missen auf unschadliche Weise beseitigt werden.
3Garagen und ihre Nebenanlagen mussen lUftbar sein.

(6) 1Stellplatze und Garagen missen so angeordnet und ausgeflihrt werden, daf ihre Benutzung die
Gesundheit nicht schadigt und das Arbeiten, das Wohnen und die Ruhe in der Umgebung durch Larm oder
Geriche nicht erheblich stort. 2Stellplatze missen eingegriint werden, wenn es die ortlichen Verhaltnisse
zulassen.

(7) Stellplatze und Garagen mussen von den 6ffentlichen Verkehrsflachen aus auf méglichst kurzem Weg
verkehrssicher zu erreichen sein.

(8) Fur das Abstellen nicht ortsfester Gerate mit Verbrennungsmotoren gelten die Absatze 5 und 6
sinngeman.

(9) Stellplatze und Garagen durfen nicht zweckfremd benutzt werden, solange sie zum Abstellen der
vorhandenen Kraftfahrzeuge der standigen Benutzer und Besucher der Anlagen bendtigt werden.

(10) Ausstellungs-, Verkaufs-, Werk- und Lagerrdume, in denen nur Kraftfahrzeuge mit leeren
Kraftstoffbehaltern abgestellt werden, gelten nicht als Stellplatze oder Garagen im Sinn dieses Artikels.

Art. 53: Ablosung der Stellplatz- und Garagenbaupflicht

(1) 1Kann der Bauherr die Stellplatze oder Garagen nicht auf seinem Baugrundstiick oder auf einem
geeigneten Grundstiick in der Nahe herstellen, so kann er die Verpflichtungen nach Art. 52 auch dadurch
erfillen, da® er der Gemeinde gegenulber die Kosten fir die Herstellung der vorgeschriebenen Stellplatze
oder Garagen in angemessener Hohe tbernimmt. 2Diese Art der Erfiillung der Verpflichtungen nach Art. 52
kann ganz oder teilweise verlangt werden, wenn oder soweit die Stellplatze oder Garagen nach den
Festsetzungen eines Bebauungsplans oder den 6értlichen Bauvorschriften auf dem Baugrundstiick oder in
seiner Nahe nicht errichtet werden dirfen. sDie Gemeinde hat die Ablésungsbetrage fur die Herstellung von
Garagen oder Stellplatzen an geeigneter Stelle oder fiir den Unterhalt bestehender Garagen und Stellplatze
zu verwenden. 4lm Fall des Ablésungsverlangens nach Satz 2 kann die Gemeinde die Ablésungsbetrage
auch fur bauliche MalRnahmen zum Ausbau und zur Unterhaltung von Einrichtungen des 6ffentlichen
Personennahverkehrs sowie fur Parkleitsysteme verwenden, soweit diese die bessere Ausnutzung von
Parkeinrichtungen im Sinn des Art. 91 Abs. 2 Nr. 4 Satz 2 fur die Gebietsteile der Gemeinde gewahrleisten,
in denen der Bebauungsplan oder die drtlichen Bauvorschriften gelten.

(2) Die Verpflichtungen gelten entsprechend, wenn die bauliche Anlage oder die andere Anlage nicht
unmittelbar an einer uneingeschrankt befahrbaren Verkehrsflache liegt.

(3) Es kann Sicherheitsleistung in angemessener Hohe verlangt werden.

Art. 54: Stalle

(1) 1Stalle sind so anzuordnen, zu errichten und instandzuhalten, dalk eine gesunde Tierhaltung gewahrleistet
ist und die Umgebung nicht unzumutbar belastigt wird. 2Stélle sind ausreichend zu belichten. 3Sie sind
ausreichend zu be- und entlUften.

(2) Uber oder neben Stallen und Futterkiichen dirfen nur Wohnungen oder Wohnraume fiir
Betriebsangehdrige liegen und nur dann, wenn keine Gefahren oder erhebliche Nachteile fir die Benutzer
solcher Wohnungen entstehen.

(3) 1Stallttiren, die zum Austrieb oder als Rettungsweg der Tiere ins Freie flihren, sollen nicht nach innen
aufschlagen. 2Sie mussen nach GréRe und Anzahl ausreichen, so dal} die Tiere bei Gefahr leicht ins Freie
gelangen konnen.

(4) 1Die raumumschlielenden Bauteile von Stéllen missen einen der artgerechten Tierhaltung
entsprechenden ausreichenden Warmeschutz gewahrleisten. 2Sie sind auch gegen schadliche Einflisse der
Stallfeuchtigkeit, der Stalldampfe, der Jauche und gegen andere schadliche Einwirkungen zu schitzen.

(5) 1Der FuBBboden des Stalls muf} dicht sein. 2Er ist mit Gefalle und Rinnen zur Ableitung der Jauche zu
versehen. 3Unzugangliche Hohlrdume unter dem FuRboden sind unzulassig. 4Abweichend von diesen
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Vorschriften sind Stélle mit Spaltenbéden und &hnlichen Anlagen zuldssig, wenn Leben oder Gesundheit von
Menschen und Tieren nicht gefahrdet werden.

VIERTER TEIL: Die am Bau Beteiligten
Art. 55: Grundsatz

Wird eine bauliche Anlage errichtet, gedndert oder abgebrochen, so sind, je innerhalb ihres Wirkungskreises,
der Bauherr und die anderen am Bau Beteiligten dafiir verantwortlich, daf’ die 6ffentlich-rechtlichen
Vorschriften und die Anordnungen der Bauaufsichtsbebdrden eingehalten werden.

Art. 56: Bauherr

(1) 1Bauherr ist, wer auf seine Verantwortung eine bauliche Anlage vorbereitet oder ausfiihrt oder vorbereiten
oder ausfuhren laf3t. 2Der Bauherr hat zur Vorbereitung und Ausfiihrung eines genehmigungspflichtigen
Vorhabens geeignete Entwurfsverfasser (Art. 57) und geeignete Unternehmer (Art. 58) zu bestellen. 3slhm
obliegen auch die nach den o&ffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Antrage, Vorlagen und Anzeigen
an die Bauaufsichtsbehdrde; er kann diese Aufgaben dem Entwurfsverfasser Gbertragen.

(2) Die Verpflichtung des Absatzes 1 Satz 2 gilt entsprechend fiir genehmigungsfreie Vorhaben, soweit die
Genehmigungsfreiheit auf Art. 64 beruht oder soweit Schwierigkeit und Umfang des Vorhabens es erfordern.

(3) 1Fuhrt der Bauherr Bauarbeiten fiir den eigenen Bedarf selbst oder mit nachbarschaftlicher Hilfe aus, so
braucht er keine Unternehmer zu bestellen, wenn die Ausfiihrung dieser Arbeiten mit der nétigen Sachkunde,
Erfahrung und Zuverlassigkeit erfolgt. 2Anzeigepflichtige Abbrucharbeiten dirfen nicht auf solche Weise
ausgefihrt werden. 3Art. 57 bleibt unberuhrt.

(4) Fur genehmigungspflichtige bauliche Anlagen geringeren Umfangs kann die Bauaufsichtsbehérde darauf
verzichten, daf} ein Entwurfsverfasser bestellt wird.

(5) 1Sind die vom Bauherrn bestellten Personen fiir ihre Aufgabe nach Sachkunde und Erfahrung nicht
geeignet, so kann die Bauaufsichtsbehdrde vor und wahrend der Bauausfihrung verlangen, dal3 ungeeignete
Beauftragte durch geeignete ersetzt oder geeignete Sachverstandige herangezogen werden. 2Die
Bauaufsichtsbehdrde kann die Bauarbeiten einstellen lassen bis geeignete Beauftragte oder
Sachverstandige bestellt sind.

(6) Die Bauaufsichtsbehdrde kann verlangen, daf} ihr die Unternehmer fur bestimmte Arbeiten benannt
werden.

(7) Wechselt der Bauherr, so haben der alte und der neue Bauherr das der Bauaufsichtsbehdrde
unverzuglich schriftlich mitzuteilen.

Art. 57: Verantwortlichkeit des Entwurfsverfassers und der Ersteller bautechnischer
Nachweise

(1) 1Der Entwurfsverfasser mufd nach Sachkunde und Erfahrung zur Vorbereitung des jeweiligen
Bauvorhabens geeignet sein. 2Er ist fur die Vollstandigkeit und Brauchbarkeit seines Entwurfs verantwortlich.
3Der Entwurfsverfasser hat dafiir zu sorgen, daR die fur die Ausfihrung notwendigen Einzelzeichnungen,
Einzelberechnungen und Anweisungen geliefert werden und den genehmigten Bauvorlagen, den 6ffentlich-
rechtlichen Vorschriften und den als Technische Baubestimmungen eingefiihrten technischen Regeln
entsprechen.

(2) 1Hat der Entwurfsverfasser auf einzelnen Fachgebieten nicht die erforderliche Sachkunde und Erfahrung,
so hat er den Bauherrn zu veranlassen, geeignete Sachverstandige heranzuziehen. 2Diese sind fur die von
ihnen gefertigten Unterlagen verantwortlich. sFir das ordnungsgemafie (Art. 3) Ineinandergreifen aller
Fachentwurfe ist der Entwurfsverfasser verantwortlich.

(3) 1Die Nachweisberechtigten im Sinn des Art. 68 Abs. 7 sind fir die von ihnen erstellten Nachweise
verantwortlich. 2Bei Vorhaben im Sinn des Art. 2 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4, ausgenommen landwirtschaftliche
Betriebs- und gewerbliche Lagergebaude mit freien Stiitzweiten von nicht mehr als 12 m und mit
Grundflachen von nicht mehr als 500 m?, ist der Ersteller des Nachweises nach Art. 68 Abs. 7 Satz 2 auch fir
die Einhaltung der bauaufsichtlichen Anforderungen an die Standsicherheit einschlieBlich der
Feuerwiderstandsdauer tragender Bauteile bei der Bauausfihrung verantwortlich. s3Benennt der Bauherr der
Bauaufsichtsbehorde eine andere im Sinn des Art. 68 Abs. 7 Satz 2 nachweisberechtigte Person, ist diese
nach Satz 2 verantwortlich.

Art. 58: Unternehmer
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(1) 1Die Unternehmer sind dafir verantwortlich, daf} die von ihnen iGbernommenen Arbeiten nach den
genehmigten Bauvorlagen und den diesen entsprechenden Einzelzeichnungen, Einzelberechnungen und
Anweisungen des Entwurfsverfassers gemaf den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften und den als Technische
Baubestimmungen eingefiihrten technischen Regeln ordnungsgemaf ausgefiihrt werden. 2Sie sind ferner
verantwortlich fur die ordnungsgemale Einrichtung und den sicheren Betrieb der Baustelle, insbesondere fur
die Tauglichkeit und Betriebssicherheit der Geriste, Gerate und der anderen Baustelleneinrichtungen, und
die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen. sDie erforderlichen Nachweise Uber die Verwendbarkeit der
eingesetzten Bauprodukte und Bauarten sind auf der Baustelle bereitzuhalten. 4aUnbeschadet des Art. 72
dirfen die Unternehmer Arbeiten nicht ausfihren oder ausfuhren lassen, bevor nicht die dafiir notwendigen
Unterlagen und Anweisungen an der Baustelle vorliegen.

(2) 1Hat ein Unternehmer fur einzelne Arbeiten nicht die erforderliche Sachkunde und Erfahrung, so hat er
den Bauherrn zu veranlassen, einen anderen, geeigneten Unternehmer heranzuziehen. 2Dieser ist fir seine
Arbeiten verantwortlich.

(3) Die Unternehmer haben ihre Arbeiten aufeinander abzustimmen und sie ohne gegenseitige Gefahrdung
und ohne Gefahrdung Dritter durchzufthren.

(4) Fur Bauarbeiten, bei denen die Sicherheit der baulichen Anlagen in auRergewdhnlichem Male von der
besonderen Sachkunde und Erfahrung des Unternehmers oder von der Ausstattung mit besonderen
Einrichtungen abhangt, haben die Unternehmer auf Verlangen der Bauaufsichtsbehérde nachzuweisen, daf}
sie fur diese Bauarbeiten geeignet sind und tber die erforderlichen Einrichtungen verfiigen.

FUNFTER TEIL: Bauaufsichtsbehorden
Art. 59: Bauaufsichtsbehorden

(1) 1Untere Bauaufsichtsbehoérden sind die Kreisverwaltungsbehdrden, héhere Bauaufsichtsbehérden sind
die Regierungen, oberste Bauaufsichtsbehdrde ist das Staatsministerium des Innern. 2Soweit Belange des
Denkmalschutzes betroffen sind, entscheidet das Staatsministerium des Innern im Einvernehmen mit dem
Staatsministerium fir Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst.

(2) Das Staatsministerium des Innern Ubertragt leistungsfahigen kreisangehérigen Gemeinden auf Antrag
durch Rechtsverordnung die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehdrde.

(3) Das Staatsministerium des Innern Ubertragt auf Antrag leistungsfahigen kreisangehérigen Gemeinden
durch Rechtsverordnung die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehdrde fir Vorhaben im Sinn des Art. 64
Abs. 1 Satz 1 Nr.1.

(4) 1Die Bauaufsichtsbehdrden sind fur ihre Aufgaben ausreichend mit geeigneten Fachkraften zu besetzen.
2Den unteren Bauaufsichtsbehdérden miissen Beamte mit der Befahigung zum Richteramt oder zum héheren
Verwaltungsdienst und Beamte des héheren bautechnischen Verwaltungsdienstes der Fachgebiete Hochbau
oder Stadtebau angehoren. sDas Staatsministerium des Innern kann in begriindeten Ausnahmefallen,
insbesondere fur eine GrofRe Kreisstadt und fir Gemeinden, denen nach Absatz 2 Aufgaben der unteren
Bauaufsichtsbehorde ibertragen worden sind, zulassen, dalk an Stelle eines Beamten des héheren ein
Beamter des gehobenen bautechnischen Verwaltungsdienstes beschéaftigt wird. 42ln Gemeinden, denen nach
Absatz 3 Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehdrden libertragen worden sind, gentigt es, daf} an Stelle von
Beamten des hdheren Dienstes im Sinn von Satz 2 Beamte des gehobenen nichttechnischen
Verwaltungsdienstes, im Fall des technischen Dienstes auch sonstige Bedienstete, beschaftigt werden, die
mindestens einen Fachhochschulabschlul? der Fachrichtung Hochbau, Stadtebau oder konstruktiver
Ingenieurbau erworben haben.

(5) 1Das Staatsministerium des Innern kann die Rechtsverordnung nach den Absatzen 2 und 3 auf Antrag
der Gemeinde aufheben. 2Die Rechtsverordnung ist aufzuheben, wenn die Voraussetzungen fir ihren Erlal
nach den Absatzen 2 bis 4 nicht vorgelegen haben oder nicht mehr vorliegen.

(6) Das bautechnische Personal und die notwendigen Hilfskrafte bei den Landratsamtern sind von den
Landkreisen anzustellen.

Art. 60: Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehorden

(1) Die Aufgaben der Bauaufsichtsbehérden sind Staatsaufgaben; fir die Gemeinden sind sie Ubertragene
Aufgaben.

(2) 1Die Bauaufsichtsbehérden haben die Aufgabe, bei der Errichtung, der Anderung, dem Abbruch, der
Nutzungsanderung und der Instandhaltung baulicher Anlagen dariiber zu wachen, daf die 6ffentlich-
rechtlichen Vorschriften und die auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen eingehalten werden.
2Sie kénnen in Wahrnehmung dieser Aufgaben die erforderlichen MalRnahmen treffen. sBauaufsichtliche
Genehmigungen und sonstige MalRnahmen gelten auch fur und gegen die Rechtsnachfolger; das gleiche gilt
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auch fur Personen, die ein Besitzrecht nach Erteilung einer bauaufsichtlichen Genehmigung oder nach Erlaf}
einer bauaufsichtlichen MalRnahme erlangt haben.

(3) 1Soweit die Vorschriften des Zweiten und des Dritten Teils mit Ausnahme der Art. 11 und 12 und die auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften nicht ausreichen, um die Anforderungen nach Art. 3 zu
erfillen, kénnen die Bauaufsichtsbehdrden im Einzelfall weitergehende Anforderungen stellen, um erhebliche
Gefahren abzuwehren, bei Sonderbauten auch zur Abwehr von Nachteilen; dies gilt nicht flir Sonderbauten,
soweit fUr sie eine Verordnung nach Art. 90 Abs. 1 Nr. 3 erlassen worden ist. 2Die Anforderungen des Satzes
1 Halbsatz 1 gelten nicht fir Sonderbauten, wenn ihre Erfullung wegen der besonderen Art oder Nutzung
oder wegen anderer besonderer Anforderungen nicht erforderlich ist.

(4) Die Bauaufsichtsbehorden kénnen zur Erflllung ihrer Aufgaben und Befugnisse Sachverstandige und
sachverstandige Stellen heranziehen.

(5) Bei bestandsgeschiutzten baulichen Anlagen kdnnen Anforderungen gestellt werden, wenn das zur
Abwehr von erheblichen Gefahren fiir Leben und Gesundheit oder zum Schutz des Stralen-, Orts- oder
Landschaftsbildes vor Verunstaltungen notwendig ist.

(6) Werden bestehende bauliche Anlagen wesentlich gedndert, so kann angeordnet werden, dal} auch die
von der Anderung nicht beriihrten Teile dieser baulichen Anlagen mit diesem Gesetz oder den auf Grund
dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften in Einklang gebracht werden, wenn das aus Grinden des Art. 3
Abs. 1 Satz 1 erforderlich und dem Bauherrn wirtschaftlich zumutbar ist und diese Teile mit den Teilen, die
geandert werden sollen, in einem konstruktiven Zusammenhang stehen oder mit ihnen unmittelbar
verbunden sind.

(7) Bei Modernisierungsvorhaben soll von der Anwendung des Absatzes 6 abgesehen werden, wenn sonst
die Modernisierung erheblich erschwert wiirde.

Art. 61: Sachliche Zustandigkeit
(1) Sachlich zustandig ist die untere Bauaufsichtsbehoérde, soweit nichts anderes bestimmt ist.

(2) 1Die Aufhebung eines Verwaltungsaktes der unteren Bauaufsichtsbehdrde kann nicht allein deshalb
beansprucht werden, weil er unter Verletzung von Vorschriften Gber die sachliche Zustandigkeit
zustandegekommen ist, wenn diese Verletzung darauf beruht, dal’ eine sachliche Zustandigkeit nach Art. 59
Abs. 3 wegen Nichtigkeit des zugrundeliegenden Bebauungsplanes nicht begriindet war. 2Dies gilt nicht,
wenn zum Zeitpunkt der Entscheidung der unteren Bauaufsichtsbehdrde die Nichtigkeit des Bebauungsplans
gemal § 47 Abs. 5 Satz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung (VWGO) festgestellt war. 3Art. 46 des
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) bleibt unberihrt.

(3) Werden die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehdrde nach Art. 59 Abs. 2 und 3 Ubertragen, ist fir die
Entscheidung tUber Antrédge nach Art. 67 Abs. 1 Satz 1, Art. 75 Abs. 1 Satz 1 und Art. 76 Abs. 1 als untere
Bauaufsichtsbehodrde diejenige Behorde zustandig, die zum Zeitpunkt des Eingangs des Antrags bei der
Gemeinde zustandig war.

SECHSTER TEIL: Verfahren
ABSCHNITT I: Genehmigungspflichtige und genehmigungsfreie Vorhaben

Art. 62: Genehmigungspflichtige Vorhaben

1Genehmigungspflichtig sind die Errichtung, die Anderung oder die Nutzungsénderung baulicher Anlagen,
soweit in Art. 63, 64, 85, 86 und 87 nichts anderes bestimmt ist. 2Eine Nutzungsanderung liegt auch dann
vor, wenn einer baulichen Anlage eine andere Zweckbestimmung gegeben wird.

Art. 63: Ausnahmen von der Genehmigungspflicht fiir die Errichtung und Anderung

(1) 1Keiner Genehmigung bediirfen die Errichtung und Anderung

1. folgender Gebaude:
a) Gebadude ohne Feuerungsanlagen mit einem umbauten Raum bis zu 75 m?® , aufler im Aul3enbereich,
b) Garagen und uberdachten Stellplatzen im Sinn des Art. 7 Abs. 4, die nicht im AuRenbereich liegen,
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c) freistehende Gebdude ohne Feuerungsanlagen, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb im
Sinn der § 35 Abs. 1 Nr. 1 und § 201 BauGB? dienen, nur eingeschossig und nicht unterkellert sind,
héchstens 100 m? Grundflache und héchstens 140 m? Gberdachte Flache haben und nur zur
Unterbringung von Sachen oder zum voriibergehenden Schutz von Tieren bestimmt sind,

d) Gewachshauser fir den Erwerbsgartenbau mit einer Firsthéhe bis zu 4 m,

e) Fahrgastunterstéande, die dem 6ffentlichen Personenverkehr oder der Schillerbeférderung dienen, mit
einer Grundflache bis zu 20 m?,

2. folgender Feuerungs- und anderer Energieerzeugungsanlagen:

a) Feuerstatten mit einer Nennwarmeleistung bis zu 50 kW einschlief3lich der Erneuerung und
Modernisierung von Feuerstatten mit einer Nennwarmeleistung von mehr als 50 kW ohne
wesentliche Erhéhung der Leistung,

b) Warmepumpen,

c) Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen in der Dachflache, in der Fassade oder auf
Flachdachern, im brigen bis zu einer Flache von 9 m?,

3. folgender Leitungen und Anlagen fir Liftung, Wasser- und Energieversorgung sowie
Abwasserbeseitigung:

a) haustechnische Anlagen,

b) Kleinkldranlagen, die fur einen durchschnittlichen Anfall hauslicher Abwasser bis zu 8 m3*/Tag
bemessen sind,

¢) Brunnen,
4. folgender Masten, Antennen und ahnlicher baulicher Anlagen:

a) Antennen einschlieRlich der Masten bis zu einer Hohe von 10 m und zugehoriger
Versorgungseinheiten mit einem Rauminhalt bis zu 10 m? sowie, soweit sie auf oder an einer
bestehenden baulichen Anlage errichtet werden, die damit verbundene Anderung der Nutzung und
der dulBeren Gestaltung der Anlage,

b) Blitzschutzanlagen,

c) Masten und Unterstitzungen fur Fernsprechleitungen, fur Leitungen zur Versorgung mit Elektrizitat,
fur Sirenen und fur Fahnen,

d) Masten, die aus Griinden des Brauchtums errichtet werden,
e) Signalhochbauten fiir die Landesvermessung,
5. folgender Behalter:
a) ortsfeste Behalter fir Flissiggas mit einem Fassungsvermdgen von weniger als 3 t,
b) ortsfeste Behalter fir brennbare oder wassergefahrdende Flissigkeiten mit einem Rauminhalt bis 10
m3,
c) ortsfeste Behalter sonstiger Art mit einem Rauminhalt bis zu 50 m?3,

d) Gille- und Jauchebehalter und -gruben mit einem Rauminhalt bis zu 50 m* und einer H6he bis zu 3
m!

e) Garfutterbehalter mit einer Hohe bis zu 6 m und Schnitzelgruben,
f) Dungstatten, Fahrsilos, Kompost- und &hnliche Anlagen mit einer Hohe bis zu 3 m,
g) Trafostationen mit einem Rauminhalt bis zu 10 m?

6. folgender Mauern und Einfriedungen:

a) Mauern und Einfriedungen, aufler im Aul3enbereich, im Kreuzungs- oder Einmiindungsbereich
offentlicher Verkehrsflachen mit einer Hohe bis zu 1 m, im Ubrigen mit einer Héhe bis zu 1,80 m,

b) offene, sockellose Einfriedungen im Au3enbereich, soweit sie der Hofflache eines
landwirtschaftlichen Betriebs, der Weidewirtschaft einschlieBlich der Haltung geeigneter
Schalenwildarten fur Zwecke der Landwirtschaft, dem Erwerbsgartenbau oder dem Schutz von
Forstkulturen und Wildgehegen zu Jagdzwecken sowie der berufsmaRigen Binnenfischerei dienen,

¢) Sichtschutzzaune und Terrassentrennwande zwischen Doppelhausern und den Gebauden von
Hausgruppen bis zu einer H6he von 2 m und einer Tiefe von 4 m,

7. privater Verkehrsanlagen einschlieRlich Briicken und Durchldssen mit einer lichten Weite bis zu 5 m und
Untertunnelungen mit einem Durchmesser bis zu 3 m,

8. Aufschuttungen mit einer Grundflache bis zu 500 m? und einer Hohe bis zu 2 m,

2 Entsprechend der Anderung des § 35 Abs. 1 BauGB zum 1. Januar 1998 ist ein Betrieb auch ein solcher
nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 BauGB.
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9. folgender baulicher Anlagen in Garten und zur Freizeitgestaltung:

a)
b)

c)
d)

e)

Schwimmbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 100 m3, auf3er im Aul3enbereich,

Anlauftirme und Schanzentische von Sprungschanzen sowie Sprungtirme mit einer Héhe bis zu 10
m!

Gerate auf Spiel-, Bolz-, Abenteuerspiel- und Sportplatzen,

Gartenlauben in genehmigten Kleingartenanlagen im Sinn des § 1 Abs. 1 des
Bundeskleingartengesetzes (BKleingG),

Wohnwagen, Zelte und bauliche Anlagen, die keine Gebdude sind, auf genehmigten Camping- und
Wochenendplatzen,

10. folgender tragender und nichttragender Bauteile:

a)
b)
c)

d)
e)

nichttragende und nichtaussteifende Bauteile in baulichen Anlagen,

zur Errichtung einzelner Aufenthaltsraume, die zu Wohnzwecken genutzt werden, im Dachgeschof3
Uberwiegend zu Wohnzwecken genutzter Gebaude, wenn die Dachkonstruktion und die dul3ere
Gestalt des Gebaudes nicht in genehmigungspflichtiger Weise verandert werden,

Fenster und Tiren und die dafiir bestimmten Offnungen in Geb&auden, soweit diese nicht
gewerblichen Zwecken dienen,

in der Dachflache liegende Fenster,
Verkleidungen und Verblendungen,

auch vor Fertigstellung der baulichen Anlage,
11. folgender Werbeanlagen:

12.

13.

14.

a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)

Werbeanlagen bis zu einer Gréf3e von 1 m?,

Automaten mit einer vorderen Ansichtsflache bis 1 m? oder in Verbindung mit einer offenen
Verkaufsstelle,

Werbeanlagen, die nicht vom 6ffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind,
Werbeanlagen, die nach ihrem erkennbaren Zweck nur vortibergehend fur héchstens zwei Monate
angebracht werden, auf3er im AuRenbereich,

Zeichen, die auf abseits oder versteckt gelegene Statten hinweisen (Hinweiszeichen), auler im
Aulenbereich,

Schilder, die Inhaber und Art gewerblicher Betriebe kennzeichnen (Hinweisschilder), wenn sie vor
Ortsdurchfahrten auf einer einzigen Tafel zusammengefal3t sind,

Werbeanlagen in durch Bebauungsplan festgesetzten Gewerbe-, Industrie- und vergleichbaren
Sondergebieten an der Statte der Leistung, an und auf Flugplatzen, Sportanlagen, auf abgegrenzten
Versammlungsstatten, Ausstellungs- und Messegelanden, soweit sie nicht in die freie Landschaft
wirken,

folgender voriibergehend aufgestellter oder benutzbarer baulicher Anlagen:

a)
b)

c)
d)

Baustelleneinrichtungen,

vorliibergehend errichtete Verkaufs- und Ausstellungsstande auf genehmigten Messe- und
Ausstellungsgelanden,

zu StralRenfesten und dhnlichen Veranstaltungen kurzfristig errichtete bauliche Anlagen,

Zeltlager, die nach ihrem erkennbaren Zweck gelegentlich, hdchstens fir zwei Monate, errichtet
werden,

folgender Platze:

a)

b)

Lager-, Abstell- und Ausstellungsplatze fir die Land- und Forstwirtschaft im Sinn der § 35 Abs. 1 Nr.
1 und § 201 BauGB?,

nicht Uberdachte Stellplatze und sonstige Lager- und Abstellplatze bis zu 300 m? Flache, aulder im
Aulenbereich,

folgender sonstiger baulicher Anlagen:

a)
b)

Regale mit einer Lagerhéhe (Oberkante Lagergut) bis zu 7,50 m,

Denkmaler und sonstige Kunstwerke mit einer Hohe bis zu 3 m, Zierbrunnen, Grabkreuze und
Grabsteine auf Friedhofen sowie Feldkreuze,

® Entsprechend der Anderung des § 35 Abs. 1 BauGB zum 1. Januar 1998 ist ein Betrieb auch ein solcher
nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 BauGB.
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c) unbedeutende bauliche Anlagen oder unbedeutende Teile baulicher Anlagen, soweit sie nicht in den
Nummern 1 bis 13 und 14 Buchstaben a und b bereits aufgefiihrt sind, wie
Hauseingangsuberdachungen, Terrassen, Maschinenfundamente, Stralenfahrzeugwaagen,
Pergolen, Jagerstande, Wildfutterungen, Bienenfreistande bis zu einem Rauminhalt von 5 m3,
Taubenhauser, Hofeinfahrten und Teppichstangen.

2Keiner Genehmigung bedurfen ferner

1. die Anderung von Abgasleitungen und Kaminen,

2. die Auswechslung von Zapfsaulen und Tankautomaten von Tankstellen,

3. die Anderung tragender oder aussteifender Bauteile innerhalb von Wohngebauden.

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 bedirfen keiner Genehmigung die Errichtung und Anderung von
1. Garagen mit einer Nutzflache bis 100 m? sowie Uberdachte Stellplatze,

2. Wochenendhausern sowie baulichen Anlagen, die keine Gebaude sind, in durch Bebauungsplan
festgesetzten Wochenendhausgebieten,

bauliche Anlagen in Dauerkleingarten im Sinn des § 1 Abs. 3 BKleingG,
Dachgauben und vergleichbare Dachaufbauten,

Mauern und Einfriedungen,

Werbeanlagen,

Kinderspiel-, Bolz- und Abenteuerspielplatzen,

8. Friedhdfen

im Geltungsbereich einer stadtebaulichen oder einer Satzung nach Art. 91, die Regelungen Uber die
Zulassigkeit, den Standort und die Grof3e der baulichen Anlage enthalt, wenn sie den Festsetzungen der
Satzung entspricht.

No g~

(3) 1Keiner Genehmigung bediirfen die Errichtung, Anderung und Nutzungséanderung von luftrechtlich
zugelassenen Flugplatzen dienenden baulichen Anlagen, ausgenommen Sonderbauten. 2FUr nach Satz 1
genehmigungsfreie Anlagen im Sinn des Art. 2 Abs. 4 Satze 1 und 3 gelten Art. 68 und 73 Abs. 2 Satze 1 und
2 sinngemal.

(4) Keiner Genehmigung bedarf die Nutzungsanderung von

1. Gebauden und Raumen, die nicht im AuRenbereich liegen, wenn fur die neue Nutzung keine anderen
offentlich-rechtlichen, insbesondere auch bauplanungsrechtlichen Anforderungen als fir die bisherige
Nutzung in Betracht kommen,

2. baulichen und sonstigen Anlagen und Einrichtungen, deren Errichtung oder Anderung nach den Abséatzen
1 und 2 genehmigungsfrei ware.
(5) Keiner Genehmigung bediirfen Instandhaltungsarbeiten an oder in baulichen Anlagen oder Einrichtungen.

(6) 1Die Genehmigungsfreiheit nach Absatz 1 bis 5, Art. 64, 65 und 85 Abs. 3 entbindet nicht von der
Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen, die durch 6ffentlich-rechtliche Vorschriften an die baulichen
Anlagen gestellt werden. 2Die bauaufsichtlichen Eingriffsbefugnisse und die Verpflichtung, andere 6&ffentlich-
rechtliche Gestattungen fiir die Errichtung, Anderung oder Nutzungséanderung einer baulichen Anlage
einzuholen, werden durch die Genehmigungsfreiheit nicht berthrt.

Art. 64: Genehmigungsfreistellung

(1) 1Keiner Genehmigung bedurfen im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne von §§ 12 und 30
Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) die Errichtung oder Anderung von

1. Vorhaben geringer Schwierigkeit im Sinn des Art. 2 Abs. 4 Satz 1 Nrn. 2 und 3,

2. eingeschossigen gewerblichen Lagergebauden mit freien Stitzweiten von nicht mehr als 12 m und mit
Grundflachen von nicht mehr als 500 m?, soweit sie keine Sonderbauten sind,

3. in Gewerbe- und Industriegebieten eingeschossigen handwerklich oder gewerblich genutzten Geb&uden
mit freien Stutzweiten von nicht mehr als 12 m und mit Grundflachen von nicht mehr als 500 m?, soweit
sie keine Sonderbauten sind,

4. Gebauden mittlerer Héhe, die ausschlieRlich zu Wohnzwecken oder neben einer Wohnnutzung teilweise
oder ausschlieB3lich freiberuflich oder gewerblich im Sinn des § 13 BauNVO genutzt werden,

einschlieBlich ihrer Nebengebaude und Nebenanlagen, wenn

a) das Vorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplans und ortlichen Bauvorschriften nicht
widerspricht,

b) die ErschlieRung im Sinn des BauGB gesichert ist und
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c) die Gemeinde nicht innerhalb der Frist nach Absatz 2 Satz 1 erklart, da® das
Genehmigungsverfahren durchgefiihrt werden soll.

2Satz 1 gilt auch fur Angerungen und Nutzungsénderungen von Gebauden, deren Errichtung oder Anderung
nach vorgenommener Anderung oder bei geadnderter Nutzung genehmigungsfrei ware.

(2) 1Mit dem Vorhaben darf einen Monat nach Vorlage der erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde
begonnen werden. 2Teilt die Gemeinde dem Bauherrn vor Ablauf der Frist schriftlich mit, daf} kein
Genehmigungsverfahren durchgefiihrt werden soll, darf der Bauherr bereits vor Ablauf der Frist nach Satz 1
mit der Ausfilhrung des Vorhabens beginnen.

(3) Spatestens mit der Vorlage bei der Gemeinde benachrichtigt der Bauherr die Eigentiimer der
benachbarten Grundstiicke von dem Bauvorhaben; Art. 71 Abs. 1 Satze 2 und 5, Abs. 3 gelten
entsprechend.

(4) 1Die Erklarung der Gemeinde nach Absatz 1 Satz 1 Buchst. ¢ kann insbesondere deshalb erfolgen, weil
die sonstigen Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht erfullt sind oder weil sie beabsichtigt, eine
Veranderungssperre nach § 14 BauGB zu erlassen oder eine Zurtickstellung nach § 15 BauGB zu
beantragen oder weil sie die Uberpriifung des Vorhabens in einem Genehmigungsverfahren aus anderen
Grunden fur erforderlich halt. 2Darauf, dafy die Gemeinde von ihrer Erklarungsmaoglichkeit keinen Gebrauch
macht, besteht kein Rechtsanspruch. 3Erklart die Gemeinde, dal® das Genehmigungsverfahren durchgefuhrt
werden soll, hat sie dem Bauherrn mit der Erklarung die vorgelegten Unterlagen zurlckzureichen, falls der
Bauherr bei der Vorlage nicht ausdrticklich bestimmt hat, daf? seine Vorlage im Fall der Erklarung der
Gemeinde nach Absatz 1 Buchst. ¢ als Bauantrag zu behandeln ist.

(5) 1Vor Baubeginn, spatestens jedoch vor Ausfiihrung der jeweiligen Bauabschnitte, missen die jeweils
erforderlichen Nachweise Uber Standsicherheit einschliellich der Feuerwiderstandsdauer tragender Bauteile,
Schall-, Warme- und vorbeugenden Brandschutz erstellt sein. 2Bei

1. Vorhaben nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1, wenn tragende Teile Uber einer Tiefgarage abgefangen werden,
2. Vorhaben nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3, ausgenommen einfache bauliche Anlagen, und Nr. 4

mussen zusatzlich die Nachweise fur die Standsicherheit einschlieRlich der Feuerwiderstandsdauer
tragender Bauteile im Sinn des Art. 69 Abs. 4 bescheinigt sein. 3Spatestens mit Fertigstellung des Rohbaus
muf} eine Bescheinigung Uber die Tauglichkeit und spatestens vor der beabsichtigten Aufnahme der Nutzung
eine Bescheinigung Uber die Benutzbarkeit der Abgasleitungen, Kamine und Liftungsleitungen von Rdumen
mit Feuerstatten, soweit es sich nicht um Leitungen fir Liftungsanlagen mit Ventilatorbetrieb handelt, vom
Bezirkskaminkehrermeister erstellt sein.

(6) Art. 63 Abs. 6, Art. 67 Abs. 4 Satze 1 und 2, Art. 68, 72 Abs. 6 Satze 1 und 3, Abs. 7, Art. 78 Abs. 1 und 2,
Abs. 3 Satz 1 mit der MalRgabe, dal’ nur die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung anzuzeigen ist, Abs. 6, Art.
79 Abs. 3 und Art. 81 bis 84 gelten entsprechend.

Art. 65: Verfahren bei Abbruch und Beseitigung baulicher Anlagen

(1) 1Die Absicht, eine bauliche Anlage vollstandig abzubrechen oder zu beseitigen, ist der
Bauaufsichtsbehdrde anzuzeigen. 2Gleichzeitig mit der Anzeige benachrichtigt der Bauherr die Eigentimer
der benachbarten Grundstiicke von seiner Absicht; Art. 71 Abs. 1 Satze 2 und 5, Abs. 3 gelten entsprechend.
3Die Bauaufsichtsbehoérde bestatigt dem Bauherrn binnen einer Woche den Eingang der Anzeige. 4Mit dem
Vorhaben darf einen Monat nach dem von der Bauaufsichtsbehérde bestatigten Eingangstermin begonnen
werden, wenn die Bauaufsichtsbehdérde nicht bereits zuvor mitgeteilt hat, dal sie den Abbruch oder die
Beseitigung nicht untersagen wird; dies gilt nicht, wenn eine anderweitige behoérdliche Gestattung,
Genehmigung oder Erlaubnis erforderlich ist oder wenn die Bauaufsichtsbehdrde den Abbruch oder die
Beseitigung untersagt. sArt. 67 Abs. 1, 2, 4 Satze 1 und 2, Art. 68, 72 Abs. 7, Art. 78 Abs. 1 Satz 1, Art. 81
und 83 gelten entsprechend; die Zustandigkeit der Regierung nach Art. 86 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberihrt.

(2) 1Auler fur Sonderbauten gelten Art. 64 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c, Abs. 2 bis 4 entsprechend mit der
MaRgabe, daf} sich die Erklarung der Gemeinde nach Art. 64 Abs. 1 Satz 1 Buchst. ¢ auf die Durchfihrung
des Anzeigeverfahrens nach Absatz 1 richtet. 2Soll ein Gebaude abgebrochen werden, das an ein anderes
Gebaude angebaut ist und dessen Abbruch deshalb oder aus anderen Griinden die Standsicherheit eines
anderen Gebaudes beeinflussen kann, darf mit dem Abbruch erst begonnen werden, wenn die
Standsicherheit des anderen Gebaudes im Sinn des Art. 69 Abs. 4 bescheinigt ist.

(3) Keiner Anzeige bedurfen der Abbruch oder die Beseitigung von

1. Gebauden mit einem umbauten Raum bis zu 500 m?3,

2. landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen oder erwerbsgartnerischen Betriebsgebauden mit einer
Grundflache bis zu 200 m?,

3. Gewachshausern,
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4. Feuerstatten,

5. ortsfesten Behaltern,

6. Dungstatten, Fahrsilos, Schnitzelgruben und &hnlichen Anlagen,

7. luftgetragenen Uberdachungen,

8. Regalen,

9. Mauern und Einfriedungen,

10. Schwimmbecken,

11. Stellplatzen fur Kraftfahrzeuge, Lager- und Abstellplatzen, Zeltlagerplatzen, Campingplatzen und
Lagerplatzen fiir Wohnwagen,

12. Masten, Unterstiitzungen und Antennen,

13. Wasserversorgungsanlagen und Brunnen,

14. Sprungschanzen und Sprungtliirmen,

15. Landungsstegen,

16. Fahrgastunterstanden,

17. Werbeanlagen,

18. nach Art. 86 Abs. 1 Satz 3 zustimmungsfreien Vorhaben,

19. baulichen Anlagen oder Teilen von baulichen Anlagen, deren Einrichtung und Anderung
genehmigungsfrei ist, soweit die Genehmigungsfreiheit nicht auf Art. 64 beruht.

Art. 66: Planungsrechtliche Genehmigung

Die Bauaufsichtsbehdrde pruft nach MalRgabe der Rechtsverordnung gemaf Art. 90 Abs. 10 nur die
Ubereinstimmung des Vorhabens mit den Vorschriften tiber die bauplanungsrechtliche Zuldssigkeit der
baulichen Anlagen und mit den Regelungen einer stadtebaulichen Satzung sowie mit den 6rtlichen
Bauvorschriften, wenn die Bauvorlagen von einem Entwurfsverfasser im Sinn der Rechtsverordnung nach
Art. 90 Abs. 10 unterschrieben sind.

ABSCHNITT ll: Bauaufsichtliches Verfahren

Art. 67: Bauantrag und Bauvorlagen

(1) 1Der Antrag auf eine Baugenehmigung (Bauantrag) ist schriftlich bei der Gemeinde einzureichen. 2Diese
legt ihn, sofern sie nicht selbst zur Entscheidung zusténdig ist, mit ihrer Stellungnahme unverziglich der
Bauaufsichtsbehorde vor. 3Die Gemeinden kénnen die Erganzung oder die Berichtigung unvollstandiger
Bauantrage verlangen.

(2) 1Mit dem Bauantrag sind alle fur die Beurteilung des Vorhabens und die Bearbeitung des Bauantrags
erforderlichen Unterlagen (Bauvorlagen) einzureichen. 2Es kann gestattet werden, dal} einzelne Bauvorlagen
nachgereicht werden.

(3) In besonderen Fallen kann zur Beurteilung, wie sich die bauliche Anlage in die Umgebung einfugt,
verlangt werden, dal} die bauliche Anlage in geeigneter Weise auf dem Grundstiick dargestellt wird.

(4) 1Der Bauherr oder ein von ihm bevolim&chtigter Vertreter und der Entwurfsverfasser haben den
Bauantrag und die Bauvorlagen zu unterschreiben. 2Die von den Sachverstandigen nach Art. 57 bearbeiteten
Unterlagen mussen von diesen unterschrieben sein. 3Soweit der Eigentimer oder der Erbbauberechtigte
dem Bauvorhaben zugestimmt hat, ist er verpflichtet, bauaufsichtliche MaRnahmen zu dulden, die aus
Nebenbestimmungen der Baugenehmigung herrtihren.

(5) 1Treten bei einem Vorhaben mehrere Personen als Bauherren auf, so kann die Bauaufsichtsbehérde
verlangen, dal} ihr gegenulber ein Vertreter bestellt wird, der die dem Bauherrn nach den 6ffentlich-
rechtlichen Vorschriften obliegenden Verpflichtungen zu erfiillen hat. 2Art. 18 Abs. 1 Satze 2 und 3 und Abs. 2
BayVwVfG finden Anwendung.

Art. 68: Bauvorlage- und Nachweisberechtigung

(1) Bauvorlagen fir die genehmigungspflichtige oder fur die im Verfahren nach Art. 64 zu behandelnde
Errichtung und Anderung von Gebauden missen von einem Entwurfsverfasser, welcher
bauvorlageberechtigt ist, unterschrieben sein.

(2) Bauvorlageberechtigt ist,

1. wer auf Grund des Bayerischen Architektengesetzes die Berufsbezeichnung “Architekt” zu fiihren
berechtigt ist oder
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2. wer in der Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure nach Art. 20 Abs. 2 des Bayerischen
Ingenieurekammergesetzes Bau eingetragen ist.

(3) Bauvorlageberechtigt sind ferner die Angehérigen der Fachrichtungen Architektur, Hochbau oder

Bauingenieurwesen, die nach dem Gesetz zum Schutze der Berufsbezeichnung ,Ingenieur und Ingenieurin”

(Ingenieurgesetz) die Berufsbezeichnung Ingenieur oder Ingenieurin fihren dirfen, sowie die staatlich

gepruften Techniker der Fachrichtung Bautechnik und die Handwerksmeister des Bau- und Zimmererfachs

far

1. Wohngebaude bis zu je drei Wohnungen, auch in der Form von Doppelhausern, es sei denn, es handelt
sich um Hausgruppen, wenn die dritte Wohnung in der ersten Ebene des Dachgeschosses liegt,

2. eingeschossige gewerblich genutzte Gebaude bis zu 250 m? Grundflache und bis zu 12 m freie
Stutzweite,

landwirtschaftliche Betriebsgebdude bis zu zwei Vollgeschossen,
Garagen bis zu 100 m? Nutzflache,

Behelfsbauten und Nebengebdude,

Gewachshauser,

7. einfache Anderungen von sonstigen Gebauden.

ook w

(4) Bauvorlageberechtigt ist ferner, wer

1. unter Beschrankung auf sein Fachgebiet Bauvorlagen aufstellt, die Ublicherweise von Fachkraften mit
einer anderen Ausbildung als sie die in Absatz 2 genannten Personen haben, aufgestellt werden,

2. die Befdhigung zum héheren oder gehobenen bautechnischen Verwaltungsdienst besitzt, fur seine
Tatigkeit fuir seinen Dienstherrn,

3. die Berufsbezeichnung “Ingenieur” in den Fachrichtungen Architektur, Hochbau oder Bauingenieurwesen
fuhren darf, mindestens drei Jahre als Ingenieur tatig war und Bediensteter einer juristischen Person des
offentlichen Rechts ist, flr die dienstliche Tatigkeit,

4. die Berufsbezeichnung “Innenarchitekt” fihren darf, fur die mit der Berufsaufgabe verbundenen baulichen
Anderungen von Gebauden,

5. einen Studiengang der Fachrichtung Holzbau und Ausbau, den das Staatsministerium des Innern als
gleichwertig mit einer Ausbildung nach Absatz 3 Satz 1 einschliel3lich der Anforderungen auf Grund der
Verordnung nach Art. 90 Abs. 11 anerkannt hat, erfolgreich abgeschlossen hat, fir die Vorhaben nach
Absatz 3 Satz 1, sofern sie in Holzbauweise errichtet werden.

(5) 1Wer die Voraussetzungen der Absatze 2 bis 4 nicht erfullt, ist bauvorlageberechtigt, wenn er in
Ausubung seiner hauptberuflichen Tatigkeit in der Zeit vom 1. Oktober 1971 bis einschlief3lich 30. September
1974 als Entwurfsverfasser Bauvorlagen gefertigt hat oder unter seiner Verantwortung hat fertigen lassen, im
Sinn des Art. 67 Abs. 4 Satz 1 unterschrieben und bei der zustandigen Behorde im Freistaat Bayern
eingereicht und diese Voraussetzungen innerhalb der Ausschluf3frist von einem Jahr ab 1. Juli 1978 der
zustandigen Behdrde gegeniiber nachgewiesen hat. 2Diese erteilt ihm tber das Ergebnis dieser Prifung eine
Bescheinigung. 3Zustandige Behdrde ist die Regierung, in deren Bezirk der Antragsteller seinen Wohnsitz
oder seine Betriebsniederlassung hat.

(6) 1Unternehmen dirfen Bauvorlagen als Entwurfsverfasser unterschreiben, wenn sie diese unter der
Leitung eines Bauvorlageberechtigten nach den Absatzen 2 bis 5 aufstellen. 2Auf den Bauvorlagen ist der
Name des Bauvorlageberechtigten anzugeben.

(7) 1Die Bauvorlageberechtigung auRer derjenigen nach Absatz 4 Nr. 1 schlie3t die Berechtigung zur
Erstellung der Nachweise fur die Standsicherheit einschlieR3lich der Feuerwiderstandsdauer tragender
Bauteile, den vorbeugenden Brand-, den Schall- und den Warmeschutz (Nachweisberechtigung) ein, soweit
nicht nachfolgend anderes bestimmt ist; die Nachweisberechtigung besteht nur im Rahmen der jeweiligen
Bauvorlageberechtigung. 2Bei Vorhaben geringer Schwierigkeit dirfen die Nachweise fiir die Standsicherheit
einschlielllich der Feuerwiderstandsdauer tragender Bauteile nur erstellen

1. Architekten und Bauingenieure mit mindestens drei Jahren zusammenhangender Berufserfahrung, die in
einer von der Bayerischen Architektenkammer oder der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau gefiihrten
Liste eingetragen sind,

2. staatlich geprufte Techniker der Fachrichtung Bautechnik und Handwerksmeister des Bau- und
Zimmererfachs, wenn sie mindestens drei Jahre zusammenhangende Berufserfahrung nachweisen und
die durch Rechtsverordnung gemaf Art. 90 Abs. 11 ndher bestimmte Zusatzqualifikation besitzen,

3. Bauvorlageberechtigte im Sinn des Absatzes 4 Nr. 5.

3Bei Vorhaben mittlerer Schwierigkeit dirfen die Nachweise fur den vorbeugenden Brandschutz nur erstellen
Bauvorlageberechtigte nach Absatz 2 und Absatz 4 Nrn. 2 bis 4, die
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1. entweder
a) eine mindestens zehnjahrige zusammenhangende Berufserfahrung oder

b) die erforderlichen Kenntnisse des vorbeugenden Brandschutzes durch eine mit einem
Leistungsnachweis abzuschliefiende Fortbildungsmalinahme der Bayerischen Architektenkammer
nachweisen und

2. in einer von der Bayerischen Architektenkammer oder der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau geflhrten
Liste eingetragen sind.

Art. 69: Behandlung des Bauantrags

(1) 1Alle am Baugenehmigungsverfahren beteiligten Behérden haben den Antrag ohne vermeidbare
Verzdgerung zu behandeln. 2Zum Bauantrag sollen die Behérden und Stellen gehért werden, die Trager
offentlicher Belange sind und deren Aufgabenbereich berthrt wird; Trager 6ffentlicher Belange, die im
Verfahren zur Aufstellung einer stddtebaulichen Satzung beteiligt waren, werden nur noch dann gehdrt, wenn
und soweit sie dies in ihrer Stellungnahme ausdriicklich verlangen. 3Die Trager 6ffentlicher Belange nehmen
innerhalb eines Monats Stellung; dul3ern sie sich nicht fristgemal, so kann die Bauaufsichtsbehdrde davon
ausgehen, daf} die von diesen Behdrden und Stellen wahrzunehmenden 6ffentlichen Belange durch den
Bauantrag nicht berihrt werden. 4Bedarf die Erteilung der Baugenehmigung nach landesrechtlichen
Vorschriften der Zustimmung oder des Einvernehmens einer anderen Kérperschaft, Behdrde oder
Dienststelle oder ist die Genehmigung im Benehmen mit einer solchen Stelle zu erteilen, so gelten die
Zustimmung oder das Einvernehmen als erteilt und das Benehmen als hergestellt, wenn die Stelle nicht
innerhalb eines Monats nach Zugang des Ersuchens widerspricht; die Stelle soll dabei die Grinde fur ihren
Widerspruch angeben.

(2) Die unteren Bauaufsichtsbehdrden fihren unverzuglich einen Anhérungstermin durch, wenn dies der
Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens, insbesondere der Abstimmung zwischen den Tragern
offentlicher Belange und anderen beteiligten Stellen, dient; im Rahmen dieses Anhérungstermins ist Uber das
Bauvorhaben grundsatzlich abschlieRend zu entscheiden.

(3) Bauvorlagen, die Mangel aufweisen, soll die Bauaufsichtsbehdrde unter genauer Bezeichnung der
Mangel und Fehler unverzuglich zur Berichtigung zuriickgeben.

(4) 1Legt der Bauherr Bescheinigungen eines Sachverstandigen im Sinne der Rechtsverordnungen nach Art.
90 Abs. 9 oder nach Art. 78 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) vor, so gelten die bauaufsichtlichen
Anforderungen fur den in der jeweiligen Rechtsverordnung dem Sachverstandigen zugewiesenen Bereich als
eingehalten; fur die Rechtswirkungen von Bescheinigungen nach Art. 64 Abs. 5 Satz 2 und Art. 73 Abs. 2
Satze 2 und 3 gilt Halbsatz 1 entsprechend. 2Die Rechtswirkungen nach Satz 1 treten auch ein, wenn der
Sachverstandige auf Grund der Rechtsverordnung nach Art. 90 Abs. 9 bescheinigt, da® die Voraussetzungen
fur eine Abweichung von Vorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes vorliegen. 3Die
Bauaufsichtsbehorde kann die Vorlage solcher Bescheinigungen verlangen.

Art. 70: Abweichungen

(1) Die Bauaufsichtsbehorde kann Abweichungen von bauaufsichtlichen Anforderungen dieses Gesetzes und
auf Grund dieses Gesetzes erlassener Vorschriften zulassen, wenn sie unter Bertcksichtigung der jeweiligen
Anforderungen und unter Wurdigung der nachbarlichen Interessen mit den 6ffentlichen Belangen vereinbar
sind, soweit in diesem Gesetz oder in auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften nichts anderes
geregelt ist.

(2) 1Von gemeindlichen Bauvorschriften nach Art. 91 Abs. 1 und 2 183t die Bauaufsichtsbehdrde
Abweichungen im Einvernehmen mit der Gemeinde zu. 2§ 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB gilt entsprechend.

(3) 1Soll bei baulichen Anlagen, die keiner Genehmigung bedirfen, von bauaufsichtlichen Anforderungen
nach Absatz 1, von den Festsetzungen eines Bebauungsplans, einer sonstigen stadtebaulichen Satzung oder
nach §§ 31, 34 Abs. 2 Halbsatz 2 BauGB von Regelungen der BauNVO Uber die zuldssige Art der baulichen
Nutzung abgewichen werden, so ist die Zulassung der Abweichung schriftlich zu beantragen. 2Satz 1 gilt
entsprechend fur Abweichungen von Vorschriften, die nach Art. 73 Abs. 1 nicht geprift werden.

Art. 71: Beteiligung des Nachbarn

(1) 1Den Eigentimern der benachbarten Grundstlicke sind vom Bauherrn oder seinem Beauftragten der
Lageplan und die Bauzeichnungen zur Unterschrift vorzulegen. 2Die Unterschrift gilt als Zustimmung. 3Fehlt
die Unterschrift des Eigentiimers eines benachbarten Grundstiicks, kann ihn die Gemeinde auf Antrag des
Bauherrn von dem Bauantrag benachrichtigen und ihm eine Frist fiir seine AuRerung setzen. 4Hat er die
Unterschrift bereits schriftlich gegentber der Gemeinde oder der Bauaufsichtsbehérde verweigert, unterbleibt
die Benachrichtigung. slst ein zu benachrichtigender Eigentimer nur unter Schwierigkeiten zu ermitteln oder
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zu benachrichtigen, so genugt die Benachrichtigung des unmittelbaren Besitzers. sHat ein Nachbar nicht
zugestimmt oder wird seinen Einwendungen nicht entsprochen, so ist ihm eine Ausfertigung der
Baugenehmigung zuzustellen.

(2) 1Der Nachbar ist Beteiligter im Sinne des Art. 13 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG. 2Art. 28 BayVwVfG findet keine
Anwendung. 3Sind an einem Baugenehmigungsverfahren mindestens zehn Nachbarn im gleichen Interesse
beteiligt, ohne vertreten zu sein, so kann die Bauaufsichtsbehorde sie auffordern, innerhalb einer
angemessenen Frist einen Vertreter zu bestellen; Art. 18 Abs. 1 Satze 2 und 3, Abs. 2 BayVwVfG finden
Anwendung. 4Bei mehr als 20 Beteiligten im Sinne des Satzes 3 kann die Zustellung nach Absatz 1 Satz 6
durch 6ffentliche Bekanntmachung ersetzt werden; die Bekanntmachung hat den verfigenden Teil der
Baugenehmigung, die Rechtsbehelfsbelehrung sowie einen Hinweis darauf zu enthalten, wo die Akten des
Baugenehmigungsverfahrens eingesehen werden kénnen. sSie ist im amtlichen Verdffentlichungsblatt der
zustandigen Bauaufsichtsbehérde bekanntzumachen. sDie Zustellung gilt mit dem Tage der
Bekanntmachung als bewirkt.

(3) 1Ein Erbbauberechtigter tritt an die Stelle des Eigentiimers. 2Ist Eigentiimer des Nachbargrundstlicks eine
Eigentimergemeinschaft nach dem Wohnungseigentumsgesetz, so geniigt die Vorlage nach Absatz 1 Satz 1
an den Verwalter; seine Unterschrift gilt jedoch nicht als Zustimmung der einzelnen Wohnungseigentiimer.
3Der Eigentimer des Nachbargrundstliicks nimmt auch die Rechte des Mieters oder Pachters wahr, die aus
deren Eigentumsgrundrecht folgen.

(4) 1Bei baulichen Anlagen, die auf Grund ihrer Beschaffenheit oder ihres Betriebes geeignet sind, die
Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu gefahrden, zu benachteiligen oder zu belastigen, kann die
Bauaufsichtsbehdrde auf Antrag des Bauherrn an Stelle der Nachbarbeteiligung nach Absatz 1 Satze 1 bis 5
das Vorhaben in ihrem amtlichen Veroffentlichungsblatt und auflerdem in 6rtlichen Tageszeitungen, die im
Bereich des Standortes der Anlage verbreitet sind, 6ffentlich bekanntmachen. 2Mit Ablauf einer Frist von
einem Monat nach der Bekanntmachung des Vorhabens sind alle 6ffentlich-rechtlichen Einwendungen gegen
das Vorhaben ausgeschlossen. 3Die Zustellung der Baugenehmigung nach Absatz 1 Satz 6 kann durch
offentliche Bekanntmachung ersetzt werden; Absatz 2 Satz 6 sowie Satz 1 gelten entsprechend. 4ln der
Bekanntmachung nach Satz 1 ist darauf hinzuweisen,

1. wo und wann Beteiligte im Sinn des Absatzes 2 Satz 1 und des Absatzes 3 nach Art. 29 BayVwV{G die
Akten des Verfahrens einsehen kénnen,

2. wo und wann Beteiligte im Sinn des Absatzes 2 Satz 1 und des Absatzes 3 Einwendungen gegen das
Vorhaben vorbringen kénnen,

3. welche Rechtsfolgen mit Ablauf der Frist des Satzes 2 eintreten und
4. dal} die Zustellung der Baugenehmigung durch 6ffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann.

Art. 72: Baugenehmigung und Baubeginn

(1) 1Die Baugenehmigung darf nur versagt werden, wenn das Vorhaben 6&ffentlich-rechtlichen Vorschriften
widerspricht, die im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren zu prifen sind; von einer Beschrankung der
Prufung 6ffentlich-rechtlicher Vorschriften im Genehmigungsverfahren bleiben die bauaufsichtlichen
Eingriffsbefugnisse unberiihrt. 2Schall- und Warmeschutz werden nicht geprift. 3Die Anforderungen des
baulichen Arbeitsschutzes werden

1. bei Geschéfts-, Buro- und Verwaltungsgebauden, nicht

2. bei allen sonstigen baulichen Anlagen mit Arbeitsstatten nur hinsichtlich des Schutzes gegen Gase,
Dampfe, Nebel, Staube, Larm und sonstige unzutragliche Einwirkungen sowie der zusatzlichen
Anforderungen an Rettungswege

gepruft; Art. 68 Abs. 7 Satz 1 gilt entsprechend.

(2) 1Die Baugenehmigung bedarf der Schriftform; Art. 3a des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes
findet keine Anwendung. 2Sie ist nur insoweit zu begriinden, als ohne Zustimmung des Nachbarn von
nachbarschutzenden Vorschriften abgewichen wird oder der Nachbar gegen das Bauvorhaben schriftlich
Einwendungen erhoben hat; Art. 39 Abs. 2 Nr. 2 BayVwVfG bleibt unbertihrt.. 3Sie ist mit einer Ausfertigung
der mit einem Genehmigungsvermerk zu versehenden Bauvorlagen dem Antragsteller und, wenn dieser dem
Vorhaben nicht zugestimmt hat, der Gemeinde zuzustellen.

(3) Wird die Baugenehmigung unter Auflagen oder Bedingungen erteilt, kann eine Sicherheitsleistung
verlangt werden.

(4) Die Baugenehmigung wird unbeschadet der privaten Rechte Dritter erteilt.

(5) Vor Bekanntgabe der Baugenehmigung darf mit der Bauausfiihrung einschliellich des
Baugrubenaushubs nicht begonnen werden.

Bayern - Version 4.1 - 01.10.2006 -37- © 2006 FeuerTRUTZ GmbH



(6) 1Vor Baubeginn muf} die Grundflache der baulichen Anlage abgesteckt und ihre Hohenlage festgelegt
sein. 2Die Bauaufsichtsbehdrde kann verlangen, dafl3 Absteckung und Hohenlage von ihr abgenommen oder
die Einhaltung der festgelegten Grundflache und Héhenlage nachgewiesen wird. 3Baugenehmigung und
Bauvorlagen sowie die Bescheinigungen nach Art. 69 Abs. 4 missen an der Baustelle von Baubeginn an
vorliegen.

(7) Der Bauherr hat den Ausfiihrungsbeginn genehmigungspflichtiger Vorhaben und die Wiederaufnahme
der Bauarbeiten nach einer Unterbrechung von mehr als sechs Monaten mindestens eine Woche vorher der
Bauaufsichtsbehdrde schriftlich mitzuteilen.

Art. 73: Vereinfachtes Genehmigungsverfahren

(1) AuBer bei Sonderbauten prift die Bauaufsichtsbehérde nur

1. die Ubereinstimmung mit den Vorschriften (iber die Zulassigkeit der baulichen Anlagen nach den §§ 29
bis 38 BauGB mit den ortlichen Bauvorschriften und mit den Abstandsvorschriften der Art. 6 und 7,

2. die Baugestaltung (Art. 11),
die Ubereinstimmung mit den Vorschriften der Art. 52 und 53,

4. bei baulichen Anlagen fur gewerbliche und industrielle Zwecke, aul3er bei einfachen baulichen Anlagen,
die Anforderungen des baulichen Arbeitsschutzes,

5. andere offentlich-rechtliche Anforderungen, soweit wegen der Baugenehmigung eine Entscheidung nach
anderen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften entfallt oder ersetzt wird.

w

(2) 1Art. 64 Abs. 5 Satz 1 und 3 gelten entsprechend. 2Bei Vorhaben mittlerer Schwierigkeit missen
zusatzlich die Nachweise fir die Standsicherheit einschlieRlich der Feuerwiderstandsdauer tragender
Bauteile im Sinn des Art. 69 Abs. 4 bescheinigt sein. 3Bei Vorhaben geringer Schwierigkeit kann die
Bauaufsichtsbehdrde gegentiber dem Bauherrn anordnen, dall der Nachweis der Standsicherheit
einschliellich der Feuerwiderstandsdauer tragender Bauteile durch einen Sachverstandigen im Sinn des Art.
69 Abs. 4 zu bescheinigen ist, wenn dies wegen des Schwierigkeitsgrads der Konstruktion, des Baugrunds,
des Grundwassers oder besonderer Werkstoffe erforderlich ist.

Art. 74: Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens

(1) Hat eine Gemeinde, die nicht Genehmigungsbehdrde ist, ihr nach Stadtebaurecht oder nach Art. 70 Abs.
2 Satz 1 erforderliches Einvernehmen rechtswidrig versagt, kann das fehlende Einvernehmen nach MalRgabe
der Absatze 2 bis 5 ersetzt werden.

(2) Art. 112 der Gemeindeordnung (GO) findet keine Anwendung.

(3) 1Die Genehmigung gilt zugleich als Ersatzvornahme im Sinn des Art. 113 GO; sie ist insoweit zu
begrinden. 2Entfallt die aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die
Genehmigung nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 oder 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), haben
Widerspruch und Anfechtungsklage auch insoweit keine aufschiebende Wirkung, als die Genehmigung als
Ersatzvornahme gilt.

(4) 1Die Gemeinde ist vor Erlal® der Genehmigung anzuhdéren. 2Dabei ist ihr Gelegenheit zu geben, binnen
angemessener Frist erneut Giber das gemeindliche Einvernehmen zu entscheiden.

(5) Ist die Gemeinde zugleich Genehmigungsbehdrde, gelten die Absatze 2 bis 4 entsprechend fur das
Widerspruchsverfahren.

Art. 75: Vorbescheid

(1) 1Vor Einreichung des Bauantrags kann auf schriftlichen Antrag des Bauherrn zu einzelnen in der
Baugenehmigung zu entscheidenden Fragen vorweg ein schriftlicher Bescheid (Vorbescheid) erteilt werden.
2Der Vorbescheid gilt drei Jahre, wenn er nicht kiirzer befristet ist. 3Die Frist kann jeweils um bis zu zwei
Jahre verlangert werden, wenn das der Bauherr vor Ablauf der Geltungsdauer des Vorbescheids schriftlich
beantragt.

(2) Art. 67 Abs. 1, 2 und 4, Art. 69 Abs. 1, Art. 70 Abs. 1 und 2, Art. 71, 72 Abs. 1 bis 4, Art. 74 und 77Abs. 2
gelten entsprechend; die Bauaufsichtsbehdrde kann von der Anwendung des Art. 71 absehen, wenn der
Bauherr dies beantragt.

Art. 76: Teilbaugenehmigung

(1) 1lst ein Bauantrag eingereicht, so kdnnen die Bauarbeiten fur die Baugrube und fir einzelne Bauteile oder
Bauabschnitte auf schriftlichen Antrag schon vor der Baugenehmigung schriftlich gestattet werden
(Teilbaugenehmigung). 2Eine Teilbaugenehmigung kann auch fiir die Errichtung einer baulichen Anlage unter
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Vorbehalt der kinftigen Nutzung erteilt werden, wenn und soweit die Genehmigungsfahigkeit der baulichen
Anlage nicht von deren kinftiger Nutzung abhangt.

(2) 1Die Teilbaugenehmigung berechtigt nur zur Ausfihrung des genehmigten Teils des Vorhabens. 2Art. 72
und Art. 74 gelten sinngemaR.

Art. 77: Geltungsdauer der Baugenehmigung und der Teilbaugenehmigung

(1) Sind in der Baugenehmigung oder der Teilbaugenehmigung keine anderen Fristen bestimmt, so
erléschen diese Genehmigungen, wenn innerhalb von vier Jahren nach Erteilung der Genehmigung mit der
Ausfiihrung des Vorhabens nicht begonnen oder die Bauausfiihrung vier Jahre unterbrochen worden ist; die
Einlegung eines Rechtsbehelfs hemmt den Lauf der Frist bis zur Unanfechtbarkeit der Baugenehmigung.

(2) Die Frist nach Absatz 1 kann jeweils um bis zu zwei Jahre verlangert werden, wenn der Antrag vor Ablauf
der Geltungsdauer der unteren Bauaufsichtsbehérde zugegangen ist.

Art. 78: Bauuberwachung

(1) 1Die Bauaufsichtsbehdrde kann die Einhaltung der &ffentlich-rechtlichen Vorschriften und Anforderungen
und die ordnungsgemafe Erfullung der Pflichten der am Bau Beteiligten Uberprifen. 2Auf Verlangen der
Bauaufsichtsbehdrde hat der Bauherr die Verwendbarkeit der Bauprodukte nachzuweisen. sDie
Bauaufsichtsbehorde und die von ihr Beauftragten kénnen Proben von Bauprodukten, soweit erforderlich,
auch aus fertigen Bauteilen entnehmen und prufen oder prifen lassen.

(2) Legt der Bauherr Bescheinigungen eines Sachverstandigen im Sinn der Rechtsverordnungen nach Art.
90 Abs. 9 Uber die ordnungsgemale Bauausflhrung vor, so gelten die bauaufsichtlichen Anforderungen fir
den in der jeweiligen Rechtsverordnung dem Sachverstandigen zugewiesenen Bereich als eingehalten.

(3) 1Der Bauherr hat die Fertigstellung des Rohbaues, soweit es sich nicht um ein Vorhaben geringer
Schwierigkeit handelt, und die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung genehmigungspflichtiger baulicher
Anlagen mindestens jeweils zwei Wochen vorher der Bauaufsichtsbehérde anzuzeigen. 2Der Rohbau ist
fertiggestellt, wenn die tragenden Teile, Kamine, Brandwande und die Dachkonstruktion vollendet sind. 3Zur
Besichtigung des Rohbaus sind, soweit mdglich, die Bauteile, die fir die Standsicherheit, die Feuersicherheit,
den Warme- und den Schallschutz sowie fur die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wesentlich
sind, derart offenzuhalten, dafy MalRe und Ausfuihrungsart gepruft werden kdnnen. 4Die abschlielende
Fertigstellung umfal3t auch die Fertigstellung der Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.
sDer Bauherr hat fur die Besichtigungen und die damit verbundenen Priifungen die erforderlichen
Arbeitskrafte und Gerate bereitzustellen.

(4) 1Mit der Anzeige der Fertigstellung des Rohbaus ist die Tauglichkeit und mit der Anzeige der
beabsichtigten Aufnahme der Nutzung die Benutzbarkeit der Abgasleitungen, Kamine und der
Luftungsleitungen von Rdumen mit Feuerstatten, soweit es sich nicht um Leitungen fur Luftungsanlagen mit
Ventilatorenbetrieb handelt, durch Vorlage einer Bescheinigung des Bezirkskaminkehrermeisters
nachzuweisen; dies gilt nicht fur Vorhaben geringer Schwierigkeit. 2Eine Bescheinigung Uber die
Benutzbarkeit ist auch bei Anderungen von Abgasleitungen und Kaminen vor der Inbetriebnahme vorzulegen.

(5) Die Bauaufsichtsbehdrde kann tUber Absatz 3 hinaus verlangen, dal} ihr oder einem Beauftragten Beginn
und Beendigung bestimmter Bauarbeiten angezeigt werden oder auf die Anzeige nach Absatz 3 verzichten.

(6) Den mit der Uberpriifung Beauftragten ist jederzeit Zutritt zur Baustelle und Betriebsstéatte und Einblick in
die Genehmigungen, Zulassungen, Prifzeugnisse, Ubereinstimmungserklarungen,
Ubereinstimmungszertifikate, Uberwachungsnachweise, Zeugnisse und Aufzeichnungen iiber die Priifungen
von Bauprodukten, in die Bautagebiicher und andere vorgeschriebene Aufzeichnungen zu gewahren.

Art. 79: Fortfuhrung der Bauarbeiten und Benutzung der baulichen Anlage

(1) Mit dem Innenausbau und der Putzarbeit darf erst einen Tag nach dem in der Anzeige nach Art. 78 Abs.
3 genannten Zeitpunkt der Fertigstellung des Rohbaus begonnen werden.

(2) Die Bauaufsichtsbeboérde kann verlangen, dal} bei bestimmten Bauausfihrungen die Arbeiten erst
fortgesetzt werden, wenn sie von ihr oder einem beauftragten Sachverstandigen geprift worden sind.

(3) Eine bauliche Anlage darf erst benutzt werden, wenn sie selbst, Zufahrtswege, Wasserversorgungs- und
Abwasserbeseitigungsanlagen sowie Gemeinschaftsanlagen in dem erforderlichen Umfang benutzbar sind,
nicht jedoch vor dem in der Anzeige nach Art. 78 Abs. 3 Satz 1 genannten Zeitpunkt.

Art. 80: Verbot unrechtmafBig gekennzeichneter Bauprodukte
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Sind Bauprodukte entgegen Art. 24 mit dem U-Zeichen gekennzeichnet, so kann die Bauaufsichtsbehérde
die Verwendung dieser Bauprodukte untersagen und deren Kennzeichnung entwerten oder beseitigen
lassen.

Art. 81: Baueinstellung

(1) 1Werden Anlagen im Widerspruch zu 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet, gedndert, abgebrochen
oder beseitigt, so kann die Bauaufsichtsbehdrde die Einstellung der Arbeiten anordnen. 2Das gilt
insbesondere, wenn

1. die Ausfiihrung eines genehmigungspflichtigen oder nach Art. 86 zustimmungspflichtigen Vorhabens
entgegen den Vorschriften des Art. 72 Abs. 5 bis 7 begonnen wurde,

2. das Vorhaben entgegen Art. 79 Abs. 1 oder Abs. 2 oder uber das nach Art. 76 erlaubte vorlaufige
Ausmal hinaus fortgesetzt wurde oder

3. Bauprodukte verwendet werden, die unberechtigt mit dem CE-Zeichen (Art. 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2) oder
dem U-Zeichen (Art. 24 Abs. 4) gekennzeichnet sind oder

4. bei der Ausfiihrung eines Vorhabens von den genehmigten Bauvorlagen abgewichen wird.

(2) Werden unzulassige Bauarbeiten trotz der Anordnung der Einstellung unerlaubt fortgesetzt, so kann die
Bauaufsichtsbehorde die Baustelle versiegeln, Giberwachen und die an der Baustelle vorhandenen
Bauprodukte, Bauteile, Maschinen und Bauhilfsmittel in amtlichen Gewahrsam bringen.

Art. 82: Baubeseitigung

1Werden Anlagen im Widerspruch zu &ffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet oder gedndert, so kann die
Bauaufsichtsbehorde die teilweise oder vollstdndige Beseitigung der Anlagen anordnen, wenn nicht auf
andere Weise rechtmafige Zustande hergestellt werden kénnen. 2Werden Anlagen im Widerspruch zu
offentlich-rechtlichen Vorschriften benutzt, so kann diese Benutzung untersagt werden. 3Die
Bauaufsichtsbehdrde kann verlangen, dal} ein Bauantrag gestellt wird.

Art. 83: Betreten der Grundstiicke und der baulichen Anlagen

Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes Beauftragten sind berechtigt, in Austibung ihres Amtes Grundstiicke
und bauliche Anlagen einschlieRlich der Wohnungen auch gegen den Willen der Betroffenen zu betreten.

Art. 84: Bekanntgabe von Bauvorhaben

1Die Bauaufsichtsbehorden und die Gemeinden dirfen Ort und Strale der Baustelle, Art und GroRRe des
Bauvorhabens sowie Namen und Anschrift des Bauherrn und des Entwurfsverfassers nur veroffentlichen
oder an Dritte zum Zwecke der Veroffentlichung Ubermitteln, wenn der Betroffene der Verdffentlichung nicht
widersprochen hat. 2Der Betroffene ist bei der Bauantragstellung auf sein Widerspruchsrecht nach Satz 1
hinzuweisen.

Art. 85: Genehmigung fliegender Bauten

Fliegende Bauten

(1) 1Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet und bestimmt sind, wiederholt an wechselnden
Orten aufgestellt und zerlegt zu werden. 2Zu den fliegenden Bauten zéhlen auch die Fahrgeschafte.
3Baustelleneinrichtungen gelten nicht als fliegende Bauten.

(2) 1Fliegende Bauten bedurfen, bevor sie zum ersten Mal aufgestellt und in Gebrauch genommen werden,
einer Ausfihrungsgenehmigung. 2Die Ausfuihrungsgenehmigung wird fur eine bestimmte Frist erteilt, die
héchstens fiinf Jahre betragen soll; sie kann auf schriftlichen Antrag von der fir die
Ausfiuihrungsgenehmigung zusténdigen Behdrde oder der nach Art. 90 Abs. 8 bestimmten Stelle jeweils um
bis zu funf Jahre verlangert werden, wenn das der Inhaber vor Ablauf der Frist schriftlich beantragt. 3Die
Ausfuihrungsgenehmigung kann vorschreiben, dal® der fliegende Bau vor jeder Inbetriebnahme oder in
bestimmten zeitlichen Abstanden jeweils vor einer Inbetriebnahme von einem Sachverstandigen
abgenommen wird. 4Ausfihrungsgenehmigungen anderer Lander der Bundesrepublik Deutschland gelten
auch im Freistaat Bayern.

(3) Keiner Ausfiihrungsgenehmigung bedtrfen

1. fliegende Bauten bis zu 5 m Héhe, die nicht dazu bestimmt sind, von Besuchern betreten zu werden,
2. Zelte bis zu einer Grundflache von 75 m?,

3. Kinderfahrgeschafte mit einer Geschwindigkeit von weniger als 1 m/s und weniger als 5 m Héhe,
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4. Bihnen, wenn ihre Grungﬂéche weniger als 100 m?, ihre FuRbodenhohe weniger als 1,50 m und ihre
Hoéhe einschliel3lich der Uberdachungen und sonstigen Aufbauten weniger als 5 m betragt,

5. Toilettenwagen.
(4) 1Fur jeden genehmigungspflichtigen fliegenden Bau ist ein Prufbuch anzulegen. 2Wird die Aufstellung
oder der Gebrauch des fliegenden Baus wegen Mangeln untersagt, die eine Versagung der

Ausfiuihrungsgenehmigung rechtfertigen wirden, ist das Prifbuch einzuziehen und der fur die
Ausfihrungsgenehmigung zusténdigen Behorde oder Stelle zuzuleiten. 3ln das Priifbuch sind einzutragen

1. die Erteilung der Ausfiihrungsgenehmigung und deren Verladngerungen unter Beifligung einer mit einem
Genehmigungsvermerk versehenen Ausfertigung der Bauvorlagen,

die Ubertragung des fliegenden Baus an Dritte,

die Anderung der fir die Ausfiihrungsgenehmigung zustandigen Behérde oder Stelle,
Durchfiihrung und Ergebnisse bauaufsichtlicher Uberpriifungen und Abnahmen,

5. die Einziehung des Prifbuchs nach Satz 2.

sUmstande, die zu Eintragungen nach Nummern 2 und 3 fiihren, hat der Inhaber der
Ausfihrungsgenehmigung der dafiir zuletzt zustandigen Behodrde oder Stelle unverziiglich anzuzeigen.

oo

(5) 1Die beabsichtigte Aufstellung genehmigungspflichtiger fliegender Bauten ist vom Betreiber der
Bauaufsichtsbehdrde mindestens eine Woche zuvor unter Vorlage des Prifbuchs schriftlich anzuzeigen, es
sei denn, daf} dies nach der Ausfihrungsgenehmigung nicht erforderlich ist. 2Genehmigungsbedurftige
fliegende Bauten durfen nur in Betrieb genommen werden, wenn

1. sie von der Bauaufsichtsbehérde abgenommen worden sind (Gebrauchsabnahme), es sei denn, dafl
dies nach der Ausflihrungsgenehmigung nicht erforderlich ist oder die Bauaufsichtsbehdrde im Einzelfall
darauf verzichtet, und

2. in der Ausfiuihrungsgenehmigung vorgeschriebene Abnahmen durch Sachverstéandige nach Absatz 2 Satz
3 vorgenommen worden sind.

(6) 1Auf fliegende Bauten, die der Landesverteilung oder dem Katastrophenschutz dienen, finden die Absatze
1 bis 5 und Art. 86 keine Anwendung. 2Sie bedurfen auch keiner Baugenehmigung.

Art. 86: Bauaufsichtliche Zustimmung

(1) 'Nicht genehmigungsfreie Bauvorhaben bedirfen keiner Baugenehmigung und Baulberwachung (Art. 72
und 78), wenn

1. die Leitung der Entwurfsarbeiten und die Bauliberwachung einer Baudienststelle des Bundes, eines
Landes oder eines Bezirks Ubertragen ist und

2. die Baudienststelle mindestens mit einem Bediensteten mit der Befahigung zum héheren bautechnischen
Verwaltungsdienst und mit sonstigen geeigneten Fachkraften ausreichend besetzt ist

2Solche Bauvorhaben bedurfen der Zustimmung der Regierung, wenn sie sonst genehmigungspflichtig waren
(Zustimmungsverfahren). sDie Zustimmung der Regierung entfallt, wenn die Gemeinde nicht widerspricht und
die Nachbarn dem Vorhaben zustimmen. sKeiner Baugenehmigung oder Zustimmung bedurfen unter den
Voraussetzungen des Satzes 1 BaumalRnhahmen in oder an bestehenden Gebduden, soweit sie nicht zur
Erweiterung des Bauvolumens oder zu einer der Genehmigungspflicht unterliegenden Nutzungsanderung
fuhren.

(2) 1Der Antrag auf Zustimmung ist bei der Regierung einzureichen. 2Die Regierung pruift nur

1. die Ubereinstimmung des Vorhabens mit den Vorschriften iber die Zul&ssigkeit der baulichen Anlagen
nach den §§ 29 bis 38 BauGB, mit den 6értlichen Bauvorschriften und mit den Abstandsvorschriften der
Art. 6 und 7,

2. die Ubereinstimmung mit Art. 52 Abs. 2 und 3 und Art. 53,

3. andere offentlich-rechtliche Anforderungen, soweit wegen der Zustimmung eine Entscheidung nach
anderen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften entfallt oder ersetzt wird.

3Die Regierung entscheidet Giber Abweichungen von den nach Satz 2 zu priifenden Vorschriften. 4Die
Gemeinde ist vor Erteilung der Zustimmung zu hoéren; § 36 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 BauGB gilt
entsprechend. sIm Ubrigen sind die Vorschriften Uber das Baugenehmigungsverfahren entsprechend
anzuwenden.

(3) 1Die Baudienststelle tragt die Verantwortung, daR die Errichtung, die Anderung, die Nutzungsanderung,
der Abbruch, die Beseitigung und die Unterhaltung baulicher Anlagen den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften
entsprechen. 2Die Baudienststelle kann Sachverstandige in entsprechender Anwendung des Art. 69 Abs. 4
und der auf Grund des Art. 90 Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 9 erlassenen Rechtsverordnungen heranziehen.
3Die Verantwortung des Unternehmers (Art. 58) bleibt unberthrt.
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(4) 1Bauvorhaben, die der Landesverteidigung, dienstlichen Zwecken des Bundesgrenzschutzes oder dem
Zivilschutz dienen, sind vor Baubeginn mit Bauvorlagen in dem erforderlichen Umfang der Regierung zur
Kenntnis zu bringen. 2lm Ubrigen wirken die Bauaufsichtsbehdrden nicht mit.

(5) Fur Bauvorhaben Dritter, die in Erfillung einer staatlichen Baupflicht vom Land durchgefiihrt werden,
gelten die Absatze 1 bis 4 entsprechend.

(6)1Bei genehmigungspflichtigen Bauvorhaben der Landkreise und Gemeinden entfallt die bautechnische
Prufung und die Baulberwachung durch die Bauaufsichtsbehérde, sofern dem Absatz 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2
entsprechende Voraussetzungen vorliegen. 2Absatz 1 Satz 4 und Absatz 3 gelten entsprechend.

Art. 87: Vorrang anderer Gestattungsverfahren

(1) Keiner Baugenehmigung, Zustimmung oder Bauuberwachung nach diesem Gesetz bedurfen

1. nach anderen Rechtsvorschriften zulassungsbedurftige Anlagen in oder an oberirdischen Gewassern
und Anlagen, die dem Ausbau, der Unterhaltung oder der Benutzung eines Gewassers dienen oder als
solche gelten, insbesondere Wehranlagen und Dadmme; ausgenommen sind Gebaude,
Uberbriickungen, Lager-, Camping- und Wochenendplatze,

Anlagen, die einer Genehmigung nach dem Bayerischen Abgrabungsgesetz (BayAbgrG) bediirfen,

nach anderen Rechtsvorschriften zulassungsbedirftige Anlagen fiir die 6ffentliche Versorgung mit
Elektrizitdt, Gas, Warme, Wasser und fur die 6ffentliche Verwertung oder Beseitigung von Abwassern;
ausgenommen sind oberirdische Anlagen mit einem umbauten Raum von mehr als 100 m?, Gebaude
und Uberbriickungen,

4. nichtoffentliche Eisenbahnen, nichtéffentliche Seilbahnen und sonstige Bahnen besonderer Bauart, auf
die die Vorschriften tGber fliegende Bauten keine Anwendung finden, im Sinn des Gesetzes Uber die
Rechtsverhaltnisse der nichtbundeseigenen Eisenbahnen und Bergbahnen in Bayern (BayESG),

5. Werbeanlagen, soweit sie einer Zulassung nach Straflenverkehrsrecht oder nach Eisenbahnrecht
bediirfen,

Anlagen, die nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz einer Genehmigung bedurfen,
Beschneiungsanlagen nach Art. 59a BayW@G,
Anlagen, die einer gewerberechtlichen Genehmigung oder Erlaubnis bedurfen,

Anlagen, die einer Errichtungsgenehmigung nach dem Atomgesetz bedurfen,

= © © N o

0. Friedhdfe, die einer Genehmigung nach dem Bestattungsgesetz (BestG) bedirfen.

(2) 1Fur Anlagen, bei denen ein anderes Gestattungsverfahren die Baugenehmigung oder Zustimmung
einschlie3t oder die keine Baugenehmigung oder Zustimmung bedurfen, nimmt die fir den Vollzug der
entsprechenden Rechtsvorschriften zustandige Behérde die Aufgaben und Befugnisse der
Bauaufsichtsbehdrde wahr. 2Diese kann Sachverstandige in entsprechender Anwendung des Art. 69 Abs. 4
und der auf Grund des Art. 90 Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 9 erlassenen Rechtsverordnungen heranziehen;
Art. 68 Abs. 7, Art. 69 Abs. 4, Art. 72 Abs. 1 Satze 2 und 3 und Art. 73 gelten entsprechend.

Art. 88: Grundrechtseinschrankung

Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 des Grundgesetzes, Art. 106 Abs. 3 der
Verfassung) wird durch dieses Gesetz eingeschrankt.

SIEBTER TEIL: Ordnungswidrigkeiten, Rechtsvorschriften
Art. 89: Ordnungswidrigkeiten

(1) Mit Geldbufe bis zu fiinfhundertausend Euro kann belegt werden, wer vorsatzlich oder fahrlassig
1. Bei der Errichtung und dem Betrieb einer Baustelle dem Art. 12 zuwiderhandelt,
2. als Verfugungsberechtigter die Rettungswege entgegen Art. 15 Abs. 3 Satz 3 nicht freihalt,

3. Bauprodukte abweichend von den nach Art. 19 Abs. 2 in der Bauregelliste A bekanntgemachten
technischen Regeln oder, sofern fiir sie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, das allgemeine
bauaufsichtliche Prufzeugnis oder der Nachweis der Verwendbarkeit im Einzelfall vorgeschrieben ist (Art.
20 bis 22), ohne Zulassung, Prifzeugnis, Nachweis im Einzelfall oder abweichend von der Zulassung,
vom Prifzeugnis oder vom Nachweis im Einzelfall herstellt oder vertreibt, sofern er weill oder schuldhaft
nicht weif3, dal die Bauprodukte in bauaufsichtlich nicht zulassiger Weise verwendet werden sollen,
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4. Bauprodukte entgegen Art. 19 Abs. 1 Nr.1 ohne U-Zeichen verwendet,

5. Bauarten entgegen Art. 23 ohne allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, allgemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis oder Zustimmung im Einzelfall anwendet,

6. entgegen Art. 24 Abs. 5 auf Bauprodukten, ihren Beipackzetteln oder ihrer Verpackung oder ihrem
Lieferschein oder auf eine Anlage zum Lieferschein in unbefugter oder irrefiihrender Weise das U-
Zeichen anbringt,

7. die Fertigstellung des Rohbaus oder die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung genehmigungspflichtiger
baulicher Anlagen nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt (Art. 78 Abs. 3 Satz 1) oder entgegen einem
Verlangen der Bauaufsichtsbehdrde Beginn oder Beendigung bestimmter Bauarbeiten nicht oder nicht
rechtzeitig anzeigt (Art. 78 Abs. 5) oder die Bauausfuhrung abweichend von Bescheinigungen im Sinn
des Art. 69 Abs. 4 und des Art. 78 Abs. 2 fortsetzt oder eine bauliche Anlage vorzeitig benutzt (Art. 79
Abs. 3),

8. als Entwurfsverfasser es unterlaf3t, daftir zu sorgen, daf® die fir die Ausfiihrung notwendigen
Einzelzeichnungen, Einzelberechnungen und Anweisungen den genehmigten Bauvorlagen, den
offentlich-rechtlichen Vorschriften und den als Technische Baubestimmungen eingefuhrten technischen
Regeln entsprechen (Art. 57 Abs. 1 Satz 3),

9. als Unternehmer es unterlalt, fir die Ausfiihrung der von ihm Gbernommenen Arbeiten entsprechend
den als Technische Baubestimmungen eingefiihrten technischen Regeln und den genehmigten
Bauvorlagen zu sorgen oder Nachweise Uber die Verwendbarkeit der eingesetzten Bauprodukte und
Bauarten auf der Baustelle bereitzuhalten, oder wer als Unternehmer Arbeiten ausfiihrt oder ausfihren
laRt, bevor die dafiir notwendigen Unterlagen und Anweisungen an der Baustelle vorliegen (Art. 58 Abs.
1),

10. eine bauliche Anlage ohne die nach diesem Gesetz daflr erforderliche Gestattung oder abweichend
davon errichtet, andert oder in ihrer Nutzung andert, einer mit der Genehmigung verbundenen Auflage
nicht nachkommt oder den Beginn der Bauausfihrung und der Wiederaufnahme unterbrochener
Bauarbeiten (Art. 72 Abs. 7) nicht rechtzeitig mitteilt,

11. ohne die nach diesem Gesetz erforderliche Anzeige, vor Ablauf der Frist des Art. 65 Abs. 1 Satz 4 oder
entgegen einer Anordnung der Bauaufsichtsbehdrde eine bauliche Anlage abbricht oder beseitigt,

12. ein Gebaude im Sinn des Art. 64 Abs. 1 einschliellich seiner Nebengebdude und Nebenanlagen vor
Ablauf der Frist des Art. 64 Abs. 2 Satz 1 errichtet, &ndert oder in seiner Nutzung andert,

13. eine bauliche Anlage errichtet oder andert, bevor der dafir erforderliche Standsicherheitsnachweis und
die Bescheinigungen des Bezirkskaminkehrermeisters im Sinn des Art. 64 Abs. 5 und des Art. 73 Abs. 2
erstellt sind oder die erforderlichen Sachverstandigenbescheinigungen im Sinn des Art. 79 Abs. 4
vorliegen,

14. einer vollziehbaren Anordnung zur Abwehr von erheblichen Gefahren fur Leben oder Gesundheit nicht
nachkommt,

15. als Bauherr oder Unternehmer Bauarbeiten fortsetzt, obwohl die Bauaufsichtsbehérde deren Einstellung
durch vollziehbare Anordnung angeordnet hat (Art. 81 Abs. 1),

16. als Verfuigungsberechtigter fliegende Bauten entgegen Art. 85 Abs. 5 Satz 1 vor der Anzeige oder
entgegen Art. 85 Abs. 5 Satz 2 ohne Gebrauchsabnahme oder Abnahme durch Sachverstandige in
Betrieb nimmt,

17. einer auf Grund dieses Gesetzes ergangenen Rechtsverordnung oder értlichen Bauvorschrift fir einen
bestimmten Tatbestand zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung oder die 6rtliche Bauvorschrift auf
diese BuRgeldvorschrift verweist.

(2) Mit Geldbuf3e bis zu fiinftausend Euro kann belegt werden, wer vorsatzlich oder leichtfertig unrichtige
Angaben macht oder unrichtige Plane oder Unterlagen vorlegt, um einen Verwaltungsakt nach diesem
Gesetz zu erwirken oder zu verhindern.

(3) 1Die Einziehung der durch die Ordnungswidrigkeit gewonnenen oder erlangten oder der zu ihrer
Begehung gebrauchten oder dazu bestimmten Gegenstéande kann angeordnet werden. 2Es kénnen auch
Gegenstande eingezogen werden, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht.

Art. 90: Rechtsverordnungen

(1) 1Zur Verwirklichung der in Art. 3 bezeichneten allgemeinen Anforderungen wird das Staatsministerium
des Innern ermachtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen tber

1. die néhere Bestimmung allgemeiner Anforderungen in den Art. 4 bis 50 und 52 bis 54,

2. die ndhere Bestimmung allgemeiner Anforderungen in Art. 41, insbesondere Uber Feuerungsanlagen,
Anlagen zur Lagerung brennbarer Flissigkeiten oder Gase, Anlagen zur Verteilung von Warme oder zur
Warmwasserversorgung, Brennstoffleitungsanlagen, Rdume zur Lagerung von festen Brennstoffen und
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Uber Aufstellrdume fir Feuerstatten, Dampfkesselanlagen oder Behalter fir brennbare Flissigkeiten oder
Gase, Verbrennungsmotoren oder Verdichter,

3. besondere Anforderungen oder Erleichterungen, die sich aus der besonderen Art oder Nutzung der
baulichen Anlagen fir ihre Errichtung, Anderung, Unterhaltung und Benutzung ergeben (Art. 2 Abs. 4
Satz 2 und Art. 51),sowie Uber die Anwendung solcher Anforderungen auf bestehende bauliche Anlagen
dieser Art,

4. besondere Anforderungen oder Erleichterungen fiir die Errichtung, Anderung oder Instandhaltung von
baulichen Anlagen und an die dabei zu verwendenden Bauprodukte und Bauarten in den Fallen

a) der Verwendung von Dammstoffen, Verkleidungen und Oberflachenmaterialien,
b) der Ausbildung von Brandwanden und
c) der Verwendung von harter Bedachung,

5. eine von Zeit zu Zeit zu wiederholende Nachprifung von Anlagen, die zur Verhiitung erheblicher
Gefahren oder Nachteile standig ordnungsgemaf unterhalten werden missen, und die Erstreckung
dieser Nachprifungspflicht auf bestehende Anlagen.

2In diesen Rechtsverordnungen kann wegen der technischen Anforderungen auf Bekanntmachungen
besonderer sachverstandiger Stellen mit Angabe der Fundstelle verwiesen werden.

(2) Das Staatsministerium des Innern kann durch Rechtsverordnung
1. das U-Zeichen festlegen und zu diesem Zeichen zusétzliche Angaben verlangen,

2. das Anerkennungsverfahren nach Art. 27 Abs. 1, die Voraussetzungen fir die Anerkennung, ihren
Widerruf und ihr Erléschen regeln, insbesondere auch Altersgrenzen festlegen, sowie eine ausreichende
Haftpflichtversicherung fordern.

(3) 1Das Staatsministerium des Innern wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dal die
Anforderungen an Anlagen und Einrichtungen durch die auf Grund des Gewerberechts und des
Energiewirtschaftsgesetzes ergangenen Verordnungen entsprechend fur Anlagen und Einrichtungen gelten,
die nicht gewerblichen Zwecken dienen und nicht im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen Verwendung
finden. 2Sie kann auch die Verfahrensvorschriften dieser Verordnungen fir anwendbar erklaren oder selbst
das Verfahren bestimmen sowie Zustandigkeiten und Geblihren regeln. sDabei kann sie auch vorschreiben,
dal danach zu erteilende Erlaubnisse die Baugenehmigung oder die Zustimmung nach Art. 86 einschlieRlich
der zugehdrigen Abweichungen einschliel3en.

(4) 1Das Staatsministerium des Innern wird ermachtigt, zum bauaufsichtlichen Verfahren durch
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen tber

1. Umfang, Inhalt und Ziel der Bauvorlagen,
2. die erforderlichen Antrage, Anzeigen, Nachweise und Bescheinigungen,
3. soweit erforderlich, das Verfahren im einzelnen.

2Es kann dabei fiir verschiedene Arten von Bauvorhaben unterschiedliche Anforderungen und Verfahren
festlegen.

(5) Das Staatsministerium des Innern wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung vorzuschreiben, dal} die am
Bau Beteiligten (Art. 56 bis 58) zum Nachweis der ordnungsgemafen Bauausfilhrung Bescheinigungen,
Bestatigungen oder Nachweise des Entwurfsverfassers, der Unternehmer, von Sachverstandigen oder
Behorden Uber die Einhaltung bauaufsichtlicher Anforderungen vorzulegen haben.

(6) 1Das Staatsministerium des Innern wird ermachtigt, zur Vereinfachung, Erleichterung und Beschleunigung
des Baugenehmigungsverfahrens und zur Entlastung der Bauaufsichtsbehdrden durch Rechtsverordnung
Vorschriften zu erlassen Uber

1. weitere und weitergehende Ausnahmen von der Genehmigungspflicht, soweit die bautechnische
Entwicklung dies zula’t und die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung nicht entgegenstehen,

2. den vollstandigen oder teilweisen Wegfall der bautechnischen Prifung bei bestimmten Arten von
Bauvorhaben,

3. die Ubertragung von Priifaufgaben der Bauaufsichtsbehérde im Rahmen des bauaufsichtlichen
Verfahrens einschliellich der Bauiiberwachung auf Sachverstandige oder sachverstandige Stellen.

2Es kann dafiir bestimmte Voraussetzungen festlegen, die die Verantwortlichen nach Art. 57 und 58 oder die
Sachverstandigen oder sachverstandigen Stellen zu erfiillen haben. 3Dabei kénnen insbesondere
Mindestanforderungen an die Fachkenntnis sowie in zeitlicher und sachlicher Hinsicht an die Berufserfahrung
festgelegt, eine laufende Fortbildung vorgeschrieben, durch Prifungen nachzuweisende Befahigungen
bestimmt, der Nachweis der persdnlichen Zuverlassigkeit und einer ausreichenden Haftpflichtversicherung
gefordert und Altersgrenzen festgesetzt werden. 4Es kann dartber hinaus auch eine besondere Anerkennung
der Sachverstandigen und sachverstandigen Stellen vorschreiben, das Verfahren und die Voraussetzungen
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fur die Anerkennung, ihren Widerruf, ihre Ricknahme und ihr Erléschen und die Vergutung der
Sachverstandigen und sachverstandigen Stellen sowie fir Prifungen die Bestellung und Zusammensetzung
der Prifungsorgane und das Prifungsverfahren regein.

(7) Das Staatsministerium des Innern wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung die Anerkennung von Prif-,
Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen (Art. 27 Abs. 1 und 3) auf das Deutsche Institut fir Bautechnik zu
Ubertragen.

(8) Das Staatsministerium des Innern kann durch Rechtsverordnung bestimmen, daf}
Ausfuhrungsgenehmigungen fir fliegende Bauten nur durch bestimmte Bauaufsichtsbehdrden oder durch
von ihm bestimmte Stellen erteilt werden, und die Vergltung dieser Stellen regeln.

(9) Die Staatsregierung wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Landtags Vorschriften
fur Sachverstandige nach Art. 69 Abs. 4 zu erlassen Uber
1. die Fachbereiche, in denen die Sachverstandigen tatig werden,

2. die Anforderungen an die Sachverstandigen insbesondere in bezug auf deren Ausbildung,
Fachkenntnisse, Berufserfahrung, persénliche Zuverlassigkeit sowie Fort- und Weiterbildung,

3. das Anerkennungsverfahren, wobei die Befugnis zur Anerkennung auf Dritte Ubertragen werden kann,
sowie die Voraussetzungen fur die Anerkennung, ihren Widerruf, ihre Ricknahme und ihr Erléschen,

die Uberwachung der Sachverstandigen,

die Festsetzung einer Altersgrenze,

die Erfordernis einer ausreichenden Haftpflichtversicherung,
die Vergutung der Sachverstandigen,

die Voraussetzungen, unter welchen die Bauaufsichtsbehérde

a) die Vorlage von Bescheinigungen nach Art. 69 Abs. 4 oder Art. 78 Abs. 2 fiir den jeweiligen
Sachbereich verlangen kann oder verlangen muf3,

b) verlangen kann oder verlangen muf3, daf3 der Bauherr sich die Einhaltung bauaufsichtlicher
Anforderungen durch Sachverstandige nach Art. 69 Abs. 4 oder Art. 78 Abs. 2 bescheinigen 1aft,

9. die Voraussetzungen, unter denen der Bauherr
a) Bescheinigungen von Sachverstandigen im Sinn des Art. 69 Abs. 4 oder Art. 78 Abs. 2 fir bestimmte
Sachbereiche vorzulegen hat oder
b) sich die Einhaltung bauaufsichtlicher Anforderungen durch Sachverstandige nach Art. 69 Abs. 4 oder
Art. 78 Abs. 2 bescheinigen lassen mul}, sowie
10. die Befugnis des Sachverstandigen, von bauordnungsrechtlichen Vorschriften geman Art. 70
abzuweichen.

© N Ok

(10) 1Die Staatsregierung wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Landtags
Vorschriften fur den Entwurfsverfasser nach Art. 66 zu erlassen tber

1. die Anforderungen an den Entwurfsverfasser insbesondere in bezug auf dessen Ausbildung,
Fachkenntnisse, Berufserfahrung, persénliche Zuverlassigkeit, Unabhangigkeit sowie Fort- und
Weiterbildung,

2. das Anerkennungsverfahren, wobei die Befugnis zur Anerkennung auf Dritte Ubertragen werden kann,
sowie die Voraussetzungen fur die Anerkennung, ihren Widerruf, ihre Ricknahme und ihr Erléschen,

die Uberwachung des Entwurfsverfassers und die Malnahmen bei Pflichtverletzungen,

die Festsetzung einer Altersgrenze,

die Erfordernis einer ausreichenden Haftpflichtversicherung,

die Vergutung des Entwurfsverfassers,

die Befugnis des Entwurfsverfassers, von bauaufsichtlichen Vorschriften gemaf Art. 70 abzuweichen,
erganzende Regelungen fiir den Prifungsumfang und das Verfahren im Rahmen des Art. 66 sowie
9. die Festlegung der Bauvorhaben, die dem Verfahren nach Art. 66 nicht unterfallen.

2In der Rechtsverordnung kann auch festgelegt werden, daf} und unter welchen Voraussetzungen
Bauvorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes im Sinn von §§ 12 und 30 Abs. 1 BauGB keiner
Baugenehmigung bedurfen, falls die Bauvorlagen von einem Entwurfsverfasser nach Art. 66 unterschrieben
sind.

© N Ok w

(11) 1Die Staatsregierung wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Landtags
Vorschriften fur eine Zusatzqualifikation im Sinn des Art. 68 Abs. 7 Satz 2 Nr. 2 zu erlassen, die bezogen auf
die in Art. 68 Abs. 3 genannten Vorhaben ausreichende Kenntnisse und Fertigkeiten hinsichtlich
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Standsicherheit, Schall-, Warme- und baulichen Brandschutz sicherstellen. 2Dabei konnen insbesondere
geregelt werden

1. die Notwendigkeit einer staatlichen Anerkennung, die die erfolgreiche Ablegung einer Priifung
voraussetzt,

2. die Voraussetzungen, die Inhalte und das Verfahren fur diese Prufung,

3. das Verfahren sowie die Voraussetzungen der Anerkennung, ihr Widerruf, ihre Ricknahme und ihr
Erléschen,

4. Weiter- und Fortbildungserfordernisse sowie
5. die MalRnahmen bei Pflichtverletzungen.

Art. 91: Ortliche Bauvorschriften

(1) Die Gemeinden kénnen durch Satzung 6rtliche Bauvorschriften erlassen

1. Uber besondere Anforderungen an die duf3ere Gestaltung baulicher Anlagen zur Erhaltung und
Gestaltung von Ortsbildern,

2. Uber das Verbot der Errichtung von Werbeanlagen,

3. Uber die Gestaltung und Ausstattung der Gemeinschaftsanlagen, der Kinderspielplatze, der Lagerplatze,
der Stellplatze fur Kraftfahrzeuge, der Stellplatze fiir bewegliche Abfallbehalter, der Anlagen des
Larmschutzes und der unbebauten Flachen der bebauten Grundstlicke, tUber die Grofte von
Kinderspielplatzen und die erforderliche Zahl von Stellplatzen fir Kraftfahrzeuge sowie Uber die
Ablésebetrage fur Kinderspielplatze, Stellplatze fur Kraftfahrzeuge und Garagen,

4. uber Notwendigkeit oder Verbot und Uber Art, Gestaltung und Héhe von Einfriedungen,

5. Uber Abstandsflachen, die aus Griinden der Bau- oder Ortsbildgestaltung von den Abstandsflachen nach
Art. 6 und 7 abweichen.

(2) Die Gemeinden kénnen ferner durch Satzung bestimmen, daf’

1. in besonders schutzwiirdigen Gebieten fiir die Errichtung, Anbringung, Aufstellung, Anderung und den
Betrieb von Werbeanlagen iber die Vorschrift des Art. 63 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11, Abs. 2 Satz 1 Nr. 6
hinaus eine Genehmigungspflicht eingeftihrt wird; die Genehmigung kann zeitlich begrenzt oder mit dem
Vorbehalt des Widerrufs, mit Bedingungen oder Auflagen verbunden werden,

2. im Gemeindegebiet oder in Teilen davon fir bestehende bauliche Anlagen die Herstellung und
Unterhaltung von Kinderspielplatzen nach Art. 8 oder die Herstellung von Stellplatzen oder Garagen nach
Art. 52 Abs. 4 verlangt werden kann,

3. in Gebieten, in denen es fur das StralRen- oder Ortsbild oder fir den Larmschutz oder die Luftreinhaltung
bedeutsam oder erforderlich ist, auf den nicht Gberbauten Flachen der bebauten Grundstiicke, Bdume
nicht beseitigt oder beschadigt werden dirfen und daR die Flachen nicht unterbaut werden durfen,

4. fur abgegrenzte Teile des Gemeindegebiets die Herstellung von Stellplatzen und Garagen untersagt oder
eingeschrankt ist, wenn und soweit Grinde des Verkehrs, des Stadtebaus oder Festsetzungen eines
Bebauungsplans es erfordern; ausgenommen sind Stellplatze und Garagen fir Wohnnutzungen, soweit
sie die nach Art. 52 erforderliche Zahl nicht Uberschreiten. Es mul} sichergestellt sein, dal} zusatzliche
Parkeinrichtungen fir die allgemeine Benutzung oder Gemeinschaftsanlagen in ausreichender Zahl und
GrolRe zur Verflgung stehen, die entweder in zumutbarer Entfernung von den Baugrundstiicken oder am
Rand der von der Satzung erfalRten Gebietsteile oder in der Nahe von Haltestellen leistungsfahiger
offentlicher Verkehrsmittel liegen, die durch eigene Verkehrswege oder Verkehrseinrichtungen mit diesen
Gebietsteilen verbunden sind,

5. in Gebieten, in denen das aus Grunden der Art. 14 bis 16 erforderlich ist, bestimmte Vorkehrungen zum
Schutz vor Einwirkungen im Sinn dieser Bestimmungen oder zur Vermeidung oder Minderung solcher
Einwirkungen zu treffen sind,

6. in der Gemeinde oder fir Teile des Gemeindegebiets und fir bestimmte Arten von Bauvorhaben
Abstellplatze fir Fahrrader hergestellt und bereitgehalten werden mussen; sie kann dabei auch die
erforderliche Grofe, die Lage und die Ausstattung dieser Abstellplatze festlegen.

(3) 1Ortliche Bauvorschriften kénnen auch durch Bebauungsplan oder, soweit das Baugesetzbuch dies
vorsieht, durch andere Satzungen nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs erlassen werden. 2In diesen
Fallen sind, soweit das Baugesetzbuch kein abweichendes Verfahren regelt, die Vorschriften des Ersten und
des Dritten Abschnitts des Ersten Teils, des Ersten Abschnitts des Zweiten Teils, die §§ 30, 31, 33, 36 und
214 bis 215a des BauGB entsprechend anzuwenden.

(4) 1Anforderungen nach den Absatzen 1 und 2 kdnnen in der Satzung auch zeichnerisch gestellt werden.
2Die zeichnerischen Darstellungen kénnen auch dadurch bekanntgemacht werden, dal sie bei der
erlassenden Behorde zur Einsicht ausgelegt werden. sHierauf ist in der Satzung hinzuweisen.
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Art. 92: Zustandigkeiten nach dem Baugesetzbuch und anderen Bundesgesetzen
1Das Staatsministerium des Innern wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung die zustandigen Behérden zur
Durchfiihrung

1. des Baugesetzbuchs,

2. des § 6 b Abs. 9 des Einkommensteuergesetzes,

3. des Bauproduktengesetzes,

in den jeweils geltenden Fassungen zu bestimmen, soweit nicht durch Bundesrecht oder Landesgesetz
etwas anderes vorgeschrieben ist. 2Die Zustandigkeit zur Durchfiihrung des Bauproduktengesetzes kann
auch auf das Deutsche Institut fir Bautechnik Gbertragen werden.

ACHTER TEIL: Ausfiihrungsbestimmungen zum Baugesetzbuch

Art. 93: Frist zur Nutzungsanderung ehemaliger landwirtschaftlicher Gebaude

Die Frist nach § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Buchst, ¢ BauGB ist bis zum Ablauf des 31. Dezember 2008 nicht
anzuwenden

NEUNTER TEIL: Ubergangs- und Schlussvorschriften

Art. 94: Aufhebung bestehender Vorschriften
(1) bis (3) (gegenstandslos)

(4) 1Festsetzungen Uber die dufRere Gestaltung baulicher Anlagen und ber Grenz- und Gebaudeabstande in
einem Bebauungsplan, der vor Inkrafttreten dieses Gesetzes nach den verfahrensrechtlichen Vorschriften
des Bundesbaugesetzes aufgestellt wurde, gelten als 6rtliche Bauvorschriften im Sinne des Art. 91 Abs. 3.
2AUf sie ist Art. 91 Abs. 3 Satz 2 anzuwenden.

Art. 95: Inkrafttreten *)

1Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1962 in Kraft. 2Die Vorschriften Uber die Ermachtigung zum Erlaf} von
Rechtsverordnungen und von oértlichen Bauvorschriften treten jedoch bereits am 1. August 1962 in Kraft.

*) Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in der urspriinglichen Fassung vom 1. August 1962
(GVBI. S.179, ber. S. 250). Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der spateren Anderungen ergibt sich aus den
jeweiligen Anderungsgesetzen.
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Anderungen und Berichtigungen der BayBO

Anderung vom 10. Mérz 2006
Anderung vom 26. Juli 2005
Anderung vom 8. Mérz 2005
Anderung vom 7. August 2003
Anderung vom 9. Juli 2003
Anderung vom 25. Mai 2003
Anderung vom 24. Dezember 2002
Anderung vom 27. Dezember 1999
Anderung vom 16. Dezember 1999
Anderung vom 24. Juli 1998
Anderung vom 10. Juli 1998
Berichtigung vom 21. April 1998

Anderung vom 8. Mérz 2005

Gesetz zur Anderung des Bayerischen Architektengesetzes, der Bayerischen
Bauordnung, des Bayerischen Lehrerbildungsgesetzes, des Bayerischen
Beamtengesetzes und des Bayerischen Ingenieurgesetzes

Vom 8. Marz 2005

Bayerisches Gesetzes- und Verordnungsblatt Nr. 5, 2005
§ 2 Anderung der Bayerischen Bauordnung

Art. 68 Abs. 3 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. August
1997 (GVBI S. 433, BayRS 2132-1-1), zuletzt gedndert durch § 1 Nr. 58 des Gesetzes vom 7. August 2003
(GVBI S. 497), wird wie folgt geandert:

1. In Satz 1 werden die Worte ,die an einer deutschen Hochschule, einer deutschen o6ffentlichen oder
staatlich anerkannten Ingenieurschule oder an einer dieser gleichrangigen deutschen Lehrein-
richtung das Studium erfolgreich abgeschlossen haben" durch die Worte ,die nach dem Gesetz zum
Schutze der Berufsbezeichnung ,Ingenieur und Ingenieurin" (Ingenieurgesetz) die Berufsbezeichnung
Ingenieur oder Ingenieurin fihren dirfen" ersetzt.

2. Satz 2 wird aufgehoben; die Satzbezeichnung 1 entfallt.

Anderung vom 7. August 2003

Drittes Gesetz zur Aufhebung von Rechtsvorschriften
(3. Aufhebungsgesetz - 3. AufhG)

Vom 7. August 2003

Bayerisches Gesetzes- und Verordnungsblatt Nr. 17, 2003

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht
wird:

§ 1 Aufhebung von Rechtsvorschriften

Es werden aufgehoben:
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58.  Art. 93 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. August
1997 (GVBI S. 433, BayRS 2132-1-1), zuletzt geandert durch § 2 des Gesetzes vom 25. Mai 2003
(GVBI S. 335),

§ 3 In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am 1. September 2003 in Kraft.
Munchen, den 7. August 2003

Der Bayerische Ministerprasident

Dr. Edmund Stoiber

Anderung vom 9. Juli 2003

Bayerisches Gesetz zur Gleichstellung, Integration und Teilhabe von
Menschen mit Behinderung und zur Anderung anderer Gesetze
(Bayerlsches Behindertengleichstellungsgesetz und
Anderungsgesetze- BayBGG und AndG)

Bayerisches Gesetzes- und Verordnungsblatt Nr. 15, 2003 vom 9. Juli 2003
§ 4 Anderung der Bayerischen Bauordnung

Die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. August 1997 (GVBI S.
433, BayRS 2132-1-1), zuletzt gedndert durch § 2 des Gesetzes vom 25. Mai 2003 (GVBI S. 335), wird wie
folgt gedndert:

1. Art. 46 wird wie folgt geadndert:

a) Es wird folgender neuer Abs. 2 eingeflgt:
»(2) In Gebauden mit mehr als zwei Wohnungen miissen die Wohnungen eines Geschosses
barrierefrei erreichbar sein. In diesen Wohnungen mussen die Wohn- und Schlafrdume, eine
Toilette, ein Bad und die Kiiche oder Kochnische sowie der Raum mit Anschlussmdglichkeit fur eine
Waschmaschine mit dem Rollstuhl zugénglich sein. Die Satze 1 und 2 gelten nicht, soweit die
Anforderungen, insbesondere wegen schwieriger Gelandeverhalinisse, wegen des Einbaus eines
sonst nicht erforderlichen Aufzugs oder wegen ungtinstiger vorhandener Bebauung, nur mit
unverhaltnismaligem Mehraufwand erfullt werden kénnen."

b) Die bisherigen Abs. 2 bis 5 werden Abs. 3 bis 6.

2. Art. 51 wird wie folgt geandert:
a) Die Uberschrift erhalt folgende Fassung: ,Barrierefreies Bauen"
b) Abs. 1 erhalt folgende Fassung:

»(1) Bauliche Anlagen und andere Anlagen und Einrichtungen, die 6ffentlich zuganglich sind,
mussen in den dem allgemeinen Besucherverkehr dienenden Teilen so errichtet und instand
gehalten werden, dass sie von Menschen mit Behinderung, alten Menschen und Personen mit
Kleinkindern barrierefrei erreicht und ohne fremde Hilfe zweckentsprechend genutzt werden
kénnen. Diese Anforderungen gelten insbesondere fiir

1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens,
Tageseinrichtungen fur Kinder,

Sport- und Freizeitstatten,

Einrichtungen des Gesundheitswesens,

Buro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebaude,

Verkaufsstatten,

N o o b 0w D

Stellplatze, Garagen und Toilettenanlagen.

Sie gelten nicht bei Nutzungsanderungen wenn die Anforderungen nur mit unverhaltnismafigem
Aufwand erfillt werden kénnen. *Die Anforderungen an Gaststatten sind im Rahmen der
gaststattenrechtlichen Erlaubnis zu beachten.
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c) In Abs. 2 wird das Wort: ,Behinderten" durch die Worte ,Menschen mit Behinderung" ersetzt und die
Worte ,3. Tageseinrichtungen fur Kinder," gestrichen.

d) Abs. 4 erhalt folgende Fassung:

»(4) Bauliche Anlagen und andere Anlagen nach den Abs. 1 und 2 missen durch einen Eingang mit
einer lichten Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m stufenlos erreichbar sein. Vor Taren muss
eine ausreichende Bewegungsflache vorhanden sein. Rampen dirfen nicht mehr als 6 v. H. geneigt
sein; sie missen mindestens 1,20 m breit sein und beidseitig einen festen und griff sicheren
Handlauf haben. Am Anfang und am Ende jeder Rampe ist ein Podest, alle 6 m ein Zwi-
schenpodest anzuordnen. Die Podeste mussen eine Lange von mindestens 1,50 m haben.
Treppen missen an beiden Seiten griffsichere Handlaufe erhalten, die tber Treppenabsatze und
Fensteréffnungen sowie Uber die letzte Stufe zu fuhren sind. Die Treppen missen Setzstufen ha-
ben. Flure missen mindestens 1,50 m breit sein. Ein Toilettenraum muss auch fiir Benutzer von
Rollstihlen geeignet und erreichbar sein; er ist zu kennzeichnen. Art. 39 Abs. 6 gilt auch fir Ge-
baude mit weniger als sechs Vollgeschossen, soweit Geschosse fir Menschen mit Rollstiihlen
stufenlos erreichbar sein missen."

e) Es wird folgender Abs. 5 angefiigt:

»(5) Die Abs. 1, 2 und 4 gelten nicht, soweit die Anforderungen wegen schwieriger Gelandever-
haltnisse, unglinstiger vorhandener Bebauung oder im Hinblick auf die Sicherheit von Menschen
mit Behinderung oder alten Menschen nur mit einem unverhaltnismafligen Mehraufwand erfullt
werden koénnen."

Anderung vom 25. Mai 2003
Gesetz zur Anderung des Bayerischen Eisenbahn- und Bergbahngesetzes
sowie zur Anderun andeerer Rechtsvorschriften
Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 12 - vom 25. Mai 2003
§ 2 Anderung der Bayerischen Bauordnung

In Art. 87 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4.
August 1997 (GVBI S. 433, BayRS 2132-1-1), zuletzt gedndert durch § 10 des Gesetzes vom 24. Dezember
2002 (GVBI S. 962) werden die Worte ,Bergbahnen” und ,BayEBG* durch die Worte ,Seilbahnen® und
.BayESG" ersetzt.

Anderung vom 24. Dezember 2002
Gesetz zur Starkung elektronischer Verwaltungstatigkeiten

Vom 24. Dezember 2002
Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 29, 2002

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht
wird:

§ 10 Anderung der Bayerischen Bauordnung

Die Bayerische Bauordnung (BayBO) wird wie folgt geandert:

1. In Art. 7 Abs. 5 Satz 1 werden nach dem Wort ,schriftlich" ein Komma und die Worte ,aber nicht in
elektronischer Form" eingefiigt.

2. In Art. 72 Abs. 2 Satz 1 wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgender Halbsatz angefiigt:
»Art. 3a des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes findet keine Anwendung.

§ 25 In-Kraft-Treten
Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2003 in Kraft.
Minchen, den 24. Dezember 2002

Der Bayerische Ministerprasident
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Dr. Edmund Stoiber

Anderung vom 27. Dezember 1999

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Junii 1985 uber
die Umweltvertraglichkeitspriifung bei bestimmten 6ffentlichen und privaten
Projekten (Bayerisches UVP-Richtlinie Umsetzungsgesetz — BayUVPRLUG)

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 28 - vom 27. Dezember 1999
GVBI 1999, Nr. 28, Seite 539)

§ 7 Anderung der Bayerischen Bauordnung
Die Bayerische Bauordnung (BayBO) wird wie folgt geadndert:

1. Art. 2 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 erhalt folgende Fassung:
»1. Aufschlttungen, soweit sie nicht unmittelbare Folge von Abgrabungen sind,*

2. In Art. 9 Abs. 1 werden die Worte ,Abstellplatze, Aufschittungen und Abgrabungen® durch die
Worte ,Abstellplatze und Aufschittungen im Sinn des Art. 2 Abs. 1 Nr. 3“ ersetzt.

3. Art. 63 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 erhalt folgende Fassung:
»,8. Aufschlttungen mit einer Grundflache bis zu 500 m? und einer Héhe bis zu 2 m,*

4. Art. 87 Abs. 1 erhalt folgende Fassung:

»(1) Keiner Baugenehmigung, Zustimmung oder Bautberwachung nach diesem Gesetz bedlrfen

1. nach anderen Rechtsvorschriften zulassungsbediirftige Anlagen in oder an oberirdischen
Gewassern und Anlagen, die dem Ausbau, der Unterhaltung oder der Benutzung eines
Gewassers dienen oder als solche gelten, insbesondere Wehranlagen und Damme;
ausgenommen sind Gebaude, Uberbriickungen, Lager-, Camping- und Wochenendplatze,

2. Anlagen, die einer Genehmigung nach dem Bayerischen Abgrabungsgesetz (BayAbgrG)
bedurfen,

3. nach anderen Rechtsvorschriften zulassungsbediirftige Anlagen fir die 6ffentliche
Versorgung mit Elektrizitdt, Gas, Warme, Wasser und fur die 6ffentliche Verwertung oder
Beseitigung von Abwassern; ausgenommen sind oberirdische Anlagen mit einem umbauten
Raum von mehr als 100 m3, Gebaude und Uberbriickungen,

4. nichtéffentliche Eisenbahnen, nichtéffentliche Bergbahnen und sonstige Bahnen besonderer
Bauart, auf die die Vorschriften Uber fliegende Bauten keine Anwendung finden, im Sinn des
Gesetzes uber die Rechtsverhaltnisse der nichtbundeseigenen Eisenbahnen und
Bergbahnen in Bayern (BayEBG),

5. Werbeanlagen, soweit sie einer Zulassung nach StralRenverkehrsrecht oder nach
Eisenbahnrecht bedurfen,

6 Anlagen, die nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz einer Genehmigung bedirfen,
7. Beschneiungsanlagen nach Art. 59a BayWaG,
8 Anlagen, die einer gewerberechtlichen Genehmigung oder Erlaubnis bediirfen,
9. Anlagen, die einer Errichtungsgenehmigung nach dem Atomgesetz bedurfen,
10.  Friedhofe, die einer Genehmigung nach dem Bestattungsgesetz (BestG) bedirfen.*
5. Art. 89 wird wie folgt gedndert:

a) in Absatz 1 werden die Worte ,einer Million Deutsche Mark® durch die Worte
sfunfhundertausend Euro® ersetzt.

b) In Absatz 2 werden die Worte ,zehntausend Deutsche Mark“ durch die Worte ,funftausend
Euro® ersetzt.

Anderung vom 16. Dezember 1999
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Gesetz zur Ausfiuhrung des Gesetzes zur Abschaffung des Bayerischen Senates

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 27 - vom 16. Dezember 1999

§ 15 Anderung der Bayerischen Bauordnung

In Art. 90 Abs. 9 und 10 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) werden jeweils die Worte ,nach Anhdrung
des Senats” gestrichen.

Anderung vom 24. Juli 1998

Gesetz zur Anderung der Bayerischen Bauordnung
Vom 24. Juli 1998

GVBI. 1998 Nr. 15, S. 439

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das nach Anhérung des Senats
hiermit bekanntgemacht wird:

§1

Die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. August 1997 (GVBI S.
433, ber. 1998 S. 270, BayBS 2132-1-1), gedndert durch Art. 45 des Gesetzes vom 10. Juli 1998 (GVBI S.
389), wird wie folgt geandert:

1. Art. 42 Abs. 2 erhalt folgende Fassung:

“(2) Hausabwasser aus abgelegenen landwirtschaftlichen Anwesen oder abgelegenen Anwesen, die
friher einem landwirtschaftlichen Betrieb dienten und deren Hausabwasser bereits in Gruben eingeleitet
worden sind, dirfen in Gruben eingeleitet werden, wenn

1. das Abwasser in einer Mehrkammerausfaulgrube vorbehandelt wird und

2. die ordnungsgemale Entsorgung oder Verwertung des geklarten Abwassers und des
Fakalschlamms gesichert ist."

2. Art. 68 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 4 wird wie folgt gedndert:
aa) In Nummer 4 wird nach dem Wort “Gebauden" der Punkt durch ein Komma ersetzt.
bb) Es wird folgende Nummer 5 angefugt:

»9. einen Studiengang der Fachrichtung Holzbau und Ausbau, den das Staatsministerium des
Innern als gleichwertig mit einer Ausbildung nach Absatz 3 Satz 1 einschlieRlich der
Anforderungen auf Grund der Verordnung nach Art. 90 Abs. 11 anerkannt hat, erfolgreich
abgeschlossen hat, fir die Vorhaben nach Absatz 3 Satz 1, sofern sie in Holzbauweise
errichtet werden."

b) Absatz 7 Satz 2 wird wie folgt geadndert:
aa) In Nummer 2 wird nach dem Wort “besitzen" der Punkt durch ein Komma ersetzt.
bb) Es wird folgende Nummer 3 angefugt:
“3. Bauvorlageberechtigte im Sinn des Absatzes 4 Nr. 5."

§2
Dieses Gesetz tritt am 1. August 1998 in Kraft.
Munchen den 24. Juli 1998
Der Bayerische Ministerprasident
Dr. Edmund Stoiber

Anderung vom 10. Juli 1998

Gesetz uber die Rechtsverhiltnisse der nichtbundeseigenen Eisenbahnen und der
Seilbahnen in Bayern (Bayerisches Eisenbahn- und Seilbahngesetz — BayESG)

Bayern - Version 4.1 - 01.10.2006 -52- © 2006 FeuerTRUTZ GmbH



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 14 - vom 10. Juli 1998
Art. 45 Anderung der Bayerischen Bauordnung

Art. 87 Abs. 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. August
1997 (GVBI S. 433, BayRS 2132-1-1) wird wie folgt geandert:

1. Es wird folgende neue Nummer 3 eingeflgt:

»3. hichtéffentliche Eisenbahnen, nichtoffentliche Bergbahnen und sonstige Bahnen besonderer
Bauart, auf die die Vorschriften Uber fliegende Bauten keine Anwendung finden, im Sinn des
Gesetzes uber die Rechtsverhaltnisse der nicht-bundeseigenen Eisenbahnen und der Bergbahnen
in Bayern (BayEBG),"

2. Die bisherigen Nummern 3 bis 8 werden neue Nummern 4 bis 9.

Minchen, den 10. Juli 1998
Der Bayerische Ministerprasident
Dr.Edmund Stoiber

Berichtigung vom 21. April 1998

Berichtigung (2132-1-1)

GVBI 1998 Nr. 10, Seite 270

Die Bekanntmachung der Neufassung der Bayerischen Bauordnung vom 4. August 1997 (GVBI S. 433,
BayRS 2132-1-1) wird wie folgt berichtigt:

1. Im Einleitungssatz mul} es statt: “des Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Beschleunigung
baurechtlicher Verfahren vom 26. Juni 1997” richtig lauten: “des Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung
und Beschleunigung baurechtlicher Verfahren vom 26. Juli 1997”.

2. In der Inhaltstbersicht muf} die Uberschrift zu Art. 63 “Ausnahmen von der Genehmigungspflicht fir
Errichtung und Anderung” richtig lauten: “Ausnahmen von der Genehmigungspflicht fr die Errichtung
und Anderung”.

3. In Art. 16 Abs. 3 mul} der Begriff “Anlangen” richtig “Anlagen” lauten.

4. In Art. 19 Abs. 4 mul} es statt: “nach Maldgabe der Art. 19 bis 22 und der Art. 24 bis 27” richtig lauten:
“nach MaRgabe der Art. 19 bis 22 und 24 bis 27 “.

5. In Art. 63 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 Buchst. ¢ und 13 Buchst. a mul} es statt:

“im Sinn des § 35 Abs. 1 Nr. 1 und § 201 BauGB” richtig lauten: “im Sinn der § 35 Abs. 1 Nr. 1" und §
201 BauGB".

In der FuBnote " wird folgender Text angeflgt:

) Entsprechend der Anderung des § 35 Abs. 1 BauGB zum 1. Januar 1998 ist ein Betrieb auch ein
solcher nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 BauGB.”
6. In Art. 64 Abs. 5 Satz 1 wird nach “jeweiligen Bauabschnitte” ein Komma eingefiigt.

7. In Art. 70 Abs. 2 Satz 2 mul es statt: “36 Abs. 2 Satz 2 BauGB?” richtig lauten: “§ 36 Abs. 2 Satz 2
BauGB’.

8. In Art. 85 Abs. 3 Nr. 4 muf} es statt “Grundlache” richtig “Grundflache” heil3en.

9. In Art. 90 Abs. 11 Satz 1 muB es statt: “im Sinn der Art. 64 Abs. 4 Satz 2 und Art. 73 Abs. 2 Satz 1” richtig
lauten: “im Sinn des Art. 68 Abs. 7 Satz 2 Nr. 2”.

Munchen, den 21. April 1998
Bayerisches Staatsministerium des Innern
Im Auftrag

Dr. Waltner, Ministerialdirektor
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Bauaufsichtliches Verfahren, Bauvorlagen, Baufreistellung

Verordnung uber die Bauvorlagen im bauaufsichtlichen Verfahren, den Abgrabungsplan und die
bautechnischen Nachweise

Vollzug der Bayerischen Bauordnung, des Bayerischen Abgrabungsgesetzes und der Verordnung Uber die
Bauvorlagen im bauaufsichtlichen Verfahren

Verordnung uber die Bauvorlagen im bauaufsichtlichen Verfahren, den
Abgrabungsplan und die bautechnischen Nachweise

(Bauvorlagenverordnung -BauVorlV)
Vom 8. Dezember 1997
Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 26/1997, S. 822-826, 2132-1-2-|
Grundlage®

Zuletzt gedndert am 28. Dezember 1999

Hinweis: Diese Vorschrift ist auf der Brandschutz-Nachweis-CD abgedruckt.

Anderung der Bauvorlagenverordnung

Verordnung zur Anderung der Bauvorlagenverordnung
Vom 28. Dezember 1999

Grundlage5
GVBI. 1999, Nr. 28, S. 589

§1
Die Verordnung Uber die Bauvorlagen im bauaufsichtlichen Verfahren und die bautechnischen Nachweise
(Bauvorlagenverordnung - BauVorlV) vom 8. Dezember 1997 (GVBI S. 822, ber. 1998 S. 271, BayRS 2132-
1-2-1) wird wie folgt geandert:
1. In der Uberschrift werden nach dem Wort "Verfahren” ein Komma und die Worte "den Abgrabungsplan”
eingeflgt.

2. In der Eingangsformel werden vor den Worten “erldsst das Bayerische Staatsministerium des Innern” die
Worte "und Art. 7 Abs. 2 des Bayerischen Abgrabungsgesetzes (BayAbgrG) vom 27. Dezember 1999
(GVBI S. 532, BayRS 2132-2-1) eingefligt.

3. In der Inhaltstibersicht wird folgender Abschnitt IV (§ 11a) eingefugt:
"Abschnitt IV
Abgrabungsplan
§ 11 a Abgrabungsplan”
4. Es wird folgender Abschnitt IV eingefugt:
"Abschnitt IV: Abgrabungsplan

* Auf Grund von Art. 90 Abs. 4 bis 6 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 4. August 1997 (GVBI S. 433, BayRS 2132-1-1) und Art. 7 Abs. 2 des Bayerischen
Abgrabungsgesetzes (BayAbgrG) vom 27. Dezember 1999 (GVBI S. 532, BayRS 2132-2-1) erlaf3t das
Bayerische Staatsministerium des Innern folgende Verordnung:

® Auf Grund des Art. 7 Abs. 2 des Bayerischen Abgrabungsgesetzes (BayAbgrG) vom 27. Dezember 1999
(GVBI S. 532, BayRS 2132-2-1) erlasst das Bayerische Staatsministerium des Innern folgende Verordnung:
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§ 11a Abgrabungsplan

1FUr den Abgrabungsplan (Art. 7 Abs. 1 Satz 1 BayAbgrG) gelten die Vorschriften der Abschnitte | bis IlI
entsprechend. 2In den Fallen des Art. 8 BayAbgrG bleiben weitergehende Anforderungen nach Abschnitt
Il des Flnften Teils des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) unberihrt.”

§2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2000 in Kraft.
Munchen, den 28. Dezember 1999

Bayerisches Staatsministerium des Innern

Dr.

Gunther Beckstein, Staatsminister

Vollzug der Bayerischen Bauordnung, des Bayerischen Abgrabungsgesetzes und
der Verordnung tliber die Bauvorlagen im bauaufsichtlichen Verfahren

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern
Vom 28. Dezember 1999 Nr. |l B 4-4102.2-002/99

AlIMBI 2000, Nr. 1, S. 6

An die Regierungen

1.

LA

unteren Bauaufsichtsbehorden

Gemeinden

Gemal § 6 Abs.2 der Verordnung uber die Bauvorlagen im bauaufsichtlichen Verfahren in der Fassung
der Bekanntmachung vom 8. Dezember 1997 (GVBI S. 822, BayRS 2132-1-2-1), geandert durch
Verordnung vom 28. Dezember 1999 (GVBI S. 589), werden die anliegenden Vordrucke (Anlage 1:
Bauantrag und Abgrabungsantrag mit Erlauterung, Anlage 2: Baubeschreibung, Anlage 4: Anzeige des
Abbruchs einer baulichen Anlage, Anlage 5: Abstandsflachentibernahme, Anlage 6: Bestimmung des
Verantwortlichen fir die Bauausflihrung nach Art. 57 Abs. 3 Satz 2 BayBO) bekanntgemacht und
verbindlich eingefiihrt. Die Anlage 3 (Stellungnahme der Gemeinde) wird zur Verwendung empfohlen.

Antrage auf Baugenehmigung und Vorbescheid, die Vorlage im Verfahren der Genehmigungsfreistellung
und die Anzeige des Abbruchs einer baulichen Anlage sowie Antrage auf Abgrabungsgenehmigung sind
nur unter Verwendung dieser Vordrucke einzureichen.

Inhalt und graphische Anordnung sind verbindlich. Die drucktechnische Ausfiihrung (Farbgebung,
Durchschreibeblatter etc.) bleibt den Behérden oder Verlagen tberlassen. Antrage, die in der Form des
bekanntgemachten Vordrucks gestellt werden, sind unabhangig von der drucktechnischen Ausfiihrung
von allen Gemeinden und Bauaufsichtsbehérden entgegenzunehmen. Dies gilt insbesondere auch fir
computergestutzt hergestellte Vordrucke.

Planmappen kénnen auch kinftig verwendet werden. Sie sollen in den Farben grin (Urschrift), rot
(Ausfertigung fur den Bauherrn) und beige (Ausfertigung fir die Gemeinde, die nicht untere
Bauaufsichtsbehdrde ist) gehalten sein. In der rechten oberen Ecke des Deckblatts sind Felder fir den
Namen des Antragstellers, das Aktenzeichen und den Namen der Gemeinde vorzusehen. Weitere
Angaben der Bau- bzw. Abgrabungsantragsvordrucke oder Angaben fir die Stellungnahme der
Gemeinde durfen nicht auf die Planmappen gedruckt werden.

Diese Bekanntmachung tritt am 10. Januar 2000 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Bekanntmachung vom 14.
November 1997 (AlIMBI S. 811) aul3er Kraft.

Dr. Brugger

Ministerialdirektor

EAPI 602
GAP 14102 AlIMBI 2000 S.6
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Anmerkung:

Die in der Bekanntmachung enthaltenen Vordrucke sind auf der Bauvorschriften-CD nicht aufgenommen.

Quellenangabe:

Allgemeines Ministerialblatt

Nummer 1, Minchen, 3. Januar 2000

13. Jahrgang

Herstellung und Vertrieb:

Max Schick GmbH, Druckerei und Verlag
Karl-Schmidt-StralRe 13

81829 Minchen

Tel. 089/429201/02

Bauprodukte

Verordnung uber bauordnungsrechtliche Regelungen fiir Bauprodukte und
Bauarten

(Bauprodukte- und Bauartenverordnung - BauPAV)°
Vom 20. September 1999
GVBI. Nr. 21, 1999

Grundlage’

Hinweis: Diese Vorschrift ist auf der Brandschutz-Nachweis-CD abgedruckt.

Bautechnische Prufungsverordnung

Verordnung uber die bautechnische Priifung baulicher Anlagen
(Bautechnische Priifungsverordnung)

Vom 11. November 1986
GVBI. 1986, S. 339
Zuletzt geandert am 28.Marz 2001 (GVBI. 2001, S. 174)

Hinweis: Diese Vorschrift ist auf der Brandschutz-Nachweis-CD abgedruckt.

® Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni
1998 Uber ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften (ABI.LEG Nr.
204 S. 37), zuletzt geandert durch die Richtlinie 98/48/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom
20. Juli 1998 (ABLLEG Nr. L 217 S. 18), sind beachtet worden.

" Auf Grund von Art. 19 Abs. 4 bis 6, Art. 23 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 2, Art. 90 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 und Abs. 7
und Art. 92 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 4. August 1997 (GVBI S. 433, BayRS 2132-1-1), zuletzt gedndert durch Gesetz vom
24. Juli 1998 (GVBI S. 439), erlasst das Bayerische Staatsministerium des Innern folgende Verordnung:
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Campingplatze

Verordnung uiber den Bau und Betrieb von Campingplatzen
(Campingplatzverordnung - CPIV)
vom 22. September 1995
GVBI. S. 710
Zuletzt gedndert am 8. Dezember 1997

Grundlage®

Hinweis: Diese Vorschrift ist auf der Brandschutz-Nachweis-CD abgedruckt.

Fliegende Bauten
Vollzug des Art. 85 Bayerische Bauordnung
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern
Vom 13. Méarz 2000 Nr. I B 7-4115.121-003/99
AIIMBI. 2000, Nr. 9, S. 348

Hinweis: Diese Vorschrift ist auf der Brandschutz-Nachweis-CD abgedruckt.

Anhang 2 (Richtlinie liber den Bau und Betrieb fliegender Bauten (FIBauR)

Richtlinie tiber den Bau und Betrieb fliegender Bauten
(FIBauR)®
Fassung Dezember 1997

Hinweis: Diese Vorschrift ist auf der Brandschutz-Nachweis-CD abgedruckt.

Elektrische Anlagen

Verordnung uiber den Bau von Betriebsraumen fiir elektrische Anlagen
(EltBauV)
vom 17. April 1977
GVBI. BayRS 2132-1-8-I
Zuletzt geandert am 8. Dezember 1997

Grundlagem

® Auf Grund von Art. 90 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 4. August 1997 (GVBI S. 433, BayRS 2132-1-1) und Art. 25 Abs. 1 und Art. 38 Abs. 3
Nrn. 3 und 4 des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes (LStVG) erlaf3t das Bayerische Staatsministerium
des Innern folgende Verordnung:

° Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom
22. Juni 1998 Uber ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften
(ABI. EG Nr. L204 S. 37) sind beachtet worden.
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Hinweis: Diese Vorschrift ist auf der Brandschutz-Nachweis-CD abgedruckt.

Feuerungsanlagen

Verordnung uber Feuerungsanlagen, Warme- und Brennstoffversorgungsanlagen
(Feuerungsverordnung - FeuV)
vom 6. Marz 1998
GVBI. 1998 S. 112
Zuletzt gedndert am 8. Dezember 1997

Hinweis: Diese Vorschrift ist auf der Brandschutz-Nachweis-CD abgedruckt.

Feuerbeschau

Verordnung uber die Feuerbeschau
(FBV)

Vom 5. Juni 1999
GVBI.1999, S. 270

Hinweis: Diese Vorschrift ist auf der Brandschutz-Nachweis-CD abgedruckt.

Garagen

Verordnung uiber den Bau und Betrieb von Garagen
vom 30. November 1993
GVBI. 1993 S. 910
Zuletzt geandert am 2. August 2001

Hinweis: Diese Vorschrift ist auf der Brandschutz-Nachweis-CD abgedruckt.

Gaststatten

Verordnung uber den Bau von Gast- und Beherbergungsstatten
(Gaststattenbauverordnung - GastBauV)
vom 13. April 1986

GVBI. 1986 S. 304
Zuletzt gedndert am 18. November 2004

Hinweis: Diese Vorschrift ist auf der Brandschutz-Nachweis-CD abgedruckt.

Verordnung zur Anderung der Gaststittenverordnung

'% Auf Grund des Art. 90 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 3 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 4. August 1997 (GVBI S. 433, BayRS 2132-1-) erla3t das Bayerische
Staatsministerium des Innern folgende Verordnung:
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Vom 21. Januar 2003
GVBI. 2003, Nr. 2, S. 6

Auf Grund von § 14 Satze 1 und 2, § 18 Abs. 1, § 21 Abs. 2 Satz 1, § 26 Abs. 1 Satz 2 und § 30 des
Gaststattengesetzes (GastG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. November 1998 (BGBI | S.
3418), zuletzt gedndert durch Art. 2 des Gesetzes vom 24. August 2002 (BGBI | S. 3412), sowie § 155 Abs. 2
der Gewerbeordnung (GewO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBI | S. 202),
zuletzt gedndert durch Art. 9 des Gesetzes vom 11. Oktober 2002 (BGBI | S. 3970), erlasst die Bayerische
Staatsregierung folgende Verordnung:

§ 1

Die Verordnung zur Ausflihrung des Gaststattengesetzes (Gaststattenverordnung - GastV) vom 22. Juli 1986
(GVBI S. 295, BayRS 7130-1-W), zuletzt gedndert durch § 2 der Verordnung vom 18. Dezember 2001 (GVBI
S. 1030), wird wie folgt geandert:

1. § 1 wird wie folgt geandert:

a) In Abs. 2, letzter Halbsatz werden die Worte ,nach Art. 65 Abs. 2 der Bayerischen Bauordnung® durch
die Worte ,nach Art. 59 Abs. 2 der Bayerischen Bauordnung“ ersetzt.

b) Abs. 6 erhalt folgende Fassung:

»(6) FUr die Anordnung von Ausnahmen von der Sperrzeit fur einzelne Betriebe nach § 11 sind die
Gemeinden, in Ausnahmefallen auch die Polizeiinspektionen und -stationen zustandig.”

2. § 8 Abs. 1 erhalt folgende Fassung:

»(1) 1Die Sperrzeit fir Schank- und Speisewirtschaften sowie flir 6ffentliche Vergniigungsstatten beginnt
an Werktagen um 2 Uhr und endet um 6 Uhr. 2An Wochenenden (Freitag/Samstag, Samstag/Sonntag)
beginnt die Sperrzeit um 3 Uhr und endet um 6 Uhr. 3Die Wochenendregelung gilt auch fir Feiertage; an
stillen Tagen im Sinn von Art. 3 Abs. 1 des Gesetzes Uber den Schutz der Sonn- und Feiertage -
Feiertagsgesetz - FTG - (BayRS 1131-3-1), zuletzt geandert durch § 5 des Gesetzes vom 24. April 2001
(GVBI S. 140), beginnt die Sperrzeit um 1 Uhr und endet um 6 Uhr.*

§ 2 In-Kraft-Treten
Diese Verordnung tritt am 15. Februar 2003 in Kraft.
Minchen, den 21. Januar 2003
Der Bayerische Ministerprasident
Dr. Edmund Stoiber
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Hochhausverordung
Richtlinien liber die bauaufsichtliche Behandlung von Hochhausern
In der Fassung Oktober 1982

Vom 25. Mai 1983 (MABI. S. 495)

Hinweis: Diese Vorschrift ist auf der Brandschutz-Nachweis-CD abgedruckt.

Sachverstandige
Verordnung uber die verantwortlichen Sachverstiandigen im Bauwesen

(SachverstandigenverordnungBau - SVBau)
Vom 24. September 2001
GVBI. 2001, Nr. 19

Auf Grund des Art. 90 Abs. 9 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) erlasst die Bayerische Staatsregierung
mit Zustimmung des Landtags folgende Verordnung:

Hinweis: Diese Vorschrift ist auf der Brandschutz-Nachweis-CD abgedruckt.

Schule

SchulbauV - Schulbauverordnung - Bayern -
Vom 30. Dezember 1994

GVBI. Nr. 2, 1995 S. 61; 15.12.2003 S. 896
Zuletzt gedndert am 27. November 2003

Hinweis: Diese Vorschrift ist auf der Brandschutz-Nachweis-CD abgedruckt.

Sicherheitsanlagen

Verordnung uber Priifungen von sicherheitstechnischen Anlagen und
Einrichtungen

(Sicherheitsanlagen-Priifverordnung - SPrufV)
Vom 3. August 2001

GVBI. 2001, Nr. 19

Auf Grund des Art. 90 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) erlasst das Bayerische
Staatsministerium des Innern folgende Verordnung:

Hinweis: Diese Vorschrift ist auf der Brandschutz-Nachweis-CD abgedruckt.
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Technische Baubestimmungen

Bekanntmachung

Anlage: Liste der Technischen Baubestimmungen = Technische Regeln

Teil I: Technische Regeln fir die Planung, Bemessung und Konstruktion baulicher Anlagen
und ihrer Teile.

Teil Il: Anwendungsregelungen fir Bauprodukte und Bausatze nach europaischen
technischen Zulassungen und harmonisierten Normen nach der
Bauproduktenrichtlinie

Anhang zur Anlage

1 Technische Regeln zu Lastannahmen und Grundlagen der Tragwerksplanung

2 Technische Regeln zur Bemessung und zur Ausfiihrung

2.1 Grundbau 2.2 Mauerwerksbau 2.3 Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau

2.4 Metallbau 2.5 Holzbau 2.6 Bauteile 2.7 Sonderkonstruktionen

3 Technische Regeln zum Brandschutz

4 Technische Regeln zum Warme- und zum Schallschutz

4.1 Warmeschutz 4.2 Schallschutz

5 Technische Regeln zum Bautenschutz

5.1 Schutz gegen seismische Einwirkungen 5.2 Holzschutz

6 Technische Regeln zum Gesundheitsschutz

7 Technische Regeln als Planungsgrundlagen

Anlage 1 ff. Anlage 2 ff. Anlage 3 ff. Anlage 4 ff.
Anlage 5 ff. Anlage 6 ff. Anlage 7 ff.

Richtlinie Gber den baulichen Brandschutz im Industriebau (Industriebaurichtlinie — IndBauR)

Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Hohlraumestriche und Doppelbdden

Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Leitungsanlagenrichtlinie - LAR)

Richtlinien Uber den Bau und Betrieb Fliegender Bauten (FIBauR)
Bauaufsichtliche Richtlinie Uber die Liftung fensterloser Kiichen, Bader und Toilettenrdume in WWohnungen

Richtlinien fiir die Bewertung und Sanierung schwach gebundener Asbestprodukte in Gebauden

Richtlinie fiir die Bewertung und Sanierung Pentachlorphenol (PCP)-belasteter Baustoffe und Bauteile in
Gebauden

DEUTSCHE NORM Dezember 1996 Beton und Stahlbeton
Richtlinie Uber den Brandschutz bei der Lagerung von Sekundéarstoffen aus Kunststoff (Kunststofflager-

Richtlinie KLR)

Richtlinien Uber Flachen fir die Feuerwehr auf Grundstlicken

Literaturhinweise auf Richtlinien und DIN-Normen, die in der Liste der Technischen Baubestimmungen
abgedruckt sind
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Liste der Technischen Baubestimmungen*) — Fassung August 2005 -

AlIMBI. Sonderheft Nr. 1/2005

Hinweis: Diese Vorschrift ist auf der Brandschutz-Nachweis-CD abgedruckt.

Teil I: Technische Regeln fiir die Planung, Bemessung und Konstruktion baulicher
Anlagen und ihrer Teile

Hinweis: Diese Vorschrift ist auf der Brandschutz-Nachweis-CD abgedruckt.

Teil Il: Anwendungsregelungen fiir Bauprodukte und Bausatze nach europaischen
technischen Zulassungen und harmonisierten Normen nach der
Bauproduktenrichtlinie

Hinweis: Diese Vorschrift ist auf der Brandschutz-Nachweis-CD abgedruckt.

Anhang zur Anlage (Liste der Technischen Baubestimmungen)

Hinweis: Diese Vorschrift ist auf der Brandschutz-Nachweis-CD abgedruckt.

Richtlinie Gber den baulichen Brandschutz im Industriebau (Industriebaurichtlinie — IndBauR)

Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Hohlraumestriche und Doppelbdden

Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Leitungsanlagenrichtlinie - LAR)

Richtlinien Uber den Bau und Betrieb Fliegender Bauten (FIBauR)
Bauaufsichtliche Richtlinie Uber die Liftung fensterloser Kiichen, Bader und Toilettenrdume in WWohnungen

Richtlinien fiir die Bewertung und Sanierung schwach gebundener Asbestprodukte in Gebauden

Richtlinie fir die Bewertung und Sanierung Pentachlorphenol (PCP)-belasteter Baustoffe und Bauteile in
Gebauden

DEUTSCHE NORM Dezember 1996 Beton und Stahlbeton
Richtlinie Uber den Brandschutz bei der Lagerung von Sekundéarstoffen aus Kunststoff (Kunststofflager-

Richtlinie KLR)

Richtlinien Uber Flachen fir die Feuerwehr auf Grundstlicken

7 Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998
Uber ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften (ABI. EG Nr. L 204 S. 37),
geéandert durch die Richtlinie 98/48/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 (ABI. EG Nr.

L 217, S. 18) sind beachtet worden.
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Richtlinie tber den baulichen Brandschutz im Industriebau (Industriebaurichtlinie —
IndBauR)

- Fassung Marz 2000

AlIMBI Nr. 14/2001

(Die IndBauRL ist in der Liste der Technischen Baubestimmungen - Fassung Oktober 2001 nicht enthalten.
Es wird dort jedoch auf die Muster-IndBauRL verwiesen. Diese ist auf der CD in den ,Muster-Vorschriften®
abgedruckt.)

Hinweis: Diese Vorschrift ist auf der Brandschutz-Nachweis-CD abgedruckt.

Richtlinie tiber brandschutztechnische Anforderungen an Hohlraumestriche und
Doppelboden

- Fassung Dezember 1998 -

AlIMBI Nr. 14/2001

(Die Hohlraumestriche und Doppelbdden-RL ist in der Liste der Technischen Baubestimmungen - Fassung
Oktober 2001 nicht enthalten. Es wird dort jedoch auf die Muster-RL verwiesen. Diese ist auf der CD in den
~Muster-Vorschriften“ abgedruckt.)

Richtlinie tiiber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen
(Leitungsanlagenrichtlinie - LAR)

- Fassung Marz 2000

AlIMBI Nr. 14/2001

(Die MLAR ist in der Liste der Technischen Baubestimmungen - Fassung Oktober 2001 nicht enthalten. Es
wird dort jedoch auf die Muster-LAR verwiesen. Diese ist auf der CD in den ,Muster-Vorschriften®
abgedruckt.)

Richtlinien liber den Bau und Betrieb Fliegender Bauten (FIBauR)
AIIMBI Nr. 14/2001

(Die FIBauRL ist in der Liste der Technischen Baubestimmungen - Fassung Oktober 2001 nicht enthalten.)

Bauaufsichtliche Richtlinie lUber die Liiftung fensterloser Kiichen, Bader und
Toilettenraume in Wohnungen

— FassungApril 1988 —***)"

AlIMBI Nr. 18/1997
(Anlage E zur Liste der Technischen Baubestimmungen - Fassung November 1996)

Hinweis: Diese Vorschrift ist auf der Brandschutz-Nachweis-CD abgedruckt.

" Betrifft Fassung der Muster-Richtlinie der ARGEBAU; Anderungen gegeniiber der Muster-Richtlinie
beziehen sich auf die Rechtsgrundlagen
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Richtlinien fur die Bewertung und Sanierung schwach gebundener Asbestprodukte
in Gebauden

- Fassung Januar 1996 -

AlIMBI Nr. 18/1997
(Anlage F zur Liste der Technischen Baubestimmungen - Fassung November 1996)

Hinweis: Diese Vorschrift ist auf der Brandschutz-Nachweis-CD abgedruckt.

Richtlinie fur die Bewertung und Sanierung Pentachlorphenol (PCP)-belasteter
Baustoffe und Bauteile in Gebauden

- Fassung Oktober 1996 -

AlIMBI Nr. 18/1997
(Anlage E zur Liste der Technischen Baubestimmungen - Fassung November 1996)

Hinweis: Diese Vorschrift ist auf der Brandschutz-Nachweis-CD abgedruckt.

DEUTSCHE NORM Dezember 1996 Beton und Stahlbeton

Bemessung und Ausfiihrung
DIN 1045/A1 Anderung A1

(Anlage 1 zur Liste der Technischen Baubestimmungen - Fassung November 1996, Anderung vom 26.
November 1998)

ICS 91.100.30 Anderung von DIN 1045: 1988-07
Deskriptoren: Bauwesen, Beton, Stahlbeton, Bemessung, Ausfihrung

Concrete and reinforced concrete — design and construction — Alteration A1
Béton et béton arme — dimensionnement et réalisation — Modification A1

Quelle: Normenausschul® Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fr Normung e.V

Vorwort

Diese Anderung wurde vom NormenausschuR Bauwesen, Fachbereich 07 ,Beton und Stahlbetonbau —
Deutscher Ausschul fur Stahlbeton®, Arbeitsausschuf® 07.02.00 ,Betontechnik” erarbeitet. Sie Gibernimmt die
Festlegungen der DIN 1164-1: 1994-10 und paf3t die Anwendungsregeln fir Zement in Beton den
Gegebenheiten der Zementnormen an.

Ferner werden die bisher in DIN 1045 Ausgabe Juli 1988 bekannt gewordenen Druckfehler richtig gestellt.
1 Festigkeitsklassen
2. Anwendungsregeln flr Zement nach DIN 1164-1: 1994-10

Anhang A (normativ) - Druckfehlerberichtigungen

1 Festigkeitsklassen

Far die in DIN 1045, Abschnitte 6.5.5.1, 6.5.6.1, 6.5.6.3, 6.7.1, 7.4.3.5.3 (Tabelle 7); 11.1. und 12.3.1 (Tabelle
8) in Ubereinstimmung mit der alten DIN 1164-1 gewahlten Festigkeitsklassen gelten die in DIN 1164-1:
1994-10, Anhang A, Tabelle A.2, angegebenen neuen Festigkeitsklassen.

2. Anwendungsregeln fir Zement nach DIN 1164-1: 1994-10
6.5.7.4 Beton mit hohem Frost- und Tausalzwiderstand

(1) Beton, der im durchfeuchteten Zustand Frost-Tauwechseln und der gleichzeitigen Einwirkung von
Tausalzen ausgesetzt ist, mul® mit hohem Frost- und Tausalzwiderstand hergestellt und entsprechend
verarbeitet werden. Dazu sind Portlandzement CEM |, Portlandhittenzement CEM [I/A-S und CEM I1/B-S,
Portlanddlschieferzement CEM II/A-T und CEM II/B-T, Portlandkalksteinzement CEM II/A-L oder
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Hochofenzement CEM IlI/A und CEM 11I/B nach DIN 1164-1 und Betonzuschlage mit erhdhten
Anforderungen an den Widerstand gegen Frost und Taumittel eFT (siehe DIN 4226-1) notwendig.

(4) Fur Beton, der einem sehr starken Frost-Tausalzangriff, wie bei Betonfahrbahnen, ausgesetzt ist, sind
Portlandzement CEM I, Portlandhiittenzement CEM II/A-S und CEM II/B-S, Portlanddlschieferzement CEM
II/A-T und CEM II/B-T oder Portlandkalksteinzement CEM II/A-L nach DIN 1164-1 oder Hochofenzement
CEM Ill/A nach DIN 1164-1 mindestens der Festigkeitsklasse 42,5 zu verwenden. Es darf auch
Hochofenzement CEM lII/A der Festigkeitsklasse 32,5 R verwendet werden, wenn der Huttensandgehalt
héchstens 50% betragt.

Anhang A (normativ) - Druckfehlerberichtigungen

Zu Abschnitt 6.5.7.4
Absatz (1), Zeile 8: Hinter dem Wort ,Frost“ entfallt der Bindestrich
Absatz (4), Zeile 1: muf3 lauten: ,Fir Beton, der einem sehr starken Frost- und Tausalzangriff ...

Zu Abschnitt 7.4.3.5.1
Der erste Satz von (2) gehért an das Ende von (1).

Zu Tabelle 4
Die Fulinote 15 mul ebenfalls an die Bezeichnung KS gesetzt werden.

Zu Abschnitt 9.3.1 (3)
Der relative Nebensatz mufd mit ,das” beginnen und mit ,ist* enden.

Zu Abschnitt 17.4.9
Bild 14.1, Vorletzte Zeile: ... nach Abschnitt 17.4.8 (2) b) fur ...

Zu Abschnitt 17.5.5.2 (4)

Zeile 2 muf lauten: ,,... und der Querkraft ...“
Zu Abschnitt 17.5.5.3, Gleichung (17)

Statt ,vorh t0** mul} es ,t0* lauten.

Zu Abschnitt 17.6

Die FuRnote 25 mul lauten: ,Grundlagen fur Konstruktionsregeln und weitere Hinweise enthalt das
DAfStb-Heft 400

Zu Abschnitt 17.8
Absatz (1), 2. Spiegelstrich: Die Eingrenzung des Biegerollendurchmessers muf} lauten:
25ds > dbr>10ds
Absatz (1), 3. Spiegelstrich:
Die Begrenzung des Biegerollendurchmessers muf3 lauten: dbr < 10 ds
Absatz (3):
Hinter dem Wort ,Verbindungen® ist einzufligen ,nach Tabelle 24, Zeilen 5 bis 7¢.
Absatze (5), (6) und (7):
Die Absatze (5), (6) und (7) sind zu streichen und durch den folgenden neuen Absatz (5) zu ersetzen:
,Ein vereinfachtes Verfahren fur den Nachweis der Beschréankung der Stahlspannung unter

Gebrauchslast bei nicht vorwiegend ruhender Belastung kann DAfStb-Heft 400 entnommen werden.” Die
Absatze (6) und (7) entfallen und der alte Absatz (8) wird neuer Absatz (6).

Zu Tabelle 18

In Fulnote 28, Zeilen 1 und 2, muf} ,bei vorwiegend ruhender Beanpruchung® entfallen.
Zu Abschnitt 18.6.4.3 (1)

Die Klammer ,(siehe Abschnitt 17.6.1)“ entfallt.
Zu Abschnitt 18.9.3 (2)

Zeile 3: Hinter dem Wort ,héher” muf} ,ausgefihrt werden® eingefligt werden.

Zu Abschnitt 19.7.2 (1)
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Gleichungen 31 und 32: In den beiden Z&hlern ,vorh* streichen.

Zu Abschnitt 20.1.6.2 (3)
In Formel (36) muR es heilen: s =25 cmund s = 15 cm.

Zu Abschnitt 20.1.6.3 (5)
In Zeile 10 muld es ,Betonstabstahl IV S* lauten.

Zu Abschnitt 21.2.2.1
In Zeile 5 mul’ es ,Betonstabstahl IV S* lauten.

Zu Abschnitt 24.5 (2)
In Zeile 6 mul} es ,d < 6 cm” lauten.

Zu Abschnitt 25.5.1 (1)
In der ersten Zeile von Unterpunkt b) muf3 ,werden“ entfallen.

Richtlinie Giber den Brandschutz bei der Lagerung von Sekundarstoffen aus
Kunststoff (Kunststofflager-Richtlinie KLR)

- Fassung Dezember 1996 -
(Anlage 2 zur Liste der Technischen Baubestimmungen - Fassung November 1996, Anderung vom 26.
November 1998)

Hinweis: Diese Vorschrift ist auf der Brandschutz-Nachweis-CD abgedruckt.

Richtlinien lber Flachen fiir die Feuerwehr auf Grundstiicken
- Fassung Juli 1998 -

(Anlage 3 zur Liste der Technischen Baubestimmungen - Fassung November 1996, Anderung vom 26.
November 1998)

Zur Ausfuhrung des Art. 15 Abs. 3 Bayerische Bauordnung (BayBO) wird hinsichtlich der Flachen fir die
folgendes bestimmt:

Hinweis: Diese Vorschrift ist auf der Brandschutz-Nachweis-CD abgedruckt.

Anderung der Liste der als Technische Baubestimmungen eingefiihrten
technischen Regeln

Anderung vom 20. August 2004
Anderung vom 9.0ktober 2003
Anderung vom 15. November 2002

Anderung vom 20.08.2004

Vollzug des Art. 3 Abs. 2 Satz 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO); Anderung
der Liste der als Technische Baubestimmungen
eingefuhrten technischen Regeln (Liste der TB) - Fassung November 2002 -
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Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern’
vom 20. August 2004 Az.: 11 B9 - 4132 - 014/91

Hinweis: Diese Vorschrift ist auf der Brandschutz-Nachweis-CD abgedruckt.

Anderung vom 9.10.2003

Anderung der Liste der als Technische Baubestimmungen
eingefuhrten technischen Regeln (Liste der TB) - Fassung November 2002

Vollzug des Art. 3 Abs. 2 Satz 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO);
Anderung vom 9. Oktober 2003 (Allgemeines Ministerialblatt Nr. 14 - vom 27. Oktober 2003)

Hinweis: Diese Vorschrift ist auf der Brandschutz-Nachweis-CD abgedruckt.

Anderung vom 15.11.2002

Anderung der Liste der Technischen Baubestimmungen vom 15. November 2002
Vollzug des Art. 3 Abs. 2 Satz 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO);

Anderung der Liste der als Technische Baubestimmungen eingefiihrten technischen Regeln (Liste der TB ) -
Fassung Oktober 2001 und Bekanntmachung der Fassung November 2002 der Liste der Technischen
Baubestimmungen

Hinweis: Diese Vorschrift ist auf der Brandschutz-Nachweis-CD abgedruckt.

Verkaufsstatten

Verordnung uiber den Bau und Betrieb von Verkaufsstatten
(Verkaufsstattenverordnung - VKkV)

Vom 6. November 1997

GVBI. 1997, Nr. 25
zuletzt gedndert am 3. August 2001

Hinweis: Diese Vorschrift ist auf der Brandschutz-Nachweis-CD abgedruckt.

Anderungen der Verkaufsstattenverordnung

Anderungen vom 3. August 2001 (GVBI. 19/2001, S. 593) und 28. Marz 2001 (GVBI. 8/2001, S. 174)

Versammlungsstatten

Landesverordnung liber den Bau und Betrieb von Versammlungsstatten

*

) Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 uber ein Informationsverfahren auf dem
Gebiet der Normen und technischen Vorschriften (ABI EG Nr. L 204 S. 37), geéndert durch die Richtlinie 98/48/EG des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 20. Juli 1998 (ABI EG Nr. L 217 S. 18) sind beachtet worden.
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(Versammlungsstattenverordnung -VStattV)
vom 17. Dezember 1990

GVBI. 1990 S. 542
zuletzt gedndert am 3. August 2001

Hinweis: Diese Vorschrift ist auf der Brandschutz-Nachweis-CD abgedruckt.

Anderungen der Versammlungsstittenverordnung

Anderung vom 3. August 2001 (GVBI. 19/2001, S. 593)

Verordnung zur Anderung der Versammlungsstittenverordnung
Vom 3. Juli 2000
GVBI. 2000, Nr. 16, S. 411

Grundlage12

§1

Die Landesverordnung tber den Bau und Betrieb von Versammlungsstatten
(Versammlungsstattenverordnung - VStattV) vom 17. Dezember 1990 (GVBI S. 542, BayRS 2132-1-5-1),
geandert durch § 4 der Verordnung vom 8. Dezember 1997 (GVBI S. 827), wird wie folgt gedndert:

1. In der Inhaltstbersicht wird Teil Il Abschnitt 6 durch die Worte ,Abschnitt 6 (aufgehoben)” ersetzt.
2. Die §§ 96 bis 102 werden aufgehoben.

3. In § 129 Abs. 1 werden die Worte ,einhunderttausend Deutsche Mark” durch die Worte
Jfunfhunderttausend Euro” ersetzt.

§2

1Diese Verordnung tritt am 17. Juli 2000 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 ist § 1 Nr. 3 (§ 129 Abs. 1) bis zum
31. Dezember 2001 mit der Mallgabe anzuwenden, dass an Stelle von ,fiinfhunderttausend Euro”
seinhunderttausend Deutsche Mark” gilt.

Munchen, den 3. Juli 2000
Bayerisches Staatsministerium des Innern

Dr. Glnther Beckstein, Staatsminister

Weitere Anderung vom 8. Dezember 1997 (GVBI. 16/1997, S. 837).

Verordnung zur Anpassung von Verordnungen an den Euro im Geschiftsbereich
des Bayerischen Staatsministeriums des Innern

(EuroAnpV-IM)
Vom 28. Marz 2001

12 Auf Grund von Art. 90 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 3 und 5 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und Art. 38 Abs. 3
des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes (BayRS 2011-2-1), zuletzt gedndert durch § 9 des Gesetzes vom
16. Dezember 1999 (GVBI S. 521), erlasst das Bayerische Staatsministerium des Innern folgende
Verordnung:
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GVBI Nr. 8/2001, S174

Hinweis: Diese Vorschrift ist auf der Brandschutz-Nachweis-CD abgedruckt.

Verordnung uber die Verhiitung von Branden (VVB)

Bayerische Rechtssammlung
BayRS 215-2-1-1
Zuletzt geandert am 7. November 2004

Auf Grund des Art. 38 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 3 des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes (LStVG) erlafdt

das Bayerische Staatsministerium des Innern folgende Verordnung:

Hinweis: Diese Vorschrift ist auf der Brandschutz-Nachweis-CD abgedruckt.

Literaturhinweis

Bezugsadressen von amtlichen Mitteilungsblattern

Max Schick GmbH
Druckerei und Verlag
Karl-Schmid-Stralte 13
81829 Miinchen

Tel.; 089/42 92 01-02
Fax: 089/42 84 88

Ubersicht iiber Aktualisierungen, Anderungen, Uberarbeitungen, Korrekturen

Datum Neu bzw. gedndert Bemerkung

08.12.04 Anderun.gen (Stand 2_0.08.20Q4) bei den Technischen ALLMBI, 2004, Nr. 10, S. 411-423
Baubestimmungen eingearbeitet.

09.12.04 | Korrektur FeuvO § 9 Abs. 1 Satz 4 e W

03.02.05 | Anderungen in der BayBO eingearbeitet GVBI. Nr. 15, 2003, 9. Juli 2003

03.02.05 | Anderung der Gaststattenverordnung GVBI Nr. 23 vom 18.11.2004

" . . GVBI. Nr. 2, 1995 S. 61;

07.02.05 | Schulbauverordnung mit Anderungen eingearbeitet GVBI. Nr. 28, 2003 S. 896

04.04.05 | Korrektur Gaststattenverordnung § 8 (3) Flurbreite 80 cm anstatt 8,0 cm

04.04.05 | Anderung der BayBO eingearbeitet GVBI. Nr. 29, 2002

04.04.05 | Anderung der BayBO eingearbeitet GVBI. Nr. 17, 2003

04.04.05 | Anderung der BayBO eingearbeitet GVBI. Nr. 5, 2005

20.07.05 | Korrektur GaVO § 10 Abs. 1 Nr. 1 ....5000 m? und nicht ...500 m?

20.07.05 | Anderung der VVB GVBI. 2004, Nr. 21, S. 450

23.03.06 | Technische Baubestimmungen Fassung August 2005 AlIMBI. Sonderdruck Nr. 1/2005

25.03.06 | Anderung der BayBO eingearbeitet GVBI. 2006, Nr. 5, S. 120

31.07.06 | Anderung der BayBO eingearbeitet (26. Juli 2005) GVBI.. 2005, Nr. 14, S. 287

31.07.06 | Bautechnische Prifungsverordnung GVBI. 1986, S. 339

31.07.06 | Hochhausverordnung Vom 25. Mai 1983 (MABI. S. 495)

31.07.06 | Feuerbeschau GVBI.1999, S. 270

08.09.06 | Korrektur der Hochhausverordnung Punkt 3.6.9.3 Formel ergéanzt

08.09.06 | Korrektur der Feuerwehrflachen Richtlinie Bild 3 wurde ausgetauscht

Bayern - Version 4.1 - 01.10.2006 - 69 -

© 2006 FeuerTRUTZ GmbH




Bayern - Version 4.1 - 01.10.2006 -70 - © 2006 FeuerTRUTZ GmbH




	� Bauvorschriften in Bayern �
	Bayerische Bauordnung (BayBO)
	ERSTER TEIL:  Allgemeine Vorschriften
	Art. 1: Anwendungsbereich
	Art. 2: Begriffe
	Art. 3: Allgemeine Anforderungen

	ZWEITER TEIL:  Das Grundstück und seine Bebauung
	Art. 4: Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden
	Art. 5: Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke
	Art. 6: Abstandsflächen
	Art. 7: Abweichungen von den Abstandsflächen
	Art. 8: Kinderspielplätze
	Art. 9: Einfriedung der Baugrundstücke
	Art. 10: Höhenlage des Grundstücks und der baulichen Anlagen

	DRITTER TEIL:  Bauliche Anlagen
	ABSCHNITT I:  Baugestaltung
	Art. 11: Baugestaltung

	ABSCHNITT II:  Allgemeine Anforderungen an die Bauausführung
	Art. 12: Baustelle
	Art. 13: Standsicherheit
	Art. 14: Schutz gegen Einwirkungen
	Art. 15: Brandschutz
	Art. 16: Wärme-, Schall- und Erschütterungsschutz
	Art. 17: Verkehrssicherheit
	Art. 18: Beheizung, Beleuchtung und Lüftung

	ABSCHNITT III:  Bauprodukte und Bauarten
	Art. 19: Bauprodukte
	Art. 20: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
	Art. 21: Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
	Art. 22: Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall
	Art. 23: Bauarten
	Art. 24: Übereinstimmungsnachweis
	Art. 25: Übereinstimmungserklärung des Herstellers
	Art. 26: Übereinstimmungszertifikat
	Art. 27: Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen

	ABSCHNITT IV:  Wände, Decken, Dächer und Rettungswege
	Art. 28: Tragende Wände, Pfeiler und Stützen
	Art. 29: Außenwände
	Art. 30: Trennwände
	Art. 31: Brandwände
	Art. 32: Decken und Böden
	Art. 33: Dächer
	Art. 34: Vorbauten
	Art. 35: Treppen
	Art. 36: Treppenräume und Ausgänge
	Art. 37: Notwendige Flure
	Art. 38: Fenster, Türen und Kellerlichtschächte

	ABSCHNITT V:  Haustechnische Anlagen, Feuerungsanlagen und andere Anlagen
	Art. 39: Aufzüge
	Art. 40: Lüftungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle, Leitungsanlagen
	Art. 41: Feuerungsanlagen, Wärme- und Brennstoffversorgungsanlagen
	Art. 42: Nicht an Sammelkanalisation angeschlossene Anwesen
	Art. 43: Abfallschächte
	Art. 44: Abfallbehälter

	ABSCHNITT VI:  Aufenthaltsräume und Wohnungen
	Art. 45: Aufenthaltsräume
	Art. 46: Wohnungen
	Art. 47: Aufenthaltsräume und Wohnungen im Kellergeschoß
	Art. 48: Aufenthaltsräume und Wohnungen im Dachraum
	Art. 49: Aborträume
	Art. 50: Bäder

	ABSCHNITT VII:  Besondere bauliche Anlagen
	Art. 51: Barrierefreies Bauen
	Art. 52: Garagen und Stellplätze für Kraftfahrzeuge
	Art. 53: Ablösung der Stellplatz- und Garagenbaupflicht
	Art. 54: Ställe


	VIERTER TEIL:  Die am Bau Beteiligten
	Art. 55: Grundsatz
	Art. 56: Bauherr
	Art. 57: Verantwortlichkeit des Entwurfsverfassers und der Ersteller bautechnischer Nachweise
	Art. 58: Unternehmer

	FÜNFTER TEIL:  Bauaufsichtsbehörden
	Art. 59: Bauaufsichtsbehörden
	Art. 60: Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden
	Art. 61: Sachliche Zuständigkeit

	SECHSTER TEIL:  Verfahren
	ABSCHNITT I:  Genehmigungspflichtige und genehmigungsfreie Vorhaben
	Art. 62: Genehmigungspflichtige Vorhaben
	Art. 63: Ausnahmen von der Genehmigungspflicht für die Errichtung und Änderung
	Art. 64: Genehmigungsfreistellung
	Art. 65: Verfahren bei Abbruch und Beseitigung baulicher Anlagen
	Art. 66: Planungsrechtliche Genehmigung

	ABSCHNITT II:  Bauaufsichtliches Verfahren
	Art. 67: Bauantrag und Bauvorlagen
	Art. 68: Bauvorlage- und Nachweisberechtigung
	Art. 69: Behandlung des Bauantrags
	Art. 70: Abweichungen
	Art. 71: Beteiligung des Nachbarn
	Art. 72: Baugenehmigung und Baubeginn
	Art. 73: Vereinfachtes Genehmigungsverfahren
	Art. 74: Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens
	Art. 75: Vorbescheid
	Art. 76: Teilbaugenehmigung
	Art. 77: Geltungsdauer der Baugenehmigung und der Teilbaugenehmigung
	Art. 78: Bauüberwachung
	Art. 79: Fortführung der Bauarbeiten und Benutzung der baulichen Anlage
	Art. 80: Verbot unrechtmäßig gekennzeichneter Bauprodukte
	Art. 81: Baueinstellung
	Art. 82: Baubeseitigung
	Art. 83: Betreten der Grundstücke und der baulichen Anlagen
	Art. 84: Bekanntgabe von Bauvorhaben
	Art. 85: Genehmigung fliegender Bauten
	Art. 86: Bauaufsichtliche Zustimmung
	Art. 87: Vorrang anderer Gestattungsverfahren
	Art. 88: Grundrechtseinschränkung


	SIEBTER TEIL:  Ordnungswidrigkeiten, Rechtsvorschriften
	Art. 89: Ordnungswidrigkeiten
	Art. 90: Rechtsverordnungen
	Art. 91: Örtliche Bauvorschriften
	Art. 92: Zuständigkeiten nach dem Baugesetzbuch und anderen Bundesgesetzen

	ACHTER TEIL:  Ausführungsbestimmungen zum Baugesetzbuch
	Art. 93: Frist zur Nutzungsänderung ehemaliger landwirtschaftlicher Gebäude

	NEUNTER TEIL:  Übergangs- und Schlussvorschriften
	Art. 94: Aufhebung bestehender Vorschriften
	Art. 95: Inkrafttreten *)

	Änderungen und Berichtigungen der BayBO
	Änderung vom 8. März 2005
	Änderung vom 7. August 2003
	Änderung vom 9. Juli 2003
	Änderung vom 25. Mai 2003
	Änderung vom 24. Dezember 2002
	Änderung vom 27. Dezember 1999
	Änderung vom 16. Dezember 1999
	Änderung vom 24. Juli 1998
	Änderung vom 10. Juli 1998
	Berichtigung vom 21. April 1998


	Bauaufsichtliches Verfahren, Bauvorlagen, Baufreistellung
	Verordnung über die Bauvorlagen im bauaufsichtlichen Verfahren, den Abgrabungsplan und die bautechnischen Nachweise
	Änderung der Bauvorlagenverordnung
	Verordnung zur Änderung der Bauvorlagenverordnung

	Vollzug der Bayerischen Bauordnung, des Bayerischen Abgrabungsgesetzes und der Verordnung über die Bauvorlagen im bauaufsichtlichen Verfahren

	Bauprodukte
	Bautechnische Prüfungsverordnung
	Campingplätze
	Fliegende Bauten
	Anhang 2 (Richtlinie über den Bau und Betrieb fliegender Bauten (FlBauR)

	Elektrische Anlagen
	Feuerungsanlagen
	Feuerbeschau
	Garagen
	Gaststätten
	Verordnung zur Änderung der Gaststättenverordnung

	Hochhausverordung
	Sachverständige
	Schule
	Sicherheitsanlagen
	Technische Baubestimmungen
	Liste der Technischen Baubestimmungen*) – Fassung August 2005 –
	Teil I:  Technische Regeln für die Planung, Bemessung und Konstruktion baulicher Anlagen und ihrer Teile
	Teil II:  Anwendungsregelungen für Bauprodukte und Bausätze nach europäischen technischen Zulassungen und harmonisierten Normen nach der Bauproduktenrichtlinie
	Anhang zur Anlage (Liste der Technischen Baubestimmungen)
	Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau (Industriebaurichtlinie — IndBauR)
	Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Hohlraumestriche und Doppelböden
	Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Leitungsanlagenrichtlinie - LAR)
	Richtlinien über den Bau und Betrieb Fliegender Bauten (FIBauR)
	Bauaufsichtliche Richtlinie über die Lüftung fensterloser Küchen, Bäder und Toilettenräume in Wohnungen
	Richtlinien für die Bewertung und Sanierung schwach gebundener Asbestprodukte in Gebäuden
	Richtlinie für die Bewertung und Sanierung Pentachlorphenol (PCP)-belasteter Baustoffe und Bauteile in Gebäuden
	DEUTSCHE NORM Dezember 1996 Beton und Stahlbeton
	1  Festigkeitsklassen
	2.  Anwendungsregeln für Zement nach DIN 1164-1: 1994-10
	Anhang A (normativ) - Druckfehlerberichtigungen
	Richtlinie über den Brandschutz bei der Lagerung von Sekundärstoffen aus Kunststoff (Kunststofflager-Richtlinie KLR)

	Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken
	Änderung der Liste der als Technische Baubestimmungen eingeführten technischen Regeln
	Änderung vom 20.08.2004
	Vollzug des Art. 3 Abs. 2 Satz 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO); Änderung der Liste der als Technische Baubestimmungen �eingeführten technischen Regeln (Liste der TB) - Fassung November 2002 -

	Änderung vom 9.10.2003
	Änderung der Liste der als Technische Baubestimmungen �eingeführten technischen Regeln (Liste der TB) - Fassung November 2002
	Änderung der Liste der Technischen Baubestimmungen vom 15. November 2002




	Verkaufsstätten
	Änderungen der Verkaufsstättenverordnung

	Versammlungsstätten
	Änderungen der Versammlungsstättenverordnung
	Verordnung zur Änderung der Versammlungsstättenverordnung


	Verordnung zur Anpassung von Verordnungen an den Euro im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums des Innern
	Verordnung über die Verhütung von Bränden (VVB)
	Literaturhinweis
	Übersicht über Aktualisierungen, Änderungen, Überarbeitungen, Korrekturen

